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S 174, Ersatzneubau (ENB), BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach 
Unterlage 01 
Feststellungsentwurf 

Erläuterungsbericht 

1 Darstellung des Vorhabens 

1.1 Planerische Beschreibung 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

Die vorliegende Planung umfasst die Untersuchung zum Ersatzneubau der Brücke über die Gott­

leuba entlang der Staatsstraße S 17 4 in der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel für das Landes­

amt für Straßenbau und Verkehr, Niederlassung Meißen. Die dortige Zweifeldbrücke mit einem 

Plattenbalkenüberbau, genügt den aktuellen Anforderungen nicht mehr und muss daher rückge­

baut werden. 

Die Brücke befindet sich im Zentrum des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, etwa 

45 Kilometer südöstlich von Dresden und nördlich der Talsperre Gottleuba in Sachsen und dient 

dem lokalen Verkehr als Überführung des Flusses „Gottleuba". Der Planungsbereich befindet sich 

innerorts, vor der Kreuzung Hartmannsbach -Am Tannenbusch - Talstraße zwischen dem Netz­

knoten 5149043 Stat. 3,840 und dem Netzknoten 5149043 Stat. 3,910. Südwestlich der Brücke 

befinden sich ein Schuppen sowie eine Zufahrt zu weiteren Wohngebäuden. Für die dort leben­

den Anwohner sind die gesetzlichen Lärm- und Staubbelästigungen zu berücksichtigen. Auf der 

Grünfläche südlich der Brücke befindet sich zusätzlich ein Garten mit plantagenartigen Obstge­

hölzen, welcher mit dem zukünftig geplanten Baufeld kollidiert. 

Die Achse der Gottleuba kreuzt die Straßenachse der S 174 in einem Winkel von rund 82gon. 

Der Fluss ist im Bauwerksbereich ca. 7,50 m breit und zählt in Sachsen zu den Gewässern erster 

Ordnung. 

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meißen beauftragte das Ingenieurbüro „Dr. 

Löber Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbauwesen mbH" mit der Planung des notwendigen Er­

satzneubaus der Brücke sowie dem damit verbundenen anteiligen Straßenbau. 

Zunächst wurde im Rahmen der Voruntersuchung durch das Ingenieurbüro „CIB Gutsehe GmbH" 

eine Bestandsvermessung des Baubereichs der S 17 4 einschließlich der bestehenden Brücke 

durchgeführt. 
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5 174, Ersatzneubau (ENB), BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach 
Unterlage 01 
F eststel lungsentwu rf 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

Weiterhin wurden durch das Baugrundbüro RADEBURG im Jahr 2017 umfangreiche Baugrund­

untersuchungen zum Ersatzneubau der Brücke durchgeführt. 

Im Rahmen der Vorplanung wurden verschiedene Brückensysteme im Zusammenspiel mit unter­

schiedlichen Straßentrassen und bauzeitlichen Verkehrsführungen untersucht. Diese sollten in 

erster Linie wirtschaftliche Lösungen bieten und gleichzeitig den äußeren Anforderungen (Ver­

kehrssicherheit, Hydrologie, Gewässergestaltung, Zuwegung, Ökologie, etc.) und den inneren 

Anforderungen (Standsicherheit, Dauerhaftigkeit, etc.) entsprechen. 

1.2 Straßenbauliche Beschreibung 

Durch die innerörtliche Lage ist das Befahren der Brücke mit maximal 50 km/h möglich. Zurzeit 

ist Aufgrund der Tragfähigkeitseinstufung der Brücke (16/16 nach DIN 1072), ein Befahren der 

Brücke lediglich bis 16t Fahrzeuggewicht und einspurig mit Vorfahrtsregelung durch Schilder 

möglich. 

In der Vorplanung wurden drei verschiedene Straßentrassen, für den Bereich der Brücke sowie 

einem Anpassungsbereich vor und hinter dem Brückenbauwerk untersucht. 

1.3 Streckengestaltung 

Das Gestaltungskonzept der Straße und des Bauwerks passen sich optisch in die Landschaft ein. 

Der Planungsbereich befindet sich innerorts. 

Um eine großräumige Umleitung für den Kfz-Verkehr zu vermeiden, wird als bauzeitliche Ver­

kehrsführung eine Behelfsbrücke hergestellt, um den Verkehr baustellennah über die Gottleuba 

zu führen. Für die Herstellung einer Behelfsbrücke wurden vier Varianten untersucht, welche sich 

vor allem in der Anzahl der bauzeitlich herzustellenden Fahrspuren und in der Menge der benö­

tigten Kranstellplätze unterschieden (siehe Punkt 3.5). Als optimalste Variante hat sich eine ein­

spurige Behelfsbrücke mit wechselnden Turmdrehkranstellplätzen herauskristallisiert. Eine 

Auslastungsberechnung für eine bauzeitliche LSA einer Einrichtungsfahrbahn im Bereich der Be­

helfsbrücke ergab, für die maximale Strecke einer Umfahrung mit Behelfsbrücke (134,78 m) und 

der minimalsten Umlaufzeit von 60s, eine Auslastung der möglichen Fahrzeuge ohne Rückstau­

bildung von 19%. 
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S 174, Ersatzneubau (ENB), BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach 
Unterlage 01 
Feststellungsentwurf 

2 Begründung des Vorhabens 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

2.1 Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfah­

ren 

Es ist ein Ersatzneubau für die Brücke über die Gottleuba im Zuge S 17 4 vorgesehen. Dabei sind 

folgende Mindestanforderungen einzuhalten: 

Durchflussquerschnitt gemäß Anforderungen L TV (mindestens jedoch wie im Bestand) 

• Belastung nach DIN EN 1991 +NA 

Im Rahmen der Vorplanung wurden unterschiedliche Varianten für die bauliche Durchbildung der 

Unterbauten sowie des Überbaus untersucht, um unter den zuvor beschriebenen Randbedingun­

gen eine wirtschaftliche (bezogen auf die Bemessungslebensdauer und Unterhaltung), funktio­

nale und dauerhafte Lösung zu finden. 

2.2 Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Der Vorhabensbereich liegt im Landschaftsschutzgebiet „Unteres Osterzgebirge" (SG-Nr. d 75). 

Die Verordnung über das LSG des Landkreises Sächsische Schweiz ist zu berücksichtigen. Zu­

dem befindet sich das Vorhaben teilweise im FFH-Gebiet „Gottleubatal und angrenzende Laub­

wälder". 

Nach dem Sächsischen UVP-Gesetz (§ 3 (1 )) besteht die Pflicht einer Prüfung des Vorhabens, 

aufgrund der Lage in einem Natura 2000-Gebiet sowie einem Landschaftsschutzgebiet. 

Durch den geplanten Ausbau sind zudem negative Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die 

damit verbundenen Raumnutzungen zu erwarten. 

Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind im Zuge der Planung auszu­

gleichen bzw. zu ersetzten. 

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) 

Ein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag besteht im Rahmen des Vorhabens nicht. 
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S 174, Ersatzneubau (ENB), BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach 
Unterlage 01 
Feststellungsentwurf 

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des 

Vorhabens 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

Raumordnerische Entwicklungsziele haben im Rahmen des Vorhabens keine Bedeutung. 

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung 

Raum bedeutsame Landesplanungen und Bauleitplanungen wirken nicht auf das geplante Vorha­

ben. Das Vorhaben beeinflusst solche Planungen auch nicht direkt. 

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse 

Die Verkehrszahlen aus dem Jahr 2019 weisen auf der S 174 (TK/Zählstelle 5149 1206) einen 

DTV von 911 Kfz/24h und einen Schwerverkehrsanteil von 3,70 % (DTVsv = 34 SV/24h) aus. Es 

wird mit einer Steigerung von 1 % pro Jahr gerechnet. Die Berechnung der Belastungsklasse ist 

in der Anlage 1 zum Erläuterungsbericht enthalten. Für das Prognosejahr 2030 ergibt sich ein 

DTVsv von 44,92 SV/24h. In Summe ergibt sich nach 30 Jahren eine Bemessungsrelevante Be­

anspruchung von 0,2318 Bin Mio .. 

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Infolge der Anpassung der Linienführung und der angestrebten Angleichung der Radien sowie 

der Straßenquergefälle vor und nach dem Bauwerk, wird eine verbesserte Fahrdynamik erreicht. 

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen 

Mit dem grundhaften Ausbau des Straßenzuges werden keine erheblichen nachteiligen Umwelt­

auswirkungen erwartet. 

Eine Verringerung der Abgasemissionen als Effekt des grundhaften Ausbaues der Verkehrsan­

lage wird nicht erwartet, da von keiner geringer werdenden Verkehrsbelastung ausgegangen 

wird. 
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2.6 Zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 

Da im Zuge der Baumaßnahme keine FFH- Ausnahmeprüfung oder artenschutzrechtliche Aus­

nahmeprüfung notwendig wird, ist die Darstellung von zwingenden Gründen des überwiegend 

öffentlichen Interesses nicht notwendig. 

2. 7 Führung des Radverkehrs 

Im Zuge der Vorplanung galt es zu prüfen, ob die Notwendigkeit zur Herstellung eines gemein­

samen Geh- und Radweges auf der Brücke besteht. 

Gemäß ERA 2.3 hängt die Wahl der Radverkehrsführung an Straßen wesentlich von der Stärke 

und Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs ab. Gemäß Verkehrsprognose 2030 wird für den betrach­

teten Streckenabschnitt der S 174 ein DTV von 736 Kfz/24 h ausgewiesen. überschläglich ent­

spricht dies einem Spitzenstundenwert von 74 Kfz/h. Unter Annahme der zulässigen 

Geschwindigkeit von 50 km/h ist die Einordnung nach Bild 7 der ERA im Bereich 1 und das heißt 

nach Tabelle 8 der ERA: Mischverkehr auf der Fahrbahn durchzuführen. Unter den Randbedin­

gungen wird noch erwähnt, dass bei starken Steigungen die Möglichkeit der Radfahrerführung 

auf dem Gehweg durch das Zusatzschild „Radfahrer frei" ergänzt werden kann. Mit den 0,5 % 

bzw. 0,8 % Längsneigung der Varianten liegen im Bauwerksbereich keine starken Längsneigun­

gen vor. 

Weiterhin resultiert aus der Einordnung eines Gehweges mit der Erweiterung „Radfahrer frei" 

keine Benutzungspflicht für Radfahrer. Es gilt bei dieser Beschilderung der absolute Vorrang der 

Fußgänger und es ist maximal Schrittgeschwindigkeit, wenn nicht sogar Abste igen vorgeschrie­

ben. Das Fahren von Radfahrern auf Gehwegen ist weder im Interesse der Fußgänger noch der 

Radfahrer, wenn die sichere Führung der Radfahrer auf der Fahrbahn möglich ist. Weiterhin ist 

sogar von einer Verschlechterung der Sicherheit von Radfahrern auszugehen, da diese auf der 

Fahrbahn von den Autofahrern besser gesehen werden und so ein geringeres Unfallrisiko an 

Kreuzungen, Einmündungen und Grundstücksausfahrten entsteht. 

Unter 3.1 Radverkehr auf der Fahrbahn verweist die ERA noch auf die problematische Mischver­

kehrsführung bei Fahrbahnbreiten zwischen 6 und 7 m (hier 6,50 m geplant), da im Begegnungs­

fall Kfz-Kfz der Radfahrer noch überholt werden kann (bei Nichteinhaltung der 

Sicherheitsabstände zum Radfahrer) . Aber auch hier wird die kritische Verkehrsbelegung erst bei 

400 Kfz/h gesehen. Mit 74 Kfz/h liegt die Belegung auf der S 174 noch deutlich darunter. 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meißen Seite 9 von 72 



S 174, Ersatzneubau (ENB), BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach 
Unterlage 01 
Feststellungsentwurf 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

Dadurch, dass im weiteren Verlauf der S 174, die Radfahrer ohnehin auf der Straße zusammen 

mit dem Kfz-Verkehr geführt werden und ein Ausbau der S 174, mit separater Radverkehrsfüh­

rung, platzbedingt nur sehr schwer baulich umzusetzen ist, wirkt sich die kurzze itige Verschwen­

kung der Radfahrer im Bereich der Brücke, eher negativ auf die Verkehrssicherheit der Radfahrer 

aus. 

Somit lässt sich aus den vorangegangenen Gründen, sowie aus normativer Sicht keine Notwen­

digkeit eines straßenbegleitenden Radwegs für den Brückenstandort ableiten. 
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Der Vorhabensbereich liegt innerhalb des nach § 72 Abs. 2 Nr. 2 SächsWG festgesetzten Über­

schwemmungsgebietes „Gottleuba" (U-5371006). Darüber hinaus zählt der Vorhabensbereich 

zum Hochwasserentstehungsgebiet „Untere Müglitz/ Gottleuba". Das Hochwasserentstehungs­

gebiet wurde auf Grundlage des§ 76 Absatz 1 Satz 2 SächsWG am 10.06.2015 durch die Lan­

desdirektion Sachsen verordnet. 

Im Bestand kreuzt die S 174 die Gottleuba in einem Winkel von ca. 82 gon. Im Zuge des Ersatz­

neubaus der Brücke in Bestandslage bzw. mit optimierter Linienführung wird der Flussverlauf der 

Gottleuba beibehalten. Der Fluss verläuft im Bauwerksbereich von Süden nach Norden in einem 

ca. 3,00 m tiefen Einschnitt. Die Böschungen neben den Widerlagern wurden mit Wasserbaustei­

nen befestigt (senkrecht gemauert). Die Sohlbreite des Flusses, welche durchgehend durchflos­

sen wird, ist ca. 8,50 m breit. Im Falle eines Hochwasserereignisses kann die gepflasterte Fläche 

vor dem nördlichen Widerlager (Breite ebenfalls ca. 8,00m) überspült werden. 

Zur Anpassung und Erweiterung des Durchflussquerschnitts an den vorhandenen Flussverlauf 

wird planmäßig aus der bisherigen Zweifeldbrücke ein Einfeldrahmen ohne Mittelpfeiler. Dadurch 

wird der Durchflussquerschnitt im Bereich der Brücke gegenüber dem Bestand vergrößert. 

Während der Baumaßnahme ist es geplant, das alte Widerlager in Brückenachse 10, nach Her­

stellung der Unterbauten, bis auf Höhe des HQ100 (+20 cm) abzubrechen und den Rest des 

Widerlagers (inklusive der Fundamente) zu erhalten. Dies soll eine zusätzliche Wasserhaltung 

während der Bauzeit einsparen. Da die Brückenachse 20 außerhalb des durchströmten Gewäs­

serquerschnitts liegt, kann hier das neue Widerlager an derselben Stelle wie das Bestandswider­

lager errichtet werden. 

Südlich der Brücke (Oberstrom) entwässert der Hartmannsbach in die Gottleuba. Die Entwässe­

rung dieses Grabens muss auch während der Bauzeit, z.B. durch eine Verrohrung, gewährleistet 

werden. 

Als Besonderheit sei erwähnt, dass die Fließgeschwindigkeit und die Wassermenge des Flusses 

durch die Talsperre Gottleuba zum Teil gesteuert werden können. 

Bis einschließlich eines HQ100 Ereignisses werden durch die Talsperre maximal 10 m3/s in die 

Gottleuba geleitet. Zusätzlich zu den Wassermengen der Gottleuba sind auch die Wassermengen 
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des unmittelbar vor dem Brückenbauwerk (oberstromseitig) mündenden Hartmannsbachs zu be­

rücksichtigen. Dieser führt im Hochwasserfall (HQ100) zusätzlich 1,37 m3/s Wasser in die Gott­

leuba. Für diese Wassermenge und die dazugehörende Wasserspiegellage, ist das 

Brückenbauwerk zu planen (Freibord~ 0,50 m). Als Anhaltswert für ein HQ200 Ereignis kann mit 

ca. 32,9 m3/s gerechnet werden. Durch den Wegfall einer Mittelstütze wird die hydraulische Situ­

ation im unmittelbaren Brückenbereich verbessert und der Durchflussquerschnitt gegenüber dem 

Bestand vergrößert. Für die geplante Brücke wird bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde 

sowohl für den Bau- als auch für den Endzustand eine wasserrechtliche Genehmigung (WRG) 

beantragt. Die Beantragung erfolgt im Zuge des Planfeststellungsverfahrens. 

Für die angegebene Wassermenge eines HQ100 von 11,37 m3/s hat sich gemäß hydraulischer 

Berechnung eine Wasserspiegellage von+ 350.47 m über NHN ergeben. Bei der geplanten Über­

bauunterkante bei 351,88 m über NHN (tiefster Wert am Widerlager) ergibt sich somit ein Freibord 

von 1,41 m > 0,50 m. Die Wasserspiegellagenberechnung wurde mit dem 

Programmmodul "FLUSS-1 D" der Firma "rehm" anhand von Querprofildaten sowie auf Grundlage 

der Fließgesetzte von Manning-Strickler ermittelt. Bis einschließlich HQ100 sind keine zusätzli­

chen Wasserhaltungsmaßnahmen währen der Bauzeit erforderlich. 

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten 

Im Zuge des Ersatzneubaus des Brückenbauwerks über die Gottleuba zwischen Hartmannsbach 

und Bad Gottleuba zwischen den Netzknoten NK 5149043 und NK 5149043 wurde die Trassie­

rung der Straßenachse in drei Varianten untersucht. 

Ziel war es, durch eine Anpassung der Lage und Ausrichtung des Brückenbauwerks vorhandene 

Radien der Straße zu optimieren, sowie gleichmäßiger zu gestalten. 

Die Länge der geplanten Baustrecke erstreckt sich über ca. 76 m. Dabei besteht das Ziel der 

Ausbaustrecke darin, die im Bestand vorhandenen unregelmäßigen Radien vor und nach dem 

Bauwerk zu vereinheitlichen und den Verkehrsfluss zu optimieren. 

3.2.1 Methodik 

Im Zuge dieser Voruntersuchung wurden mehrere lterationsstufen durchlaufen, um am Ende die 

optimalste Lösung für das Brückenbauwerk und die Linienführung der 8174 zu finden. 

Die wichtigsten Punkte waren: 
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2) Die geeignete Lage und Größe einer Behelfsbrücke inkl. notwendiger BE-Flächen 

3) Die Lage und Ausführung des Brückenbauwerks 

In allen lterationsschritten waren die Punkte Ökologie, Raumordnung, Verkehr, und Wirtschaft­

lichkeit die maßgebenden Faktoren in der Entscheidungsfindung. 

Der Bereich Ökologie, bewertet jeweils die Auswirkungen der geplanten bauzeitlichen Verkehrs­

führung und des geplanten Brückenbauwerks inkl. Straßenbau auf die Umwelt und die Tierwelt 

(siehe Punkt 9.1 ). Er erfolgte auf Grundlage vorliegender und recherchierter Daten schutzgutbe­

zogen für die Schutzgüter nach UVPG sowie hinsichtlich der Betroffenheit von Natura 2000 sowie 

streng geschützter Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie und Artikel 1 VSchRL. Die zu erwarten­

den Umweltauswirkungen der einzelnen Varianten wurden hierfür in Tabellenform grob benannt 

und bewertet. Eine Bilanzierung des jeweiligen Eingriffsumfangs erfolgte jedoch nicht, die Einstu­

fung wurde in gering/ geringer, mittel, hoch/ höher usw. vorgenommen. Für die einzelnen Schutz­

güter wurden zunächst Sachverhalte bewertet, die zu entscheidungserheblichen 

Umweltauswirkungen führen können. Waren entscheidungserhebliche Sachverhalte nicht betrof­

fen bzw. vorhanden, wurden zur Ermittlung einer schutzgutbezogenen Rangfolge der Varianten 

sonstige Konflikte aufgezeigt. 

Die Ergebnisse des schutzgutbezogenen Variantenvergleichs wurden am Ende der jeweiligen 

Schutzgutbetrachtung dargestellt. Am Ende wird aus den Bewertungen der einzelnen Schutzgü­

ter auf Grundlage einer Durchschnittsbildung die Gesamtbewertung der einzelnen Varianten er­

mittelt. 

Die ökologische Variantenuntersuchung umfasste folgende Stufen: 

1. Variantenvergleich Umleitung 7 Untersuchung von 5 Varianten (Bewertung: 1 - geringste 

Beeinträchtigungen, 5 - höchste Beeinträchtigungen verursachend) 

2. Variantenvergleich Behelfsbrücken 7 Untersuchung von 4 Varianten (Bewertung: 1 - ge­

ringste Beeinträchtigungen, 4 - höchste Beeinträchtigungen verursachend) 

3. Variantenvergleich Ersatzneubau 7 Untersuchung von 2 Varianten (Bewertung: 1 - ge­

ringste Beeinträchtigungen, 2 - höchste Beeinträchtigungen verursachend) 

Der Punkt Raumordnung wurde nicht in die Bewertungsmatrix der einzelnen lterationsschritte 

aufgenommen, da das geplante Bauvorhaben in seiner Gesamtheit keinen maßgebenden Ein­

fluss auf die Raumordnung der Region hat. 
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Unter dem Oberbegriff Verkehr, wurde die Verkehrssicherheit, die Verkehrsleichtigkeit sowie Be­

und Entlastungseffekte im nachfolgenden Netz für den Bau- und den Endzustand bewertet. 

Der Punkt Wirtschaftlichkeit bewertet die Herstellungs- und Unterhaltungskosten der bauzeitli­

chen Verkehrsführung sowie die Kosten zur Herstellung des Ersatzneubaus. 

Für jeden lterationsschritt wurde eine Bewertungsmatrix aufgestellt und anhand der Aussummie­

rung von Platzierungen, in den oben genannten Bewertungspunkten, die optimalste Variante her­

auszufinden. Die Matrizen sind als Anlage 1-3 der Voruntersuchungsunterlage beigefügt. 

3.2.2 Variantenübersicht 

Bei der ersten Variante wurde der vorhandene Verlauf der S 174 im Wesentlichen übernommen, 

um den Eingriff in die Natur und das Landschaftsbild so gering wie möglich zu halten. 

Bei der zweiten Trassenvariante wurde die Straßenachse, im Bereich der Brücke, in Richtung 

Norden eingedreht, um die Linienführung der S 174 zu optimieren. Gleichzeitig wird hierbei die 

Straßenkreuzung vergrößert. 

In einer dritten Variante, wurde die Straßentrasse parallel zur Bestandsbrücke, in Richtung Sü­

den, versetzt. 

3.2.3 Variante 1 - Vorzugslösung 

In der Variante 1 wird die Trasse der vorhandenen S 174 im Wesentlichen so übernommen. Somit 

erfolgt kein größerer Eingriff in angrenzende unversiegelte Bereiche. Eingriffe in Natur und Land­

schaft werden minimiert. Es wird lediglich die Straße inklusive eines beidseitigen Bankettes in 

den Anschlussbereichen der Brücke neu hergestellt. 

Die Trassierung wird bei dieser Variante im Grundriss wie folgt gebildet: 

- Gerade (Bau-km 0+020.000 (Beginn Anpassungsbereich) - Bau-km 0+028.000) 

- Gerade (Bau-km 0+028.000 (Beginn Baustrecke)- Bau-km 0+077.509) 

- R = -40.000 (Bau-km 0+077.509- Bau-km 0+100.038) 

- Gerade (Bau-km 0+100.038- Bau-km 0+104.000 (Ende Baustrecke)) 

- Gerade (Bau-km 0+104.000 - Bau-km 0+111.500 (Ende Anpassungsbereich)) 
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3.2.4 Variante 2 - Verworfen 

Bei der zweiten Variante wurde das Hauptaugenmerk weniger auf den Eingriff in die Natur, son­

dern auf die verkehrstechnische Optimierung des Brücken- und des Kreuzungsbereiches nord­

östlich der Brücke gelegt. Hierfür muss die Lage der Brücke im Vergleich zum Bestand nach 

Norden eingedreht werden. Der Winkel zwischen Straßen- und Flussachse wird kleiner, was zu 

einer schiefwinkligeren Brücke führt. Gleichzeitig wird durch die Optimierung der Verkehrsradien 

ein größerer Straßenquerschnitt im Kreuzungsbereich benötigt. Dies hat eine Versiegelung von 

zusätzlichen Flächen zur Folge. 

- Bau-km 0+092.875 (Beginn Anpassungsbereich) 

- Bau-km 0+110.000 (Beginn Baustrecke) 

- Bau-km 0+215.000 (Ende Baustrecke) 

- Bau-km 0+225.000 (Ende Anpassungsbereich) 

3.2.5 Variante 3 - verworfen 

Bei der Variante III wurde die Trassenführung hinsichtlich einer bauzeitlichen Nutzung der Be­

standsbrücke, zur Aufrechterhaltung des Kfz-Verkehrs ohne die Notwendigkeit zur Herstellung 

einer Behelfsbrücke, geplant. Hierbei erfolgt, im Vergleich mit den anderen Varianten, der 

höchste Eingriff in Natur und Landschaft. Denn zusätzlich zum Brückenbauwerk, ist entlang des 

nördlich gelegenen Hangs, eine ca. 65,0 m lange Stützwand notwendig, um den bei dieser Tras­

sierung entstehenden Geländesprung abfangen zu können. 

Die Trassierung wird bei dieser Variante im Grundriss wie folgt gebildet: 

- Gerade (Bau-km 0+000.000 (Beginn Anpassungsbereich) - Bau-km 0+005.000) 

- R = -300.000 (Bau-km 0+005.000 (Beginn Baustrecke) - Bau-km 0+027.000) 

- R = -176.930 (Bau-km 0+027.000- Bau-km 0+100.320) 

- R = -100.000 (Bau-km 0+100.320 - Bau-km 0+115.850) 

- Gerade (Bau-km 0+115.850 - Bau-km 0+135.850) 

- R = -55.000 (Bau-km 0+135.850 - Bau-km 0+182.530) 

- R = 60.000 (Bau-km 0+182.530 - Bau-km 0+215.47 (Ende Baustrecke)) 

- R = 60.000 (Bau-km 0+215.470 - Bau-km 0+220.470 (Ende Anpassungsbereich)) 
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Die Baumaßnahme hat keine Relevanz in Hinblick auf Betroffenheit von Siedlungsentwicklung, 

Vorrang- und Vorbehaltsgebieten. 

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung 

Durch die Maßnahme entstehen keine neuen Be- und Entlastungswirkungen, da es sich um den 

Ausbau einer vorhandenen Verkehrsanlage handelt. 

Aus der Baumaßnahme gehen keine neuen oder geänderten Verknüpfungen mit über- und nach­

geordneten Netzen bzw. Netzen anderer Verkehrsträger hervor. Alle derzeit möglichen Verkehrs­

beziehungen werden beibehalten. 

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung 

Durch die Angleichung der Radien in der Vorzugsvariante ist mit einer Verbesserung der Ver­

kehrssicherheit infolge der verbesserten Fahrdynamik und der verbesserten Sichtweite zu re­

chen. 

3.3.4 Umweltverträglichkeit 

Nach dem Sächsischen UVP-Gesetz (§ 3 (1)) besteht die Pflicht einer Prüfung des Vorhabens, 

da die betroffene Staatsstraße durch eine Natura 2000-Gebiet und ein Landschaftsschutzgebiet 

verläuft. 

3.3.5 Wirtschaftlichkeit 

Die Unterschiede der netto Kosten für die Verkehrsanlage sind innerhalb der Varianten nur sehr 

gering. 

Die Kosten für die Vorzugsvariante (Bauwerk + Verkehrsanlage + Behelfsbrücke) betragen nach 

Kostenschätzung 1, 137 Mio € einschließlich Mehrwertsteuer. 
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Für eine objektive Beurteilung aller Trassenvarianten inkl. einer entsprechenden bauzeitlichen 

Verkehrsführung, wurden im Zuge der Entscheidungsfindung, drei lterationsstufen durchlaufen. 

Hierbei wurde für jede lterationsstufe eine Matrix aufgestellt, in der anhand der drei Kriterien: 

Ökologie, Verkehr und Wirtschaftlichkeit, die optimalste Lösung gefunden wurde. Im Ergebnis der 

ersten lterationsstufe, stellte sich die Umleitung des Kfz-Verkehrs über eine baustellennahe Be­

helfsbrücke als optimalste Lösung, im Hinblick auf die drei Bewertungskriterien, heraus. Die Tras­

senvariante III entfiel somit für die weiteren lterationsschritte. Für die Entscheidung ob eine 

Trassenoptimierung geplant (Variante II) oder ob die Straße gemäß Bestand (Variante 1) wieder­

hergestellt werden soll, wurde eine weitere Bewertungsmatrix aufgestellt. Durch die eher unter­

geordnete Rolle der Talstraße, im Vergleich zur S 17 4, ist es aus Sicht der Verkehrsführung nicht 

zwingend notwendig, den gesamten Kreuzungsbereich hinter der Brücke grundhaft (gemäß Tras­

senvariante II) auszubauen. Da der gesamte Verlauf der S 174 durch Engstellen , straßennahe 

Bebauung und geringe Kurvenradien geprägt ist, ist es planerisch nicht sinnvoll die Linienführung 

der Straße nur im Brückenbereich zu optimieren. Zusätzlich liegt das Baufeld innerhalb eines 

Natura 2000-Gebietes und die damit einhergehende Berücksichtigung von Naturschutzaspekten, 

spricht ebenfalls eher für die „Trassenvariante I" gegenüber der „Trassenvariante II". Die Bewer­

tungsmatrix des 2. lterationsschrittes ist als Anlage der Voruntersuchungsmappe beigefügt. 

3.4 Variantenuntersuchung - Bauwerk 

In der Vorplanung wurden verschiedene Brückenvarianten untersucht und deren Vor- und Nach­

teile herausgearbeitet um eine Empfehlung für den optimalsten Quer- und Längsschnitt geben zu 

können. 

3.4.1 Grundlagen I Allgemeines 

Bei dem vorhandenen Brückenbauwerk handelt es sich um eine 2-Feldbrücke aus Stahlbeton mit 

einer Gesamtlänge von 17,30 m. Das statische System ist ein mehrfeldriger Träger ohne Durch­

laufwirkung (Trägerrost mit Querverteilung). Die lichte Weite beträgtje Felde ca. 8,65 m, die lichte 

Höhe beträgt zwischen 1,60 m (nördliches Feld) und 2,00 m (südliches Feld). Der Überbau be­

steht aus einem 4-stegigen Stahlbeton-Plattenbalken. Die Platte hat eine Höhe von 0,27 m, die 

Stege haben eine Höhe von 0,55 m und eine Breite von 0,25 m - 0,30 m. Der Gesamte Überbau 

hat eine Breite von 7,00 m, bestehend aus einer 0,55 m breiten Kappe am westlichen Brücken-
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rand, einer 5,95 m breiten Fahrbahn und einer 0,50 m breiten Kappe entlang des östlichen Fahr­

bahnrandes. Beidseitig der Widerlagerwände befinden sich Schrägflügel. Als Absturzsicherung 

ist auf beiden Kappen ein Holmgeländer vorhanden. 

Im Rahmen der Vorplanung wurde ein statisches System bestimmt. Dieses wurde unter wirt­

schaftlichen, statischen und gestalterischen Aspekten herausgearbeitet. 

- unten offener Einfeldrahmen 

Der Winkel zwischen der Straßenachse im Bereich der Brücke und der Gottleuba beträgt beim 

Neubau 82gon. Fahrbahnübergangskonstruktionen sind beim gewählten statischen System und 

der Größe des Bauwerks, sowie der Gesamtverformung des Überbaus, nicht erforderlich. 

Vorteile des Rahmentragwerkes: 

keine Übergangskonstruktion erforderlich 

geringe Kosten 

hohe Lebensdauer und geringer Unterhaltungsaufwand 

Mittelpfeiler kann entfallen 

Größerer Durchflussquerschnitt möglich 

3.4.2 Längsschnittvarianten 

In Längsrichtung wird infolge der untersuchten Stützweiten von im Mittel 20, 75 m, das statische 

System „Einfeldrahmen" geplant. Es wurden für diese Brücke zwei Stützweiten untersucht. Diese 

ergeben sich jeweils aus der Lage der untersuchten Straßenachsen. Durch den Wegfall des Mit­

telpfeilers beim geplanten Ersatzneubau, wird der Durchflussquerschnitt der Gottleuba im Brü­

ckenbereich vergrößert, was zu einer besseren Hydraulik führt. Gleichzeitig wird ein größerer 

Eingriff in den Gewässerquerschnitt vermieden. Im Bereich der Widerlagerachse 10 (Südwesten) 

wird das neue Widerlager hinter dem bestehenden Brückenwiderlager angeordnet. Hiermit wird 

der bestehende Unterbau als Kolkschutz und als bauzeitliche Wasserhaltung für die Baugrube 

verwendet. Auf eine künstliche Wasserhaltung durch Spundwände, Big Bags oder ähnliches kann 

verzichtet werden. Der Eingriff in das Gewässer wird minimiert. Im Bereich der Achse 20, ist bei 

normalen bis erhöhten Grundwasserverhältnissen, ein solches Vorgehen nicht notwendig (au­

ßerhalb des wasserführenden Gewässerprofils). 

Stützweitenvariante - 20.51 m 
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Die Stützweite von 20,51 m ergibt sich, parallel zur Straßenachse gemessen, wenn der Ersatz­

neubau an der gleichen Stelle, wie das Bestandsbauwerk oder in versetzter Lage (südlich der 

Bestandsbrücke) errichtet wird. Die Stützweite senkrechte zu den Widerlagern beträgt 19,60 m. 

Stützweitenvariante - ca. 21 ,00 m 

Die leicht größere Stützweite von ca. 21 ,00 m (in Straßenachse gemessen) ergibt sich, wenn der 

Ersatzneubau im Bereich des Bestandsbauwerks errichtet und gleichzeitig in Richtung Norden 

eingedreht wird. 

3.4.3 Bautechnologie I Baumaterial 

Für den Überbau (Rahmenriegel) wurden zwei Varianten bezüglich der Wahl des Baumaterials 

und der Bautechnologie untersucht und deren Vor- und Nachteile herausgearbeitet. 

Überbauvariante 1 - Gevoutete Stahlbetonplatte (Vorzugsvariante): 

Der Überbau besitzt eine Breite von 6,50 m (ohne Kappen) und wird auf der Oberseite mit einem 

einseitigen Gefälle von 2,5 % ausgeführt. Im Längsschnitt besitzt der Überbau am Widerlager 

eine maximale Konstruktionshöhe von 1,35 m. Zur Feldmitte verjüngt sich die Plattendicke auf 

0,80 m. Der Überbau ist in Längs- und Querrichtung schlaff bewehrt. An der Überbauplatte befin­

den sich in Querrichtung beidseitig Kragarme mit einer Länge von 1,90 m (Nordwesten) und 0,90 

m (Südosten). Diese sind am Anschnitt 0,50 m dick und verjüngen sich nach außen hin auf 0,25 

m. 

Vorteile Nachteile 

- geringe Kosten - Aufbau Traggerüst für Überbau-

- hohe Lebensdauer und geringer Unterhai- schalung und Kappen notwendig 

tungsaufwand - Hoher Materialeinsatz (Eigenge-

- Querschnittsoptimierung in Brückenlängs- wicht, Stahlbetonvolumen) 

richtung - Räumlich gekrümmte Überbauunter-

- Optisch ansprechende und schlanke Kon- seite (höherer Schalungsaufwand) 

struktion 

Überbauvariante 2 - Stahlverbundrahmen: 

Der Überbau besteht in dieser Variante in Querrichtung aus drei Stahlträgern mit einer Fertigteil­

verbundplatte sowie einer 0,35 m mächtigen Ortbetonverbundplatte. Die Stahlträger werden in 
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Querrichtung mit einer veränderlichen Höhe (0,60 m - 0,95 m) hergestellt. Der Überbau ist in 

Längs- und Querrichtung schlaff bewehrt. 

Vorteile Nachteile 

- geringer Schalungsaufwand, nur ange- - erhöhter technologischer Aufwand 

hängte Kappenschalung notwendig (Herstellung und Montage Fertigteile 

- kein Traggerüst erforderlich sowie komplizierte Bewehrungsfüh-

- kurze Bauzeit, da hoher Vorfertigungsgrad rung im Stützungsbereich) 

- geringere Konstruktionshöhe gegenüber - erhöhter Unterhaltungsaufwand 

Variante 1 (Korrosionsschutz) 

- hohe Stützweiten erreichbar - statisch unbestimmte Fahrbahn-

platte in Querrichtung 

- große Menge an Stahl notwendig ~ 

hohe Baukosten 

- Transport und Montage großer und 

schwerer Stahlträger (Platzbedarf 

für Kran und Monatge) 

3.4.4 Überbauquerschnittsvarianten 

Auf dem Bauwerk wird ein planmäßiges Quergefälle von 2,5 % nach Westen fallend ausgebildet. 

Im Bauwerksbereich beträgt die vorhandene Fahrbahnbreite 6,50 m, aufgeteilt in zwei Richtungs­

fahrbahnen mit jeweils 3,00 m sowie zwei 0,25 m breiten Sicherheitsrandstreifen inkl. Markierung. 

Auf der westlichen Kappe ist die Herstellung eines Gehweges geplant. Laut RE-ING ist hierfür 

eine nutzbare Kappenbreite von 2,00 m vorgeschrieben (1 ,50 m Nutzbreite + 0,50 m Sicherheits­

raum). Gemäß ODR 2017 Punkt 16, Unterpunkt 1 beträgt die Regelbreite von Gehwegen auf 

Brücken ebenfalls 1,50 m. Im weiteren Verlauf der S 174 ist kein Gehweg vorhanden. Für die 

Wegebeziehungen der vorhandenen Wanderwege ist die Anordnung eines einseitigen Gehwegs 

auf der Brücke ausreichend. Im Bereich der östlichen Kappe, ist die Ausbildung eines Notgehwe­

ges mit einer Breite von 1,00 m geplant. Durch die somit 2,25 m breite Kappe auf der Westseite 

und einer 1,25 m breiten Kappe auf der Ostseite, ergibt sich eine Nutzbreite auf der Brücke von 

9,50 m. 
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Fahrradfahrer können aufgrund der geringen Verkehrsbelegung der S 174, zusammen mit dem 

Kfz-Verkehr, auf der Straße geführt werden. Die Anordnung eines gemeinsamen Geh- und Rad­

wegs auf der westlichen Brückenkappe, mit einer sonst notwendigen Breite von 3,0 m, ist nicht 

notwendig (siehe Punkt 1.8.2). 

Als Fahrbahnabschluss wird ein 15,00 cm hoher Schrammbord verwendet. Dieser ergibt sich aus 

der innerörtlichen Lage, sowie der maximalen zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h. Zur Ab­

sturzsicherung dient ein 1,00 m hohes Füllstabgeländer an den Außenseiten der Kappen. 

3.4.5 Gründungsvarianten 

Für die Vorplanung kam aufgrund des unterhalb der Brücke anstehenden Felsgesteins nur eine 

Gründungsvariante infrage: 

- Flachgründung mittels Fundamentplatte auf einer UW-Betonschicht 

Die Brücke inklusive der Flügel wird auf einer durchgehenden Fundamentplatte gegründet. Eine 

Tiefgründung auf Bohrpfählen entfällt aufgrund des zu hohen technischen Aufwandes. Da der 

Baugrund, durch den 5,00 m unter OK Gelände anstehende Fels, zudem sehr tragfähig ist, wird 

die Ausführung als Flachgründung hier präferiert. Zur Herstellung einer Arbeits- und Betonierflä­

che, wird eine max. 1, 10 m starke Unterwasserbetonschicht auf dem Felsgestein hergestellt. An 

Stellen an dem dies nicht möglich ist, weil das Felsgestein hier höher liegt als im Baugrundgut­

achten angegeben, kann die Dicke der UW-Betonschicht auch dünner ausfallen. 

Vorteile Nachteile 
. Einfachere statische Berechnung - Große Baugrube 

. Kontinuierliche Stützung (Linien/ Flächen- . Größerer Materialaufwand (Beton 

lagerung) und Stahl) 

. Geringen technologischen Aufwand 

- Keine Bohrungen in den Fels nötig 

3.4.6 Ökologischer Variantenvergleich 

Dem Variantenvergleich zum Ersatzneubau des Brückenbauwerkes im Zuge der S 174 über die 

Gottleuba lagen 2 Varianten zugrunde. 
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Variante 1 (Ersatzneubau entsprechend Bestand mit bauzeitlicher Behelfsbrücke) wurde auf­

grund der geringeren Flächeninanspruchnahme aufgrund der Errichtung am Standort des vor­

handenen Bauwerkes als Vorzugsvariante herausgestellt. Die zu erwartenden 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter nach UVPG und den europäischen Artenschutz sind 

am günstigsten zu bewerten. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen auf das Bewertungskrite­

rium Natura 2000 stellen sich im Vergleich zu Variante 2 als ähnlich dar. 

Variante 2 (optimierte Linienführung mit bauzeitlicher Behelfsbrücke) verläuft aufgrund der opti­

mierten Linienführung teilweise außerhalb der versiegelten Bestandsflächen. Hierdurch ist eine 

höhere Flächeninanspruchnahme zu verzeichnen, was wiederum zu einer ungünstigeren Einstu­

fung hinsichtlich der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und den europäi­

schen Artenschutz führt. 

Aufgrund der Lage innerhalb des FFH-Gebietes DE 5049-302 „Gottleubatal und angrenzende 

Laubwälder" sind erhebliche Beeinträchtigungen der LRT-Entwicklungsfläche 3260 sowie der An­

hang II-Art Groppe bei Errichtung Behelfsbrücke möglich. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 

ergab in Abhängigkeit der Flächeninanspruchnahme der LRT-Entwicklungsfläche, dass keine er­

heblichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen ableitbar sind und somit eine Verträglichkeit 

besteht. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist Kap. 5.6 zu entnehmen. 

3.5 Variantenuntersuchung - Verkehrsführung während der Bauzeit 

3.5.1 Grundlagen I Allgemeines 

Da die Entscheidung über die Verkehrsführung während der Bauzeit, große Auswirkungen auf 

das geplante Bauvorhaben hat, wurde das Thema bereits in der Vorplanung intensiv mittels Auf­

stellung einer Bewertungsmatrix betrachtet. Auf folgende Planungsparameter hat die bauzeitliche 

Verkehrsführung einen entscheidenden Einfluss: 

Straßenachse der S 17 4 sowie die Lage der späteren Brücke 

Notwendigkeit einer Behelfsbrücke 

Größe der benötigten BE-Fläche 

Notwendigkeit zur Einrichtung einer Umleitungsstrecke 

In den folgenden Unterpunkten wird noch einmal auf das Ergebnis der untersuchten Verkehrs­

führungen eingegangen und beschrieben welche Argumente für und welche gegen die einzelnen 

Varianten der bauzeitlichen Verkehrsführung sprechen. 
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3.5.2 Variante Umleitung 

Wird der Ersatzneubau an gleicher Stelle wie die Bestandsbrücke errichtet und keine zusätzliche 

Behelfsbrücke geplant, so müssen die Arbeiten unter Vollsperrung der S 17 4 im Brückenbereich 

erfolgen. Baufahrzeuge können die Baustelle weiterhin über die S 174 aus Richtung Hartmanns­

bach (Südwesten) oder aus Richtung Bad Gottleuba (Süden)/ Bad Gottleuba - Berggießhübel 

(Norden) erreichen. Zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs (ÖPNV, Durchgangsver­

kehr, Anwohner, Rettungsdienste), den Anwohnern sowie den Rettungsdiensten müsste im Vor­

feld der Bauarbeiten eine Umleitungsstrecke ausgearbeitet werden. Aus dem örtlich vorhandenen 

Straßennetz wurden drei mögliche Umleitungsstrecken untersucht. 

Verkehrsführung 1 - Umleitung über die Straße „Waldweg" 

Die Umleitungslänge beträgt für diese Variante ca. 1,40 km. 

Vorteile Nachteile 

- keine Behelfsbrücke notwendig - Umleitungsstrecke ist nicht für PKW-
- relativ kurze, örtliche Umleitung Verkehr freigegeben (aktuelle Beschilde-

rung) 
- ein Ausbau dieser Strecke steht in finanzi-
eller Sicht in keinem Verhältnis zum Nutzen 
- Lage im FFH-Gebiet 

Verkehrsführung 2 - Umleitung über die Thomas-Müntzer-Str. 

Die Umleitungslänge beträgt für diese Variante ca. 4,30 km. 

Vorteile Nachteile 

- keine Behelfsbrücke notwendig - Umleitungsstrecke nicht durchgängig für 
- mittlere Länge für eine Umleitung PKW-Verkehr befahrbar 

- für einen Ausbau dieser Strecke entstehen 
zusätzliche Kosten 
- Lage im FFH-Gebiet (Bauende) 

Verkehrsführung 3 - Umleitung über die K 8756 

Die Umleitungslänge beträgt für diese Variante ca. 11,40 km. 

Vorteile Nachteile 

- keine Behelfsbrücke notwendig - längste Umleitungsstrecke 
- Verkehr fährt bereits über diese Strecke - hohe Benutzerkosten in der Brückenbau-
- im Verhältnis zu den anderen Umleitungsstre- zeit 
cken, geringe Sanierungskosten 

Aufgrund des schlechten Zustandes der Thomas-Müntzer-Str. und der Straße „Waldweg", würde 

es bei Wahl dieser Straßen zur Umleitungsführung, zu erheblichen Sanierungs-/ Ausbaukosten 

kommen. Auch die Eingriffe in Natur und Landschaft sind aufgrund der notwendigen Ausbau-/ 
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Sanierungsarbeiten als hoch einzustufen. Somit bleibt als wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit, bei 

Wahl einer Umleitungsführung, nur den Verkehr über die K 8756 zu führen. Die Verkehrsleichtig­

keit wird aufgrund der Umleitungslänge von 11,40 km dabei jedoch merklich gestört. Die Bewer­

tung der einzelnen Varianten ist der Bewertungsmatrix 1. Iteration (Anlage 1) zu entnehmen. 

3.5.2.1 Ökologischer Variantenvergleich Umleitung 

Im Hinblick auf die bauzeitliche Umleitung des Verkehrsaufkommens der S 174 wurde die Um­

weltverträglichkeit für 5 Varianten beurteilt. 

Die Umleitung über das Bestandsbauwerk (Variante 5) verursacht die vergleichsweise geringsten 

Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ist somit als Vorzugsvariante aus naturschutzfach­

licher Sicht für die Umleitung während der Bauzeit herauszustellen. Aufgrund der Nutzung der 

bestehenden Brücke im Zuge der S 17 4 über die Gottleuba sind Eingriffe in Schutzgüter Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/ Luft, Landschaft sowie kulturel­

les Erbe und sonstige Sachgüter nicht zu verzeichnen. Die FFH-Verträglichkeit ist gegeben, Um­

weltauswirkungen auf streng geschützte Arten nach Anhang IV FFH-RL sowie Artikel 1 VSchRL 

auszuschließen. 

Als ungünstigste Varianten stellen sich in der Gesamtrangfolge der Varianten die Varianten 1 -

Straße „Waldweg" und 2 - Thomas-Müntzer-Straße dar. Hinsichtlich der zu erwartenden Umwelt­

auswirkungen auf die Schutzgüter nach UVPG und den europäischen Artenschutz weisen diese 

Varianten vergleichsweise die höchsten Beeinträchtigungen auf. Bezüglich des entscheidungs­

erheblichen Bewertungskriteriums Natura 2000 ist für beide Varianten in Abhängigkeit der Flä­

cheninanspruchnahme der LRT-Entwicklungsfläche 3260 potenziell eine FFH-Unverträglichkeit 

gegeben. 

Die Variante 3 (Umleitung über die K 8756) und Variante 4 (Umleitung über eine Behelfsbrücke) 

wurden in der Gesamtbewertung als günstige Variante (Platz 2) und mittlere Variante (Platz 3) 

eingestuft. 

3.5.3 Variante Behelfsbrücke 

Um eine großräumige Umleitung für den Kfz-Verkehr zu vermeiden, kann alternativ auch eine 

bauzeitliche Behelfsbrücke hergestellt werden, um den Verkehr baustellennah über die Gottleuba 

zu führen. Für die Herstellung einer Behelfsbrücke wurden vier Varianten untersucht, welche sich 

vor allem in der Anzahl der bauzeitlich herzustellenden Fahrspuren und in der Menge der benö­

tigten Kranstellplätze unterscheiden. Der Ersatzneubau wird in allen Varianten im Bereich der 

Bestandsbrücke hergestellt. 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meißen Seite 24 von 72 



S 174, Ersatzneubau (ENB), BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach 
Unterlage 01 Dr. Löber IGV mbH 
Feststellungsentwuri Erläuterungsbericht 

Einspurige Behelfsbrücke - mit wechselnden Turmdrehkranstellplätzen 

Vorteile Nachteile 

- geringster ökologischer Eingriff durch notwendige LSA, geringe Auswirkun-
- kostengünstigste Variante gen auf den Verkehr 

zweispurige Behelfsbrücke - mit wechselnden Turmdrehkranstellplätzen 

Vorteile Nachteile 

- keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr - hohe Kosten 
- vergleichsweise geringer ökologischer Eingriff 

Einspurige Behelfsbrücke - mit einem Turmdrehkranstellplatz 

Vorteile Nachteile 

- preislich im Mittelfeld aller Varianten - durch notwendige LSA, geringe Auswir-
kungen auf den Verkehr 
- hoher ökoloqischer Einqriff 

zweispurige Behelfsbrücke - mit einem Turmdrehkranstellplatz 

Vorteile Nachteile 

- keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr - sehr hohe Kosten 
- höchster ökologischer Eingriff 

Im Verlauf der Vorplanung wurde eine Auslastungsberechnung für eine bauzeitliche LSA einer 

Einrichtungsfahrbahn im Bereich der Behelfsbrücke durchgeführt. Hierbei ergibt sich für die ma­

ximale Strecke einer Umfahrung mit Behelfsbrücke (134,78 m) und der minimalsten Umlaufzeit 

von 60s eine Auslastung der möglichen Fahrzeuge ohne Rückstaubildung von 19%. Das heißt, 

eine einspurige Behelfsbrücke mit LSA, ist in diesem Bereich der S 174 ausreichend. 

Grundsätzlich ist für die Behelfsbrücke eine Typenstatik oder gleichwertiger Tragsicherheitsnach­

weis vorzulegen. Die Lasten aus Verkehrs sind dabei bis in den Untergrund / Gründung zu erfas­

sen und in prüffähiger Form dem AG vorzulegen. 

3.5.3.1 Ökologischer Variantenvergleich Behelfsbrücke 

Im Variantenvergleich zu den Behelfsbrücken wurden 4 Varianten bezüglich ihrer Umweltverträg­

lichkeit bewertet. Alle Varianten können gleichermaßen aufgrund einer möglichen Flächeninan­

spruchnahme der LRT-Entwicklungsfläche 3260 potenziell zu einer FFH-Unverträglichkeit führen. 

Variante 1 - Behelfsbrücke 4.1 (Umleitung über eine Behelfsbrücke, einspurig mit wechselnden 

Turmdrehkranstellplätzen) weist jedoch die geringsten Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
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nach UVPG und den europäischen Artenschutz auf. Daher ist Variante 4. 1 als Vorzugslösung 

bezüglich der Behelfsbrückenvarianten einzustufen. 

Als ungünstigste Variante ist Variante 4.4 (Umleitung über eine Behelfsbrücke, zweispurig mit nur 

einem Turmdrehkranstellplatz) zu bewerten. Die Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und 

den europäischen Artenschutz sind vergleichsweise hoch. Variante 4.2 (Umleitung über eine Be­

helfsbrücke, zweispurig mit wechselnden Turmdrehkranstellplätzen) und 4.3 (Umleitung über 

eine Behelfsbrücke, einspurig mit nur einem Turmdrehkranstellplatz) belegen Platz 2 und 3. 

3.5.4 Variante „sonst ige bauzeitliche Verkehrsführung" 

Soll weder eine großräumige Umleitung, noch eine Behelfsbrücke hergestellt werden, so kann 

die Bestandsbrücke zur bauzeitlichen Verkehrsführung genutzt werden. Dies bedingt jedoch, 

dass der Ersatzneubau in der Lage versetzt zur Bestandsbrücke errichtet werden müsste. 

Vorteile Nachteile 
- keine Umleitung und keine Behelfsbrücke not- - starker Eingriff in Linienführung der Straße 
wendig - Heranrücken der Straße an Wohnbebau-
- geringer Eingriff in den bauzeitlichen Verkehr ung -7 ggf. Überschreitung der Immissions-

grenzwerte 
- hoher Eingriff in angrenzende Bereiche 
(z.B. FFH-Gebiet/ Hartmannsbach) 
- sehr großes Baufeld 
- Herstellung einer Stützwand (L > 65 m) 
- Verrohrung Hartmannsbach 
- erhöhter dauerhafter Grunderwerb 
- höchste Baukosten 

Die Vorteile bei dieser Variante der bauzeitlichen Verkehrsführung, keine Behelfsbrücke und auch 

keine großräumige Umleitung zu benötigen, überwiegen aus planerischer Sicht nicht die daraus 

resultierenden negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft infolge der Errichtung des Er­

satzneubaus in versetzter Lage (siehe Punkt 1.4 Ausschlusskriterium). Des Weiteren wäre bei 

einer Anpassung der Fahrbahnachse, nördlich der Brücke ein großflächiger Eingriff in das FFH­

Gebiet DE 5049-302 „Gottleuba und angrenzende Laubwälder" notwendig . Im Bereich des felsi­

gen Hangs, wäre zur Herstellung der Fahrbahn, auf einer Länge von ca. 65 m eine dauerhafte 

Hangsicherung, z.B. mittels einer Winkelstützwand, herzustellen. Da diese in direkter Nähe zur 

bestehenden Fahrbahn liegt, wäre bei Herstellung dieser Hangsicherung, max. eine einspurige 

Verkehrsführung der S 174 möglich. 
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Im Rahmen der Vorplanung wurden zwei Überbauquerschnitte sowie ein statisches System in 

Längsrichtung untersucht, welche in erster Linie wirtschaftliche Lösungen bieten und gleichzeitig 

den äußeren Anforderungen {Verkehrssicherheit, Hydrologie, Gewässergestaltung, Zuwegung, 

etc.) und den inneren Anforderungen {Standsicherheit, Dauerhaftigkeit, etc.) entsprechen. 

3.5.5 Zusammenfassung 

Für die einzelnen Verkehrsteilnehmer wird im Folgenden noch einmal die vorgesehene 

bauzeitliche Verkehrsführung aufgelistet: 

Schwerverkehr: 

Umleitung über die nebenliegende Behelfsbrücke. 

ÖPNV / Schülerverkehr: 

Umleitung über die nebenliegende Behelfsbrücke. 

PKW: 

Umleitung über die nebenliegende Behelfsbrücke. 

Fahrradfahrer: 

Umleitung über die nebenliegende Behelfsbrücke auf der Straße. 

Fußgänger: 

Umleitung über die nebenliegende Behelfsbrücke auf einem separaten Gehweg. 

4 Technische Gestaltung der Baumaßnahme 
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4.1 Ausbaustandard 

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale 

Nach der Richtlinie für integrierte Netzgestaltung (RIN) wird jedem Straßennetz bzw. Netzab­

schnitt eine bestimmte Straßenkategorie zugeordnet. Diese ergibt sich aus der Bedeutung der 

Verbindungen, die über diesen Straßenabschnitt verlaufen. Je nach Bedeutung der zentralen 

Verbindungsfunktion und der Größe des Versorgungsbereiches werden Zentren verschiedener 

Stufen unterschieden (Metropol-, Ober-, Mittel-, Grundzentren). 

Tab. 6: Verbindungsfunktionsstufen nach den "Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN)" 

Verbind ungsfu n ktions-
Einstufungskriterien 

stufe 

Versorgungsfunk-
Beschreibung 

Stufe Bezeichnung Austauschfunktion 
tion 

0 kontinental MR-MR 
Verbindung zwischen 

-
Metropolregionen 

Verbindung von 

Oberzentren zu 
1 großräumig OZ-MR OZ-OZ 

Metropolregionen und 

zwischen Oberzentren 

Verbindung von 

Mittelzentren zu 
II überregional MZ-OZ MZ-MZ 

Oberzentren und zwi-

sehen Mittelzentren 

Verbindung von 

Grundzentren zu 
111 regional GZ-MZ GZ-GZ 

Mittelzentren und zwi-

sehen Grundzentren 

Verbindung von 

Gemeinden/Gemeinde-
IV nah räumig G-GZ G-G 

teilen ohne zentralörtli-

ehe Funktion zu 
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V kleinräumig 

MR - Metropolregion 

OZ - Oberzentrum 

Grst-G -

MZ - Mittelzentrum, auch innergemeindliches Mittelzentrum 

Grundzentren und Ver-

bindung zwischen Ge-

meinden/Gemeindeteile 

n ohne zentralörtliche 

Funktion 

Verbindung von 

Grundstücken zu 

Gemeinden/Gemeinde-

teilen ohne zentralörtli-

ehe Funktion 

GZ - Grundzentrum. Unter- und Kleinzentren. auch innergemeindliches Grundzentrum 

G - Gemeinde/Gemeindeteile ohne zentralörtliche Funktion 

Grst - Grundstück 

- nicht vorhanden 

Das Bauwerk 7a liegt auf der S174 bei NK 5149 043 Station 3874 bis Station 3890. Die S174 ist 

ab dem NK 5149 043 Station 2036 durch das OD-Zeichen sowie das Ortseingangsschild bis zum 

Ortsausgangsschild am NK 5149 023 Station 1440 als durchgehende Ortslage gekennzeichnet 

und daher nach RASt 06 zu planen. 

Bild. : Geltungsbereich der RASt für die Straßenkategorien der RIN 
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-
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großräumig 1 ASI 
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regional III -
nahräumig IV -
kleinräumig V -

AS I votkommu1u.I. Boioic~11ung der Kategorie 
~-~ probletnatisch 
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Nach der "Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen" (RASt 2006, Bild. 1) erfolgt somit eine 

Einstufung der S 174 in die RIN Kategorie HS IV (angebaute Hauptverkehrsstraße nahräumig) 

und erhält somit einen Querschnitt entsprechend der „dörflichen Hauptstraße" nach Bild 29 der 

RASt 06. 

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualität 

Die vorübergehend in Anspruch genommenen Zufahrten zu Grundstücken und Wald­

bzw. Wanderwegen, werden nach Fertigstellung des Brückenbauwerks wiederherge­

stellt. 

4.1.3 Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

Im Bereich der Brücke verhindern 15 cm hohe Schrammborde ein Abkommen von der Straße. 

Durch die innerörtliche Lage ist die Anordnung von Schutzplanken nicht erforderlich. 

4.2 Bisherige/zukünftige Straßennetzgestaltung 

Im Rahmen der Umbaumaßnahme erfolgt keine Änderung des umliegenden Straßen- und Wege­

netzes 

4.3 Linienführung 

4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufes 

Für die neu geplante Straßenachse wurde die Trasse der vorhandenen S 174 im Wesentlichen 

so übernommen. Somit erfolgt kein größerer Eingriff in angrenzende unversiegelte Bereiche. Ein­

griffe in Natur und Landschaft werden minimiert. Es wird lediglich die Straße inklusive eines beid­

seitigen Bankettes in den Anschlussbereichen der Brücke neu hergestellt. 

Die Trassierung wird bei dieser Variante im Grundriss wie folgt gebildet: 

- Gerade (Bau-km 0+020.000 (Beginn Anpassungsbereich) - Bau-km 0+028.000) 

- Gerade (Bau-km 0+028.000 (Beginn Baustrecke) - Bau-km 0+077.509) 

- R = -40.000 (Bau-km 0+077.509 - Bau-km 0+100.038) 

- Gerade (Bau-km 0+100.038 - Bau-km 0+104.000 (Ende Baustrecke)) 

- Gerade (Bau-km 0+104.000 - Bau-km 0+111.500 (Ende Anpassungsbereich)) 
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Die Baustrecke hat hierbei eine Länge vom Bauanfang bis zum Bauende von ca. 91 ,50 m. 

4.3.2 Zwangspunkte 

Der Ersatzneubau der Brücke wird durch folgende Zwangspunkte bestimmt: 

Zwangspunkte im Grundriss sind: 

• der Verlauf der S 17 4 

• der vorhandene Bauwerksstandort (FFH-Gebiet DE 5049-302 „Gottleuba und angren-

zende Laubwälder", Landschaftsschutzgebiet „Unteres Osterzgebirge" etc.) 

• die Breite sowie der Verlauf der Gottleuba im Bauwerksbereich 

• ein südlich der Brücke abzweigender Waldweg 

• der vorhandene Kreuzungsbereich nördlich der Brücke 

• die angrenzenden Grundstückszufahrten 

• die baulichen Anlagen der Abwasserbetriebe „Gottleubatal" 

• der Verlauf des Hartmannsbachs inkl. Einleitstelle 

• mögliche Standorte von BE-Flächen 

Zwangspunkte im Aufriss sind: 

• die Gradiente der S 174 

• Beibehaltung I Vergrößerung des Durchflussquerschnitts 

• Wasserstand der Gottleuba (HO-Werte) 

• Vorhandener Leitungsbestand 

• Untergrundbeschaffenheit (Fels) 

4.3.3 Linienführung im Lageplan 

Aufgrund der innerörtlichen Lage der zu planenden Verkehrsanlage im Zuge der S 174 und der 

damit einhergehenden maximal zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h (Pkw und Kfz bis 3,5 t) 

erfolgte die Trassierung der Fahrbahn gemäß RASt 2006. 

Gemäß RASt 06 ergeben sich folgende Mindestparameter für die Linienführung: 

Kurvenmindestradius: 80 m 
Klothoidenparameter: 50 m 
Kurvenmindestradius bei Anlage der Querneigung zur Kurvenaußenkante: 250 m 
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Die Elementabfolge der S 17 4 stellt sich wie folgt dar: 

Station 0+000,000 bis Station 0+007,010 Gerade 

Station 0+007,010 bis Station O+O 16,580 Linkskurve R= 80 m 

Station 0+016,580 bis Station 0+077,510 Gerade 

Station 0+077,510 bis Station 0+100,040 Linkskurve R =40m 

Station 0+100,040 bis Station 0+105,930 Gerade 

Station 0+105,930 bis Station 0+110,410 Linkskurve R = 80 m 

Station 0+110,410 bis Station 0+119,470 Gerade 

Der Beginn der Baustrecke liegt bei km 0+028,000, das Bauende bei km 0+104,000. 

4.3.4 Linienführung im Höhenplan 

Die Linienführung im Aufriss ergibt sich in Abhängigkeit von der vorhandenen Geländestruktur, 

von den Höhen der anbindenden Einmündungen (vor Bauanfang, hinter Bauende) und der Zu­

fahrten sowie der querenden Gottleuba. 

Die Längsneigung der K 2213 im Abschnitt vom Bauanfang bis zum Gradientenschnittpunkt bei 

Station 0+035,000 wird mit 3, 194 % Neigung ausgebildet. Im weiteren Verlauf fällt das Gelände 

bis zum zweiten Tangentenschnittpunkt bei Station 0+094,700 mit 0,50 % Längsneigung weiter 

ab. Der Tiefpunkt bildet sich bei Station 0+087,91 aus. Von Station 0+094,700 bis zum Ende der 

Baustrecke steigt die Gradiente mit einem Längsgefälle von 3,214% an. 

Die Mindestradien für die Ausrundungen der Kuppen und Wannen betragen entsprechend der 

RASt 06 für 50 km/h: 

für Kuppen min HK = 900 m 

für Wannen min Hw = 500 m 

Die Mindestradien für die Ausrundungen der Kuppen und Wannen wurden eingehalten. 
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Die Erkennbarkeit des Straßenverlaufes wird durch die Straßenrandbegrenzung (Markierung, 

Leiteinrichtungen) unterstützt. 

4.4 Querschnittsgestaltung 

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung 

Der Straßenquerschnitt besitzt vor und hinter der Brücke eine Fahrbahnbreite von 6,50 m. Plan­

mäßig wird die Fahrbahn mit einem einseitigen Quergefälle von 2,5 % und beidseitig anschlie­

ßenden 1,0 m breiten Banketten ausgeführt. 

4.4.2 Fahrbahnbefestigung 

Ermittlung der Belastungsklassen 

Zur Bestimmung der Belastungsklasse und Ermittlung des Regelquerschnittes wurden Verkehrs­

zahlen der Zählung von 2015 herangezogen, und auf 30 Jahre hochgerechnet. 

Die dimensionierungsrelevante Beanspruchung (B) zur Ermittlung der Belastungsklasse wird 

nach RStO 12 wie folgt ermittelt: 

B = N · DTA(SV) · qBM · f 1 · fa · fa · fz · 365 

DTA(SV) = DTV(SV). fA 

Darin bedeuten: 

B = 

N = 

q BM = 

Summe der gewichteten äquivalenten 10-t-Achsübergänge im 

zugrunde gelegten Nutzungszeitraum 

Anzahl der Jahre des zugrunde gelegten Nutzungszeitraumes; 

in der Regel 30 Jahre 

einer bestimmten Straßenklasse zugeordneter mittlerer 

Lastkollektivquotient (Tabelle A 1.2), der die straßenklassenspezifische 

mittlere Beanspruchung der jeweiligen tatsächlichen 

Achsübergänge ausdrückt 
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DTV(SV) = 

DTA(SV) = 

= 

= 

= 
= 

durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke des Schwerverkehrs 

im Nutzungsjahr (Kfz/24h) 

durchschnittliche Anzahl der täglichen Achsübergänge (Aü) 

des Schwerverkehrs im Nutzungsjahr (Aü/24h) 

Durchschnittliche Achszahl pro Fahrzeug des Schwerverkehrs 

(Achszahlfaktor) im Nutzungsjahr (A/Fz) (Tabelle A 1.1) 

Fahrstreifenfaktor im Nutzungsjahr (Tabelle A 1.3) 

Fahrstreifenbreitenfaktor im Nutzungsjahr (Tabelle A 1.4) 

Steigungsfaktor (Tabelle A 1.5) 

= 
p = 

Mittlerer jährlicher Zuwachsfaktor des Schwerverkehrs (Tabelle A 1.7) 

Mittlere jährliche Zunahme des Schwerverkehrs (Tabelle A 1.6) 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Belastungsklassenermittlung dargestellt. 

Straßenab- DTV DTV(SV) f A DTA(SV) f 1 f2 fa f z qem B 

schnitt 2019 [Fz/24 Mio 

h] 

8174 / 911 34 3,3 111,23 0,5 1,40 1,02 1,159 0,23 0,2318 

5149 1206 

n - Belastungsklasse 0,3 gilt für B bis 0,3 äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. 
n - Belastungsklasse 1,0 gilt für B > 0,3 bis 1,0 äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. 
n - Belastungsklasse 1,8 gilt für B > 1,0 bis 1,8 äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. 
(') - Belastungsklasse 3,2 gilt für B > 1,8 bis 3,2 äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. 
n - Belastungsklasse 10 gilt für B > 3,2 bis 10,0 äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. 
(') - Belastungsklasse 32 gilt für B > 10 äquivalente 10-t-Achsübergänge in Mio. 

Bk 

0,3(*) 

Da die ermittelte bemessungsrelevante Beanspruchung im oberen Bereich der Belastungs-klas­

sengrenze einzuordnen ist, wird für die weitere Planung die Bk 1,0 angesetzt. 

Der Befestigungsaufbau setzt sich folgendermaßen zusammen: 

Grundwert: 
nach Tabelle 6 für Bk 1,0 und Frostempfindlichkeitsklasse F3 = + 60 cm 

Mehr- oder Minderdicken: 

A) Frosteinwirkzone: 
Zone III = + 15 cm 

8) kleinräumige Klimaunterschiede: 
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keine besonderen Klimaeinflüsse = ± 0 cm 

C) Wasserverhältnisse im Untergrund: 
kein Grund- und Schichtenwasser bis 1,50 m unter Planum =+Sem 

D) Lage der Gradiente: 
Geländehöhe bis Damm 5 2,00 m =± Ocm 

E) Ausführung der Randbereiche: 
Entwässerung über Mulden, Gräben bzw. Böschungen = ± 0 cm 

Gesamtdicke: = + 80 cm 

Die S 174 erhält somit nach RStO, Tafel 1, Zeile 3 folgenden Befestigungsaufbau: 

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N, 50/70 
nach ZTV Asphalt-Stß 07/13 

10 cm Asphalttragschicht AC 32 T N, 70/100 
nach ZTV Asphalt-StB 07/13 

15 cm Schottertragschicht 0/32 
Nach ZTV SoB-StB 04/07 Ev2 ~ 150 MPa 

51 cm Frostschutzschicht 0/45 
nach ZTV SoB-StB 04/07 Ev2 ~ 120 MPa 

80 cm Gesamtdicke des frostfreien Oberbaus auf Planum mit Ev2 ~ 45 MPa 

4.4.3 Böschungsgestaltung 

Die durch die Baumaßnahme in Anspruch genommenen Flächen sind wiederherzustellen. 

Anzupassende Böschungen sind mit einer Regelneigung von 1: 1,5 auszubilden. Bei Böschungs­

höhen mit h~ 2,00 m kann die Böschungsneigung flacher gestaltet werden, so dass eine kon­

stante Böschungsbreite von b= 3,00 m erreicht wird. 

Die Böschungen werden begrünt. 

4.4.4 Hindernisse in Seitenräumen 

Vorhandene Einbauten wie Verkehrsbeschilderung, vorhandene Treppenanalgen sowie das be­

stehende Brückenbauwerk werden rückgebaut und entsprechend der Planung neu angeordnet. 
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Der nordöstlich der Brücke vorhandene Beleuchtungsmast inkl. Straßenbeleuchtung (Freileitung) 

ist für die Bauzeit zurückzubauen und gern. Planung wiederherzustellen . 

Des Weiteren sind Baumfällungen, Roden von Wurzelstöcken bereits gefällter Bäume sowie 

Baum-und Wurzelschutzmaßnahmen durch die bauzeitliche Behelfsumfahrung erforderlich. 

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlüsse und Zufahrten 

4.5.1 Anordnung von Knotenpunkten 

Folgende Verknüpfungspunkte sind in Abstimmung mit den Eigentümern/Pächtern der angren­

zenden Grundstücke zu berücksichtigen: 

- Anbindung Privatgrundstück (Hartmannsbach 1, 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel) 

rechts, Station 0+020,000 

- Anbindung Forstweg (landwirtschaftl. Nutzfläche Agrarbetrieb) links, Station 0+041,000 

- Anbindung Waldwanderweg links, Station 0+047,000 

- Anbindung Mühle Gottleuba Max Bähr Müllerei (Am Tannenbusch 5, 01816 Bad Gottleuba-

Berggießhübel) links, Station 0+086,000 

- Anbindung Talstraße rechts, Station 0+086,000 

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte 

Die Lage der Zufahrten wird entsprechend dem Bestand wiederhergestellt. 

Die Ausbildung der nordöstlichen, Anbindung der Talstraße erfolgt auf Grundlage von Schlepp­

kurvennachweisen für das Bemessungsfahrzeug Lastzug entsprechend dem Bestand 

4.5.3 Führung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und 

Querungsstellen, Zufahrten 

Entfällt 
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Rastanlagen sowie Anlagen des ruhenden Verkehrs sind nicht vorgesehen. 

4. 7 Ingenieurbauwerke 

4.7.1 Bestand 

4.7.1.1 Technische Beschreibung 

Bei dem vorhandenen Brückenbauwerk handelt es sich um eine 2-Feldbrücke aus Stahlbeton mit 

einer Gesamtlänge von 17,30 m. Das statische System ist ein mehrfeldriger Träger ohne Durch­

laufwirkung (Trägerrost mit Querverteilung). Die lichte Weite beträgt je Feld ca. 8,65 m, die lichte 

Höhe beträgt zwischen 1,60 m (nördliches Feld) und 2,00 m (südliches Feld). Der Überbau be­

steht aus einem 4-stegigen Stahl beton-Plattenbalken. Die Platte hat eine Höhe von 0,27 m, die 

Stege haben eine Höhe von 0,55 m und eine Breite von 0,25 m - 0,30 m. Der gesamte Überbau 

hat eine Breite von 7,00 m, bestehend aus einer 0,55 m breiten Kappe am westlichen Brücken­

rand, einer 5,95 m breiten Fahrbahn und einer 0,50 m breiten Kappe entlang des östlichen Fahr­

bahnrandes. Beidseitig der Widerlagerwände befinden sich Schrägflügel. Als Absturzsicherung 

ist auf beiden Kappen ein Holmgeländer vorhanden. 

4.7.1.2 Schadensbild, -ursache und -bewertung 

Schaden Ursache Bewertung 

Ausgeprägte Durchfeuchtung Fehlende oder beschädigte Führt zu einer erheblichen 

der Überbauunterseite Überbauabdichtung Verringerung der Dauerhaf­

tigkeit, verursacht Folgeschä­

den 

Abplatzungen mit freiliegen- Mangelhafte Nachverdich- Führt zu Korrosion der Trag-

der Bewahrung, Hohlstellen tung, Frostsprengung bei bewehrung 

Nässe 

Verrostete Tragbewehrung Freiliegende Bewehrung, zu Voranschreitende Ver­

mit Querschnittsschwächung geringe oder keine Betonde- schlechterung der Tragfähig­

bis 15% ckung keit, Beschränkung der 

Tonnage 
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Querrisse in der Aufla- Beschädigte Widerlagerab- Führt zu einer erheblichen 

gerbank, Wasseraustritt und dichtung, schadhafte Fugen Verringerung der Dauerhaf­

Aussinterung im Bereich der Fahrbahn / tigkeit, verursacht Folgeschä-

Hinterfüllung den 

Ungenügende Schutzeinrich- Geändertes Regelwerk, un- Schutzfunktion für den über­

tungen auf dem BW (verros- genügende Unterhaltung führten Verkehr kann nicht 

tete Kantenschutzwinkel, zu 

geringe Schrammbordhöhe, 

verrostetes Holmgeländer, 

zersetzte Geländerpfosten) 

mehr gewährleistet werden 

Fugenfüllung des Fahrbahn- Auswaschungen durch Re- Führt zu einer Verringerung 

belags ausgeprägt ausge- genereignisse, mangelhafte 

spült und ausgewaschen, Pflasterverlegung 

Fehlstellen 

4. 7 .1 .3 Nachrechnung 

der Dauerhaftigkeit, verur­

sacht Folgeschäden durch 

Wassereintrag ins Bauwerk 

Die Bestandsbrücke wurde im Jahr 2017 durch eine Traglastberechnung in die Belastungsklasse 

„LKW 16" nach DIN 1072 im Einspurverkehr eingestuft. 

4.7.1.4 Bereits durchgeführte Erhaltungsmaßnahmen 

Aufgrund der bestehenden Schäden an der Brücke wurde zur Aufrechterhaltung der Verbin­

dungsfunktion sowohl die Nutzbreite als auch die Tonnage ( 16t) der Brücke eingeschränkt. 

4.7.1.5 Abbruch 

Im Zuge des Ersatzneubaus ist der Stahlbetonüberbau, der Mittelpfeiler sowie das nordöstliche 

Widerlager mind. bis Baugruben - bzw. Gewässersohle zurückzubauen. Das Südwestliche Wi­

derlager ist nur bis auf Höhe +350.67 m NHN abzubrechen. Das restliche Widerlager bleibt als 

Kolkschutz sowie als bauzeitliche Wasserhaltung zur Herstellung des neuen Widerlagers erhal­

ten. Alle beim Abbruch entstehenden Abbruchmaterialien sind aufzufangen, geeignet zu lagern 

und zeitnah abzutransportieren. Zur Einbindung der neu geplanten Flügelmauern ist ein Teil der 

Natursteinmauern (seitliche Einfassung der Gottleuba) zurückzubauen und nach Fertigstellung 

der Flügel örtlich wieder anzupassen. 
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4.7.2 Planung Ingenieurbauwerk 

4.7.2.1 Lastannahmen 

Die Bestandsbrücke ist für die Lastklasse 16/16 nach DIN 1072 bemessen. Der Ersatzneubau ist 

nach DIN EN 1991-2/NA in Verbindung mit DIN EN 1992-2/NA zu bemessen. Der Standort be­

findet sich nach DIN EN 1998-1/NA in keiner Erdbebenzone. Der Ersatzneubau wird nach 

STANAG 2021 in eine Militärlastklasse eingestuft. Eine Forderung hierfür wurde durch das Bun­

desamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gestellt. 

Um die wirtschaftliche Ausführbarkeit mit den gewählten Abmessungen sicherzustellen, wurde 

eine statische Berechnung des Bauwerks durchgeführt, bei der die Realisierbarkeit der Ausfüh­

rung nachgewiesen wurde (Entwurfsstatik). 

4.7.2.2 unterbauten 

4.7.2.2.1 Widerlager, Flügel 

Der kontinuierliche Übergang zwischen Straße, Brücke und Gewässer wird durch die Anordnung 

von flach gegründeten Widerlagern gewährleistet. Die Wandstärke der Widerlagerwände (=Rah­

menstiele) beträgt 1,40 m. 

Die Weiterleitung der Bauwerks- und Verkehrslasten in den Baugrund erfolgt in beiden Brücken­

achsen über die 1,00 m starken Fundamentplatten. 

Die in beiden Achsen angehängten Parallelflügel werden ohne Unterschneidung gemäß RiZ-ING 

„Flü 1 Bild 1" und mit aufgelegter Kappe sowie einer Schürze (d = 20 cm) am Flügelende ausge­

bildet. Die Länge der Flügel (inkl. Schürze) beträgt zwischen 3,00 m (SW) und 8,00 m (NO). Die 

Flügelwände im Bereich Unterstrom werden mit einer konstanten Breite von 1,00 m die im Bereich 

des Oberstroms mit einer konstanten Breite von 0,90 m ausgeführt. 

Für den Übergang vom Brückenüberbau zu den seitlich der Brücke bestehenden Ufermauern 

sind südlich beider Brückenachsen zusätzliche Böschungsflügel herzustellen. 

Für die Widerlager- und Flügelwände ist ein Beton der Festigkeitsklasse C30/37 (Expositions­

klasse XA1-XC4-XD2-XF2-WA) vorgesehen. Als Bewehrung wird hochduktiler Betonstabstahl 

BSOOB S für alle Unterbauten eingesetzt. 

Die Vermeidung von Rissen in den schwind behinderten Bauteilen (Widerlagerwände, Flügel) wird 
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ohne weitere Fugen durch die Bemessung einer geeigneten Betonstahlbewehrung sichergestellt. 

Unter den Widerlager- und Flügelwänden (gesamte Baugrubensohle) wird eine 10 cm starker 

Sauberkeitsschicht aus Beton der Festigkeitsklasse C12/15 ausgebildet. 

Abdichtung 

Die Abdichtung der Flügel- und Widerlagerrückseiten erfolgt nach RiZ Was 7 mit einer angekleb­

ten Drainmatte aus Geotextil mit beidseitigem Vliesfilter. Die Grundrohre werden jeweils durch 

die Widerlagerwand auf die befestigte Berme geführt und entwässern in die Gottleuba. Hierbei 

sind Rückschlag- bzw. Kleintierklappen (Froschklappen) an den Mündungsstücken vorzusehen. 

4.7.2.2.2 Pfeiler 

- entfällt-

4. 7 .2.2.3 Sichtflächen 

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt. Sichtbare Kanten werden mit 

Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. 

Alle Sichtflächen der Widerlager und Flügel sind durch sägeraue Brettschalung mit Nut und Feder 

sowie mit vertikalem Schalungsverlauf und versetzten Stößen zu fertigen. Die Überbauuntersich­

ten von Überbau und Flügel sind ebenfalls durch sägeraue Brettschalung mit Nut und Feder so­

wie mit achsparallelem Schalungsverlauf und versetzten Stößen zu betonieren. 

Die Oberseite der Kappen erhält einen Besenstrich quer zur Fahrbahn. 

4.7.2.2.4 Bestehende Unterba1.1ten 

Die bestehenden Unterbauten (Kämpfer/Widerlager und Fundamente) sind in Achse 10 bis ca. 

+350,67 m NHN zurückzubauen. In Achse 20 sind die vorhandenen Unterbauten vollständig zu­

rückzubauen. Alle Abbruchmaterialien sind aufzufangen, geeignet zu lagern und zeitnah abzu­

transportieren. 

4.7.2.3 Überbau 

4. 7 .2.3.1 Tragkonstruktion 

Der einfeldrige Überbau wird als gevoutete Stahlbetonplatte mit einer variablen Konstruktions­

höhe von 1,35 am Auflager und 0,80 m im Feldbereich ausgeführt. Die Überbauoberseite verläuft 

in Längsrichtung parallel zur Neigung der überführten Straße. Das Längsgefälle beträgt 0,500% 
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zur Achse 20 (Nordost). In Querrichtung verläuft die Oberkante des Überbaus analog der Stra­

ßenquerneigung mit 2,5% Gefälle in Richtung Südosten (einseitiges Quergefälle). Die Unterkante 

verläuft in Querrichtung parallel zur Oberkante. In Längs- und Querrichtung ist der Überbau 

schlaff bewehrt. 

Die Überbaustützweite in der Straßenachse beträgt 20,51 m. Die Breite der Überbautafel beträgt 

6 ,50 m. Daran schließen beidseitig Kragarme mit einer Breite von 0,90 m im Südosten und 1,90 

m im Westen an. Die Konstruktionsstärke der Kragarme reicht von 0,50 m am Plattenanschnitt 

bis 0,25 m am Kappengesims. Die Kappengesimse haben jeweils eine Breite von 0,35 m. Daraus 

ergibt sich eine Überbaugesamtbreite von 10,00 m, die Nutzbreite der Brücke beläuft sich nach 

Abzug der Geländerbereiche auf 9,50 m. 

Für den Überbau wird ein Beton der Festigkeitsklasse C30/37 (Expositionsklasse XC4-XD1-XF2-

WA) verwendet. Als Bewehrung ist hochduktiler Betonstabstahl B500 B vorgesehen. 
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Alle Sichtflächen des Überbaus erhalten eine glatte Tafelschalung. Die Gesimse der Außenkap­

pen erhalten eine glatt, saugende Tafelschalung. Die Oberseite wird mit Besenstrich (Rosshaar) 

senkrecht zum Bord ausgeführt. 

Alle Sichtflächen sind in der Sichtbetonklasse 2 nach dem Merkblatt Sichtbeton des Deutschen 

Beton- und Bautechnikvereins herzustellen. 

4.7.2.3.2 Lager, Gelenke 

- entfällt -

4. 7 .2.3.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen 

Eine Übergangskonstruktion im eigentlichen Sinne erfordert diese Brückenkonstruktion nicht. Als 

Abschluss und zur Sicherung der Überbauabdichtung werden beidseitig Abschlussprofile (T90-

Profile) gemäß RiZ-ING „Abs 4" verwendet. 

4.7.2.3.4 Abdichtung, Belag 

Der Überbau erhält im Fahrbahnbereich (zwischen den Kappen) eine Abdichtung nach ZTV­

ING 7.1 und RiZ-ING „Dicht 3" bestehend aus einer einlagigen Bitumenschweißbahn sowie einer 

Versiegelung auf Epoxidharzbasis. Der Belag setzt sich aus einer 4,0 cm starken 

Deckschicht und einer 3,5 cm starken Gussasphalt-Schutzschicht zusammen. Der Gesamtauf­

bau des Belags einschließlich der Abdichtung beträgt somit auf dem Bauwerk 8,0 cm. 

Die 30 cm breiten Randstreifen der Fahrbahn sind beidseitig in Gussasphalt mittels Handeinbau 

zu verlegen. Beide Randstreifen sind ab zu sanden. Am Schrammbord ist eine Fugenausbildung 

gemäß RiZ-ING „Dicht 9" vorgesehen. 

Unter den Kappen erfolgt ebenfalls der Dichtungsaufbau nach RiZ-ING „Dicht 3" und aus einer 

Schutzlage (Glasvlies-Bitumendachbahn V 13), einem Verstärkungsstreifen im Randbereich der 

Kappe am Übergang zur Fahrbahn, der einlagigen Bitumenschweißbahn sowie einer Versiege­

lung der Betonoberfläche auf Epoxidharzbasis. 
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4. 7 .2.3.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse 

Der Kappenbeton ist nach ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 1 als Beton C25/30 auszuführen. Dem 

Kappenbeton ist ein Luftporenbildner, zur Erhöhung der Frost- und Tausalzbeständigkeit, zuzu­

führen. 

Der Korrosionsschutz für das Geländer erfolgt nach ZTV-ING, Abschnitt 3, Tabelle A.4.3.2, Bau­

teil Nr. 3.1, Korrosionsbelastung c, Korrosionsschutzsystem Nr. 1. Die Wahl der Farbe der Deck­

beschichtung trifft der Auftraggeber. Als Farbton wird vom Entwurfsverfasser, die Farbe 

Seidengrau (RAL 7044) vorgeschlagen. 

4.7.2.4 Entwässerung 

4.7.2.4.1 Überbauten 

Im Bestand fließt das Oberflächenwasser im Brückenbereich über das Straßenlängs- und Stra­

ßenquergefälle entlang der südöstlichen Kappe in Richtung Norden und entwässert dort flächig 

über das begrünte Straßenbankett. Bauliche Entwässerungsanlagen, wie zum Beispiel Straßen­

abläufe oder Kaskaden sowie eine definierte Einleitstelle, gibt es im Bestand nicht. 

Da eine solch diffuse Oberflächenentwässerung im Bereich hinter der späteren Flügelpflasterung 

zu Ausspülungen führt, werden gemäß ZTV-ING und RIZ-ING Straßenabläufe in Anlehnung an 

RiZ-ING „Was 8 - Blatt 1" vor und hinter der Brücke hergestellt. Der Ablauf vor der Brücke (Sü­

den) entwässert mittels Anschlussleitung (ON 150) und Böschungsstück in den Hartmannsbach. 

Der Ablauf hinter der Brücke (Norden) führt das hier ankommende Oberflächenwasser mittels 

Anschlussleitungen (ON 150) auf den befestigten Bereich der Gottleuba, südwestlich der Brücke 

zu. 

4 .7.2.4.2 Widerlager 

Die Widerlagerrückseiten sind mit einer Sickerschicht gemäß RiZ-ING „Was 7" mit Grundrohr zu 

hinterfüllen. Die Grundrohre entwässern in den Flutgraben. 

4. 7 .2.5 Rückhaltesysteme. Schutzeinrichtungen 

Zur Sicherung des Fahrbahnrandes werden beidseitig der Fahrbahn im Brückenbereich 

Schrammborde aus Beton nach ZTV-ING Teil 8-4 und RPS 2009 mit einer Höhe von 15 cm an­

geordnet. Im Bereich der Straße, hinter der Flügeleinpflasterung, wird der Straßenbord von 15 

cm auf 0 cm abgesenkt. Zur Absturzsicherung dienen auf den Kappen und Flügeln 1,00 m hohe 

Stahl-Füllstabgeländer analog der RiZ-ING „Gel 4/9/14/19". 
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Im Bereich der Strecke wird die Straße entlang beider Fahrbahnränder durch die vorhandenen 

Straßenbankette begrenzt. 

Spezielle Fahrzeugrückhaltesysteme sind nach RPS 2009 (vzu1 ~ 50 km/h) nicht notwendig. 

4. 7 .2.6 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile 

Eine Böschungstreppe im Nordwesten (Achse 10) und eine im Nordosten (Achse 20) verbinden 

die Straßenebene mit den Widerlagerbermen sowie dem Waldwanderweg. Zur Erreichbarkeit des 

Bauwerkes können die Gehwege, welche über die Brücke führen, genutzt werden. 

Widerlager und Überbau sind von der S 174 über die nordwestlich gelegenen Böschungstreppe 

(Achse 10+20) gemäß RiZ-lng „Bösch 1" aus zugänglich und können bei der gewählten Bauart 

in einfacher Weise überwacht und erhalten werden. Die kleinste lichte Höhe von der gepflasterten 

Berme bzw. dem gepflasterten Bachbett zur Konstruktionsunterkante des Überbaus beträgt ca. 

1, 10 m. Zur Erreichbarkeit des Bauwerkes kann der Gehweg, welcher über die Brücke führt, ge­

nutzt werden. 

4.7.2.7 Sonstige Ausstattungen und Einrichtungen 

Zur Erfüllung spezieller Messprogramme (Setzungs- und Kontrollmessungen) sind vier Messbol­

zen in den Widerlagerwänden (zwei pro Widerlager) und zehn Messniete auf den Kappen (5 je 

Kappe) anzuordnen. Die Ausführung erfolgt analog RiZ-ING „Mess 1, Blatt 1". 

Je Kappe wird ein Leerrohr ON 50 als Ausbaureserve angeordnet, sollte es zu einem späteren 

Zeitpunkt Bedarf für die Überführung von Telekommunikationsmedien geben. 

Die Jahreszahl nach der RiZ-lng „Jahr 1" wird in der nordöstlichen Flügelwand angeordnet. 

Die Bereiche zwischen der Böschungstreppe und den Flügelwänden sowie alle restlichen Tropf­

bereiche der Flügelgesimse werden mit Pflaster und mit Randeinfassungen befestigt. 

Analog werden die Flächen (Bankette) nach den Flügeln auf einer Breite von 1,00 m befestigt. 

Die Pflasterflächen werden horizontal hergestellt. Die Bereiche hinter der Pflasterung sind an die 

sich einstellenden Verhältnisse an den Bankettverziehungen anzupassen. 

Die Böschungen im Widerlager- und Flügelbereich sowie die Bankettbereiche neben der Bö­

schungstreppe werden mit Betonverbundsteinpflaster nach DIN EN 1338 in Beton C20/25 befes­

tigt. Alle befestigten Flächen werden mit Randeinfassungen (TB 8/25) nach DIN EN 1340 in Beton 
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C20/25 begrenzt. Die Böschungstreppe wird mit Betonblockstufen (B = 80 cm) nach DIN EN 1339 

mit böschungsseitigen Wangen nach DIN EN 1340 ausgeführt. 

Auf der nordwestlichen Böschungsseite erfolgt eine Beschilderung der Zugangstreppe. 

Im Bereich des Mittelpfeilers wird die durch den Abriss des vorhandenen Mittelpfeilers entste­

hende Fehlfläche durch zementstabilisierten Boden aufgefüllt. Die Oberfläche wird in Anlehnung 

an die nebenstehende Fläche durch Natursteine (z.B. Granitpflaster oder Wasserbausteine LMB 

40/200) in~ 15,0 cm Beton C20/25 verschlossen. 

Die Fugenfüllung erfolgt mit Beton zu 2/3 der Fugenhöhe, um ein Absetzen von natürlichem Sub­

strat zu ermöglichen. 

4.8 Lärmschutzanlagen 

Das BlmSchG regelt in den §§41 bis 43 und 50 die Lärmvorsorge beim Bau oder wesentliche 

Änderung öffentlicher Straßen. Die daraus resultierende Verkehrslärmschutzverordnung ( 16. 

BlmSchV) bestimmt den Anwendungsbereich (§ 1 ), die Immissionsgrenzwerte (§ 2) und die Be­

rechnungsverfahren (§ 3). Aus den genannten Vorschriften geht hervor, dass die Herstellung von 

Lärmschutzanlagen im Zuge dieses Bauvorhabens aufgrund der nicht wesentl ichen Änderung 

der öffentlichen Straße sowie der Bestandslage der neunen Verkehrsanlage nicht geplant und 

auch nicht notwendig ist. 

Der bauzeitliche Verkehrslärm über die Behelfsumfahrung bedingt weiterhin ebenfalls keine 

Lärmschutzanlagen, da die eventuelle Überschreitung von Schwellenwerten lediglich temporär 

vorliegt (Bauzeitraum: ca. 1 O Monate). Darüber hinaus wird es keine Bautätigkeiten in der Nacht 

geben. 

4.9 Öffentliche Verkehrsanlagen 

keine 

4.10 Leitungen 

Im Zuge der Vorplanung wurden ausführliche Abfragen zum Leitungsbestand bei ggf. betroffenen 

Versorgungsträgern gestellt. Bisher wurden Stellungnahmen von folgenden Versorgungsleistern 

abgefragt: 

Telekom 

Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel 
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Eine Prüfung des Leitungsbestandes der Telekom ergab eine Überschneidung des Baubereichs 

mit einer Telefonoberleitung oberhalb der südlichen Kappe. Diese muss im Zuge der Baumaß­

nahme gesichert und bauzeitlich verlegt werden. Die Telekom ist 3 Monate vor Baubeginn zu 

informieren, um rechtzeitig zum Baubeginn Baufreiheit herstellen zu können (bauzeitl. Umverle­

gung der vorhandenen Telekommunikationsleitungen). Nach Fertigstellung der Brücke kann die 

Leitung gemäß Bestand wieder hergestellt oder aber innerhalb der südlichen Kappe mittels Leer­

rohr geführt werden. 

Im Kreuzungsbereich nördlich der Brücke befindet sich ein Niederspannungskabel der Sachsen­

Netze HS.HD GmbH. Dieses muss während der Baumaßnahme vor Beschädigungen geschützt 

werden. Im gesamten Bereich der Kabelanlage sind Such- und Handsehachtung auszuführen. 

Der Abstand zum Kabel bei Maschineneinsatz muss mindestens 0,3 m betragen. Die Überde­

ckung der Kabel von 0,60 m ist zu gewährleisten. Bei Unterschreitung der Mindestabstände wäh­

rend der Bauphase ist Rücksprache mit Herrn Ullrich 03529 536-284 oder Herr Herrn Glänzer 

03504 624-283 zu halten. 

Im Kreuzungsbereich nördlich der Brücke befinden sich Versorgungsanlagen des Zweckverban­

des Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV), bestehend aus Trinkwasserversorgungs- und 

Transportleitungen sowie parallel dazu verlaufender Steuer- und Fernmeldekabel. 

Darüber hinaus gehende Angaben sind unverbindlich und müssen in jedem Falle an Ort und 

Stelle geprüft werden. Das gilt insbesondere für eingetragene Abstands- und Rohrüberdeckungs­

maße, für die keine Gewähr übernommen wird. 

Die Brückenbaumaßnahme betrifft weiterhin Anlagenteile der Fremdstrom Schutzanlage (FSA) 

für die Trinkwassertransportleitung. 

Gemäß Stellungahme des ZVWV ergibt sich die Notwendigkeit der Umverlegung oder von Maß­

nahmen zum Schutz der Anlage während der Baumaßnahme. Grundlage für die Durchführung 

der Maßnahmen ist eine Vereinbarung u.a. zur technischen Ausführung und Kostentragung. Hier­

für ist die ZVWV zeitnah am Planungsfortschritt zu beteiligen. Vorabstimmungen wurden bereits 

getroffen. 
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Die ebenfalls nördlich der Brücke gelegene Abwasserpumpstation befindet sich ebenfalls im Be­

sitz des Abwasserbetriebes „Gottleubatal". 

Als spätere Ausbaureserve wird entlang des westlichen Fahrbahnrandes sowie innerhalb der 

westlichen Kappen ein Leerrohr mit einem DN 50 eingeplant. In der östl ichen Kappe wird zur 

Durchführung von Telekommunikationsleitungen ein Leerrohr mir einem ON 50 eingeplant. 

Die von der Baumaßnahme betroffenen Leitungseigentümer sind im Regelungsverzeichnis ein­

getragen. 

4.11 Baugrund/Erdarbeiten 

Für das Bauvorhaben (Ersatzneubau Brücke über die Gottleuba) wurden durch das Baugrund­

büro RADEBURG umfangreiche Baugrunduntersuchungen zum Ersatzneubau der Brücke durch­

geführt. Das Bauvorhaben wird gemäß DIN 4020 in die geotechnische Kategorie 3 eingestuft. 

Aufgrund der regionalgeologischen komplizierten Situation wird eine bauzeitliche geotechnische 

Bauüberwachung empfohlen. 

4.11.1 Bodenverhältnisse 

Nach der Gliederung des Bundesgebietes in Erdbebenzonen gemäß DIN 4149 befindet sich das 

Untersuchungsgebiet im Bereich der Erdbebenzone 0. 

Zur Erkundung des Baugrundes wurden zwei Bohrungen (B) 0 219 mm), zwei Rammkernsondie­

rungen (RKS) 0 50/36 mm, zwei Schwere Rammsondierungen (DPH) sowie zwei Handschürfe 

mit geplanten Endteufen zwischen 8,00 m und 12,00 m Tiefe niedergebracht. Die Bohrungen 

konnten ihre geplanten Zielteufen erreichen. Die Sondierungen mussten aufgrund des anstehen­

den Festgesteins vorzeitig abgebrochen werden. 

Oberflächennah stehen vorrangig Auffüllungen und Flussablagerungen in Form von Tallehmen, 

Flusskiesen und Geröllen an. Unterhalb dieser Schicht steht Granit und Granodiorit zusammen 

mit Phylitt und Glimmerschiefer an. Gemäß Stellungnahme vom Sachsischen Landesamt für Um­

welt, Landwirtschaft und Geologie ist es möglich, dass das Widerlager West am westlichen Gott­

leuba-Ufer innerhalb der Erzgebirgsgneise und das Widerlager Ost am östlichen Gottleuba-Ufer 

innerhalb des mylonitisch veränderten Turmalingranites zu liegen kommt. Der Grenzverlauf zwi­

schen beiden regionalgeologischen Räumen verläuft im Bereich des Planungsgebietes annä­

hernd NW-SE/E. Der Bauwerksuntergrund kann durch 

stark gestörtes, gefaltetes, brüchiges, tiefreichend verwittert bis zersetztes, plastisch verändertes 

Festgestein charakterisiert sein. 
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Folgende Schichten wurden im Bereich der Brückenwiderlager erkundet: 

Schicht- Bezeichnung [-] Kurzbezeichnung [-] Mächtigkeit 

Nr. (B1) /Achse 10 

1 Auffüllung A [GW, SW, GE, SE, 

GT, ST*, TL] 
2,20 

2 Hanglehm TL, GT* 2,30 .. 
3 Flusssand SE --
4 Festgestein -- > 6,00 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

[m] Mächtigkeit [m] 

(B2) / Achse 20 

3,40 

0,60 

1,30 

> 6,00 

Die Berechnungskennwerte des vorhandenen Bodens werden durch das Baugrundbüro wie folgt 

angegeben: 

Schicht 1 2 3 4 

Geologische Be-
Auffüllung Hanglehm Flusssand Festgestein 

zeichnung 

Wirksamer Rei-
30 28 30 40 

bungswinkel <l>'k [°) 

Wirksame Kohäsion 
2 3 0 10 

C'k [kN/m2] 

Feuchte Boden-
18 20 19 22 

wichte Yk [kN/m3
) 

Wichte des Bodens 

unter Auftrieb g'k 9 11 10 12 

[kN/m3
) 

Steifemodul Es.k 
10 30 30 150 

[MN/m2] 

Betonaggressivität und Stahlkorrosivität des Bodens und des Grundwassers 

Die Analyse des Grundwassers zur Korrosionswahrscheinlichkeit von metallischen Werkstoffen 

ergab eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit (Expositionsklasse XA 1 ). 

Die Analyse des anstehenden Bodens auf Betonaggressivität ergab ebenfalls eine kaum vorhan­

dene Wechselwirkung. Somit wird eine Expositionsklasse von ~ XA 1 festgelegt. 
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Wiederverwendbarkeit der Aushubmassen 

Die Auffüllungen bestehen überwiegend aus gemischtkörnigen und bindigen Böden, die innerhalb 

der Baumaßnahme nicht wieder verwendet werden können. Der anfallende Hanglehm ist was­

serempfindlich, bedingt tragfähig und nicht frostsicher und kann ebenfalls in dieser Baumaß­

nahme nicht wieder verwendet werden. Aufgrund der nur punktuellen Erkundung des 

Flusssandes sollte hier aufgrund nicht gesicherter Ergebnisse ebenfalls nicht von wiederverwend­

barem Boden ausgegangen werden. 

Eine Analyse der Handschürfe und der Kernbohrungen ergab folgendes Ergebnis: 

Probe Auffällige Parameter Einstufung 

Schürfe 2a und 3a (Asphalt) -- Verwendungsklasse A 

B2, t = 3,20 m (Boden) Cu im Feststoff Z2 

KB 5.1 und 5.2 Chlorid im Eluat Z2 

(Bausubstanz) 

Die analysierten Bodenproben des Bodens zeigen erhöhte Werte an Kupfer im Feststoff. 

Deshalb müssen die Böden in die Einbauklasse Z 2 eingeordnet werden. Die Bausubstanz der 

Brücke weist erhöhte Werte an Chlorid auf. Deshalb müssen die Abbruchmaterialien ebenfalls in 

die Einbauklasse Z 2 eingeordnet werden. 

Gemäß Stellungnahme des sächsischen Oberbergamtes vom 10.09.2021 liegt das Bauvorhaben 

in einem alten Bergbaugebiet. Das Vorhandensein nichtrisskundiger Grubenbauten in Tages­

oberflächennähe ist nicht auszuschließen. Es wird daher empfohlen, alle Baugruben visuell auf 

das Vorhandensein von Spuren alten Bergbaues überprüfen zu lassen. 

4.11.2 Grundwasser, Wasserhaltung 

Oberflächig entwässert das Untersuchungsgebiet entsprechend der Straßenlängs- und Quernei­

gung auf der S 174 nach Nordwesten über die Bankette in den Böschungsbereich. Durch die 

unmittelbare Nähe der Brücke zur Gottleuba gibt es einen direkten Zusammenhang des Grund­

wasserstandes mit dem Wasserstand der Gottleuba. In den Baugrundaufschlüssen vom 

20.10.2017 wurde Grundwasser in einer Tiefe von rund 4,00 m unter GOK angetroffen. Damit 

steht im Bereich unterhalb der Fundamentplatte Grundwasser an, wodurch sich der Boden in 

diesem Bereich nicht verdichten lässt. Aus diesem Grund wird eine ca. 0,52 - 1,00 m starke 
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Unterwasserbetonschicht unter den Fundamentplatten hergestellt. Um einer sehr aufwändigen 

und kostenintensiven Wasserhaltung während der Bauzeit zu umgehen, ist es geplant, das süd­

westliche Widerlager (A10) der bestehenden Brücke nur bis auf Höhe des HQ100-

Wasserspiegels (+20 cm) der Gottleuba abzubrechen und es somit als eine Art Damm zu nutzen. 

Spundwände und andere Schutzbauwerke sind durch den direkt anstehenden Fels keine günsti­

gen Möglichkeiten zur Wasserhaltung. Eine bauzeitliche Verrohrung der Gottleuba ist nicht ge­

plant. Der sich unterhalb (stromabwärts) der Brücke befindliche Sohlabsturz in der Gottleuba 

bleibt auch nach Beendigung der Brückenarbeiten bestehen. Zur Herstellung der Brücke sind 

keinerlei Arbeiten im Gewässerquerschnitt geplant. Im Zuge des Rückbaus des Mittelpfeilers so­

wie des Teilabbruchs des südwestlichen Widerlagers der Bestandsbrücke, sind Arbeiten im Ge­

wässerquerschnitt ·nicht zu vermeiden. Diese sind jedoch auf ein Minimum zu reduzieren und 

sollen sich nur auf den Abriss und der Profilierung des Gewässerlaufs, am Standort des alten 

Pfeilers beschränken. Eine zusätzliche Wasserhaltung speziell für den Abbruch (z.B. mittels Big 

Bags) des Mittelpfeilers ist nicht notwendig. Gemäß der Bohrdatenbank des Landesamtes für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie - Sachsen (LfULG) zeigen ältere Grundwasserstände, 

dass der Grundwasserstand bis ca. 2,20 m unter GOK ansteigen kann. Daher ist für die Herstel­

lung der Gründung und der Unterbauten eine örtliche Wasserhaltung z.B. mittels Tauchpumpen 

und Pumpensümpfe vorzuhalten und ggf. zu betreiben. 

4.11.3 Gründung 

Am Standort wird eine. Flachgründung auf Fundamentplatten für die Widerlager und Flügel der 

Brücke auf dem vorhandenen Festgestein (Schicht 4) aus geotechnischer und aus baupraktischer 

Sicht bevorzugt. 

Ausschlaggebend hierfür sind: 

• Relativ flach anstehendes Festgestein , 

• Erschütterungsfreies Arbeiten, 

• Erprobte Bauweise, 

• Verzicht auf Bohrgeräte. 

Durch die Bestandsbrücke wird für den Bereich der Widerlager inkl. Hinterfüllbereiche eine Vor­

belastung des Untergrundes von ca. 100 kN/m2 rechnerisch angenommen. Die Bodensteifigkei­

ten werden für den Ersatzneubau so angesetzt, dass sich max. Bauwerkssetzungen in der 

Größenordnung von 1 ... 2,00 cm einstellen. Bei dem anstehenden Baugrund (Fels) sind kaum 

größere Setzungen zu erwarten. Sollten doch Setzungen auftreten, werden sich diese kurzfristig 
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einstellen und bereits nach Fertigstellung des neuen Brückenbauwerks nahezu vollständig abge­

klungen sein. Besondere Maßnahmen zur Kompensation der Setzungen sind daher nicht erfor­

derlich. 

Die Hinterfüllung der Widerlager sollte kurz nach Fertigstellung des Überbaus erfolgen, damit 

beim Einbau der Asphaltschichten für die Straßenanschlüsse auch hier die Setzungen im Bereich 

der Straße abgeklungen sind. 

Aufwendige Verbau- und Wasserhaltungsmaßnahme können durch den Erhalt des bestehenden 

Widerlagers in Achse 10 minimiert und Rammarbeiten ausgeschlossen werden. Zulaufende Tag­

und Schichtenwasser sind durch angelegte Pumpensümpfe aus den Baugruben zu entfernen. 

Auf Grund der geringen Aushubtiefe sowie der Wahl einer erschütterungsarmen Gründung kön­

nen hier Schädigungen benachbarten Bauwerken (Wohnhause mit ca. 50 m Entfernung) weitest­

gehend ausgeschlossen werden. 

Die Fundamentplatten werden mit einer durchgehenden Stärke von 1,00 m aus einem Beton der 

Festigkeitsklasse C30/37 (Expositionsklasse XA 1-XC2-XD2-XF2-WA} mit B 500B (S} ausgeführt. 

Der Gründungshorizont liegt bei +349,00 m ü. NHN (beide Auflagerachsen}. Unterhalb der Fun­

damentplatten wird eine Unterwasserbetonschicht aus einem Beton C25/30 (Expositionsklassen 

XO} zur Bodenverbesserung hergestellt. Diese wird bis zur Oberkante des anstehenden Felsho­

rizontes ausgeführt (Schichtstärke bis ca. 1, 10 m). Auf der Unterwasserbetonschicht wird zusätz­

lich eine 1 O cm starke Sauberkeitsschicht hergestellt. 

Für das geplante Bauwerk können die Baugrubenböschungen mit einem Böschungswinkel bis zu 

ß = 45° hergestellt werden. Generell sind die Anforderungen der DIN 4124 "Baugruben und Grä­

ben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau" zu beachten. Mögliche Materialausschwemmun­

gen im Böschungsbereich sind durch weitere Abflachung oder geeignete konstruktive 

Maßnahmen auszuschließen. 

Auffüllungen sind vollständig aus dem Gründungsbereich zu entfernen sowie aufgelockerte Be­

reiche sind unter Berücksichtigung des Grundwasserstandes fachgerecht nach zu verdichten. 

4.11.4Altlasten, Kampfmitteluntersuchung 

Hinsichtlich des für den Ersatzneubau vorgesehenen Baufeldes ist dem Kampfmittelbeseitigungs­

dienst Sachsen keine Belastung mit Kampfmitteln bekannt. Sollten bei der Bauausführung wider 

Erwarten doch Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer Herkunft gefunden werden, 

so wird ist dies der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen (Anzeigepflicht entsprechend der 
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Sächsischen Kampfmittelverordnung vom 13.02.2020). In diesem Fall erfolgt eine umgehende 

Beräumung (siehe Stellungnahme vom Polizeiverwaltungsamt vom 18.08.2021 ). 

Im Zuge des Baugrundgutachtens wurden vom Baugrundbüro „Baugrund RADEBURG" umwelt­

relevante Untersuchungen am Ausbauasphalt, am Bodenmaterial und am vorhandenen Bauwerk 

durchgeführt. Dabei wurde folgendes festgestellt: 

Probe Auffällige Parameter Einstufung 

Schürfe 2a und 3a i 1 Verwertungsklasse A 
Asehalt 1 1 

··ß2.-·1 -~-3;2ö_ ili _ · · ·- -· -· - - ·- -· · ·-·· - - ·-„-i-----· ----cli-im-f:estsfött- ·-----1---- ·-· · ·- · ---·-·2-2·- ·-··- . „ · - · - - - · 

J3_o..9.~r:! - „ .... „.-- --- -- ·--- -- .. -- - ~· „-- -------- ---------- -- ___ ___ ; ___ „ „. „ --- _ _ ._ ... „. ··- ····-- ...... ... . . 

KB 5.1 und 5.2 l Chlorid im Eluat i Z 2 
i ! 
1 1 Bausubstanz 

Tabelle 6: Chemisch analysierte Proben 

Der Asphalt kann als teer- und pechfrei gelten. 

Die analysierten Bodenproben des Bodens zeigen erhöhte Werte an Kupfer im Feststoff. Des­

halb müssen die Böden in die Einbauklasse Z 2 eingeordnet werden. 

Die Bausubstanz der Brücke weist erhöhte Werte an Chlorid auf. Deshalb müssen die Abbruch­

materialien in die Einbauklasse Z 2 eingeordnet werden. 

Die einzelnen, für die Verwertung bzw. Aufbereitung notwendigen Parameter sind im Prüfbericht 

und der Deklaration der Anlage 4. 1. bis 4. 3. des Baugrundgutachtens vom 20. 10. 2017 dargestellt. 

Nach LAGA werden die Einbauklassen Z 0 bis Z 2 unterschieden. Dabei stellen die den Ein­

bauklassen zugeordneten Werte jeweils die Obergrenze dar. 

Für die Einbauklasse Z 0 gilt ein uneingeschränkter Einbau des Bodens. Aus Vorsorgegründen 

sollte auf einen Einbau auf besonders sensiblen Flächen (Spielplätze, Kleingärten, nicht 

versiegelte Schulhöfe usw.) verzichtet werden. 

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 1 (Z1.1 . und ggf. Z1.2.) ist ein offener Einbau der 

derart verunreinigten Böden unter besonderen Sicherungsmaßnahmen möglich. Diese Böden 
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können unter anderem in bergbaulichen Rekultivierungsgebieten, im Straßenbau und den ihn 

begleitenden Erdbaumaßnahmen, auf Industrie- Gewerbe- und Lagerflächen, in Parkanlagen mit 

geschlossener Vegetationsdecke, usw. wiederverwendet werden. Der Abstand von der Schütt­

körperbasis zum Grundwasserstand soll mindestens 1 m betragen. 

Böden, deren Analyseergebnisse die Zuordnungswerte für die Einbauklasse Z 2 überschreiten, 

müssen deponiert oder in chemisch-physikalischen Aufbereitungsanlagen behandelt werden. 

Dies muss in Absprache mit den zuständigen Umweltbehörden erfolgen. Diese Böden werden 

als ABFALL eingestuft und können nach TA Siedlungsabfall (Deponieklassen I und II) in 

die Einbauklassen Z 3 und Z 4 bzw. nach TA Abfall (Sonderabfalldeponie) in die Einbauklasse Z 

5 eingeordnet werden. 

Entwässerung 

Straße: 

Das auf der Straße, außerhalb der Brücke, anfallende Oberflächenwasser soll wie im Bestand 

entlang der Straßenlängs- und Straßenquerneigung flächig über die Straßenbankette in das an­

grenzende Gelände I Gräben abgeleitet werden. 

Brücke: 

Im Bestand fließt das Oberflächenwasser im Brückenbereich über das Straßenlängs- und Stra­

ßenquergefälle entlang der südöstlichen Kappe in Richtung Norden und entwässert dort flächig 

über das begrünte Straßenbankett. Bauliche Entwässerungsanlagen, wie zum Beispiel Straßen­

abläufe oder Kaskaden sowie eine definierte Einleitstelle gibt es im Bestand nicht. 

Da eine solch diffuse Oberflächenentwässerung im Bereich hinter der späteren Flügelpflasterung 

zu Ausspülungen führt, werden ·gemäß ZTV-ING und RlZ-ING Straßenabläufe vor und hinter der 

Brücke hergestellt. Der Ablauf vor der Brücke (Süden) entwässert mittels Anschlussleitung in den 

Hartmannsbach. Der Ablauf hinter der Brücke (Norden) führt das hier ankommende Oberflächen­

wasser auf den befestigten Bereich der Gottleuba, südwestlich der Brücke zu. 

Behelfsbrücke: 

Das Oberflächenwasser fließt im Brückenbereich über das Straßenlängs- und Straßenquergefälle 

entlang der südlich Kappe in Richtung Norden und entwässert dort flächig über das begrünte 

Straßenbankett. 

Verlegte Straße: 
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Das auf der Straße, außerhalb der Behelfsbrücke, anfallende Oberflächenwasser fließt entlang 

der Straßenlängs- und Straßenquerneigung flächig über die seitlichen Straßenbankette in das 

angrenzende Gelände. 

4.434.12 Straßenausstattung 

Im Bereich der Baustrecke ist eine Grundausstattung mit Markierung und Beschilderung entspre­

chend RMS-Teil 1, RMS - Teil 2 und VZ-Katalog (in ihrer jeweils gültigen Fassung) vorgesehen. 

Die entsprechenden Markierungs- und Beschilderungspläne werden Bestandteil der Ausfüh­

rungsplanung sein. 
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Das Vorhaben befindet sich im Naturraum Östliches Erzgebirgsvorland. Der Siedlungsbereich 

Hartmannsbach ist umgeben von Waldbeständen, überwiegend Nadelholz, auch Laub-Nadel­

Mischwald, Baumreihen, Ruderalflächen, Straßenbegleitgrün sowie des anthropogen beeinfluss­

ten Flusses (Gottleuba) 

5.1.2 Umweltauswirkung 

Auf das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Wirkungen durch das Vorhaben zu erwarten. 

Die Lärm- und Staubbelästigung ist für die Dauer der Bauzeit relevant und wirkt sich nicht nach­

haltig auf die Menschen aus. 

5.2 Naturhaushalt 

Im Ergebnis der Bestandserfassung sind einzelne Funktionen mit allgemeiner und besonderer 

Bedeutung der Naturgüter Grundwasser, Klima/ Luft und Landschaftsbild nicht als planungsrele­

vant und maßgeblich einzustufen. Sie wurden daher aus der weiteren Betrachtung ausgeschlos­

sen. Die natürliche Bodenfunktion, die Regulationsfunktion im Landschaftswasserhaushalt sowie 

die Biotop- und Habitatfunktion zum Naturgut Tiere und Pflanzen sind als planungsrelevante 

Funktionen einzustufen. Diese herausgestellten Naturgüter bzw. Naturgutfunktionen wurden nä­

her betrachtet. 

5.3 Landschaftsbild 

Das Naturgut Landschaftsbild wurde im Rahmen einer Planungsraumanalyse als nicht planungs­

relevantes Naturgut herausgestellt (vgl. Unterlage 19.0 Tabelle 1 ). Eine Beschreibung des Natur­

gutes erfolgt daher an dieser Stelle nicht. 
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Im Zuge der Planfeststellung wird bei der Unteren Denkmalschutzbehörde eine denkmalschutz­

rechtliche Genehmigung nach § 14 SächsDSchG beim Referat Denkmalschutz im Landratsamt 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge beantragt. 

Im Untersuchungsraum bestehen keine Kulturdenkmale oder sonstige Sachgüter. 

5.5 Artenschutz 

Im Rahmen des Vorhabens wurde ein Artenschutzfachbeitrag erstellt (vgl. Unterlage 19.2). Die 

im Zuge der Begehungen durch das Büro Karsten Obst (2022), den übermittelten Daten des 

Landratsamtes, des Managementplans zum FFH-Gebiet Gottleubatal und angrenzende Waldge­

biete sowie im Ergebnis der Potenzialanalyse für den Untersuchungsraum ermittelten Artvorkom­

men aus den Gruppen der Brutvögel, Fledermäuse und sonstige Säugetiere wurden hinsichtlich 

der speziellen Betroffenheit durch Schädigungs- und Störungstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG geprüft und kurz bewertet (Relevanzprüfung). Entsprechend der Relevanz der einzel­

nen Arten ergab sich ein Artenspektrum (Arten nach Anhang IV FFH-R bzw. Artikel 1 VSchRL), 

welches artenbezogen bzw. artengruppenbezogen gesondert in der Konfliktanalyse betrachtet 

wurde. 

In der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden 18 Vogelarten, 1 sonstige Säugetierart und 7 Fle­

dermausarten untersucht. 

Insgesamt wurden für 

7 Fledermausarten in der artenbezogenen Betrachtung Schädigungs- und Störungstatbestände 

nach § 44 (1) BNatSchG durch geeignete Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen ausgeschlossen, 

• 1 sonstige Säugetierart in der artenbezogenen Betrachtung Schädigungstatbestände nach § 

44 (1) BNatSchG durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen, 

• 16 Vogelarten in der artengruppenbezogenen Betrachtung Schädigungstatbestände nach 

§ 44 (1) BNatSchG durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen, 

• 2 Vogelarten in der artenbezogenen Betrachtung Schädigungs- und Störungstatbestände 

nach § 44 (1) BNatSchG durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen. 

Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung kann für alle im Untersuchungsraum vorkom­

menden bzw. potenziell vorkommenden Arten, teilweise unter Anwendung von artspezifischen 

Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen, eine Schädigung ausgeschlossen werden. Eine Prüfung 

der Ausnahmevoraussetzungen nach§ 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
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5.6 Natura 2000-Gebiete 

Im Zuge des Vorhabens wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt (vgl. Unterlage 

193). Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich das Fauna-Flora-Gebiete „Gottleubatal 

und angrenzende Laubwälder" DE 5049-302. 

Im Ergebnis der FFH-Verträglichkeitsprüfung (vgl. Unterlage 19.3) sind durch das geplante Bau­

vorhaben keine erhebfichen Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen des FFH-Gebietes DE 

5049-302 „Gottleubatal und angrenzende Laubwälder" bzw. der Kohärenz des Netzes Na­

tura 2000 ableitbar. 

Die Funktionsfähigkeit des FFH-Gebietes hinsichtlich der Erhaltungsziele ist auch nach der Rea­

lisierung des geplanten Baubauvorhabens weiterhin gewährleistet. 

Das Bauvorhaben ist mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Gottleubatal und angrenzende 

Laubwälder" verträglich. 

5. 7 Weitere Schutzgebiete 

Schutzgebiete 

Der Untersuchungsraum ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes „Unteres Osterzgebirge" 

(§ 26 BNatSchG, SG-Nr. d 75). Eine Grünfläche zwischen der Gottleuba und dem Waldbestand 

Tannenbusch ist aus dem Schutzgebiet ausgegrenzt. 

Zudem befindet sich das Vorhaben teilweise im FFH-Gebiet „Gottleubatal und angrenzende 

Laubwälder" (DE 5049-302, landesinterne Nr. 182). 
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6 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich er­

heblicher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzten 

6.1 Lärmschutzmaßnahmen 

Rechtsgrundlage der Lärmvorsorge bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher 

Straßen ist das Bundes-lmmissionsschutzgesetz-BlmSchG. Nach §41ff. des BlmSchG ist „Bei 

dem Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sicherzustellen, dass auch diese 

keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden kön­

nen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind." 

Es ist hier der Ausbau im derzeitigen Bestand vorgesehen. Somit handelt es sich bei der Maß­

nahme um keinen erheblichen baulichen Eingriff im Sinne der Verkehrslärmschutzverordnung 16. 

BlmSchV. Eine wesentliche Änderung liegt damit nicht vor. Es sind keine Lärmschutzmaßnah­

men notwendig. 

Zur Reduzierung des bauzeitlichen Verkehrslärmes, wird keine Bautätigkeit in der Nacht erfolgen. 

6.2 Sonstige lmmissionsschutzmaßnahmen 

Rechtsgrundlage für die Vorsorge gegen schädliche Luftverunreinigungen durch den Straßen­

verkehr ist das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der jeweils gültigen Fassung. Mit den 

Luftschadstoffuntersuchungen wird der Anteil der durch den Straßenverkehr bedingten Zusatz­

belastung an der Luftverunreinigung unter Berücksichtigung bekannter Vorbelastungen aus­

gewiesen und mit Beurteilungswerten verglichen. 

Eine detaillierte Untersuchung der Luftschadstoffe nach dem Merkblatt über Luftverunreinigungen 

an Straßen (MLuS) entfällt, da sich die Maßnahmen nicht auf die Luftschadstoffsituation auswir­

ken. 

Überschreitungen der Grenzwerte gern. 22. BimSchV sind nicht zu erwarten, da durch die 

Planungen keine Verkehrsverlagerungen oder -zunahmen des Kfz- Verkehrs und somit keine 

Luftschadstofferhöhungen verursacht werden. 

Die Maßnahme befindet sich außerhalb eines „Ballungsraumes", dessen Größe gern. 22.Bim­

SchV mit 250.000 Einwohnern, einer Einzugsfläche von 100 km2 und einer Einwohnerdichte von 

1000 Personen/km2 als Beurteilungskriterium vorgegeben wird. Die Kfz - Belastungen liegen weit 

unter 25.000 Kfz/24h. 
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Die folgenden Maßnahmen wurden im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung ab­

geleitet (vgl. UL 19.0) und im Kapitel 6.4 der Vollständigkeit halber noch einmal mit aufgeführt. 

Zur Vermeidung von direkten Schädigungen der aquatischen Fauna sowie der Gottleuba ist bei 

den notwendigen Arbeiten die allgemeine Sorgfaltspflicht zu beachten. Einträge von fischschädi­

genden Bau- und Hilfsstoffen sowie zusätzlichen Sedimenten sind durch entsprechende Techno­

logien auszuschließen (3V). 

Zum Schutz der Gottleuba vor Stoffeinträgen sind bei der Einleitung des anfallenden Baugruben­

wassers aus der Wasserhaltung die Pumpensümpfe mit entsprechenden Filtersystemen auszu­

statten. Darüber hinaus erfolgt vor der Einleitung des in den Baugruben anfallenden 

Baugrubenwassers eine mechanische Reinigung in einem Absetzbecken. Hierdurch werden 

durch Sedimentation Feststoffe, Partikel und Feinstteile dem Wasser entzogen (6V). 

Im Falle eines Hochwasserereignisses ist zur Vermeidung des direkten Eintrags umweltgefähr­

dender Substanzen in das Grund- und Oberflächenwasser ein Havarieplan zu erarbeiten (?V). 

Nach Umsetzung des Bauvorhabens werden die Baufelder und Baubetriebsflächen rekultiviert 

und entsprechend ihres Ausgangsbiotoptyps wiederhergestellt (8V). 

Zudem ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen (9V). 

6.4 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (vgl. UL 19.0) ergeben sich zur Vermeidung/ Verminde­

rung sowie zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft die 

folgenden Maßnahmentypen: 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (VcEF) 

Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrages (ASB, vgl. UL 19.2) wurde ein Maßnahmenkonzept, 

bestehend aus artenschutzrechtlichen Vermeidungs- (XvcEF) und Ausgleichsmaßnahmen (XAcEF) 

entwickelt. Diese artspezifisch festgesetzten Maßnahmen sind nach § 44 Abs. 5 BNatSchG ge­

eignet, das Eintreten von Zugriffsverboten nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auf europarechtlich streng 

geschützte Arten (Arten nach Anhang IV FFH-RL, Arten nach Artikel 1 VSchRL) zu verhindern. 

Die geplanten Maßnahmen vermindern artgruppenspezifisch gleichzeitig unvermeidbare Beein­

trächtigungen auf nationalrechtlich geschützte sowie ungeschützte Arten. 

Zur Vermeidung von baubedingten Tötungen der Avifauna gelten generell die zeitlichen Vorga­

ben gemäß§ 39 (5) BNatSchG zur Baufeldräumung für Gehölzrodungen/-fällungen. Zur Vermei­

dung des Verbotstatbestandes ist die Rodung von Gehölzen und die Baufeldfreimachung 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meißen Seite 59 von 72 



S 174, Ersatzneubau (ENB), BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach 
Unterlage 01 
Feststellungsentwurf 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar vorzuneh­

men (1VceF). 

Ein Abweichen von diesen Vorgaben ist möglich, wenn vor Beginn der Baufeldräumung eine Be­

gutachtung der im Baufeld vorhandenen geeigneten Habitatstrukturen durch geeignete Fachkun­

dige auf Brutvorkommen erfolgt. Sollte ein Fachkundiger die Unbedenklichkeit bestätigten, kann 

die Baufeldräumung ohne zeitliche Einschränkungen erfolgen. Sind Brutvorkommen nachweis­

lich vorhanden, erfolgt die Baufeldräumung entsprechend der zeitlichen Einschränkungen. Ab­

hängig von verschiedenen Faktoren ist eine Abweichung von der angegebenen 

Zeitenbeschränkung nach Abstimmung mit der Naturschutzbehörde möglich. Weiterhin sind, auf­

grund der unter dem Brückenbauwerk festgestellten Brutplätze, Vergrämungsmaßnahmen ab 

Februar vorzunehmen. Dies soll verhindern, dass die Wasseramsel und die Gebirgsstelze ihre 

Brutplätze wieder aufsuchen (2VceF). 

Zur Vermeidung von Falleneffekten wird in den Baugruben während der gesamten Bauphase 

täglich nach Abschluss der Arbeiten für die Dämmerungs- und Nachtstunden eine Ausstiegshilfe 

angeordnet, durch die der Fischotter im Falle des Hineinfallens die Baugrube selbständig verlas­

sen kann. Alternativ kann eine Abdeckung der Baugrube zur Vermeidung des Hineinfallens von 

Tieren erfolgen (3VceF). 

Zum Schutz der Artengruppe Fledermäuse werden ebenfalls zeitliche Einschränkungen festge­

schrieben. Die Bauarbeiten haben außerhalb der Jagdzeiten der Fledermäuse zu erfolgen (Däm­

merungs- und Nachtzeit) (4VceF). 

Weiterhin ist eine Kontrolle der zu fällenden Bäume· hinsichtlich einer Quartiernutzung durch ei­

nen Fachkundigen durchzuführen. Da eine Besiedlung kurzfristig erfolgen kann, ist die Baumfäl­

lung durch einen Fachkundigen zu begleiten (5VceFJ· 

Das Brückenbauwerk weist Risse und Spalten auf, welche ebenfalls von Fledermäusen als Quar­

tier genutzt werden können. Aufgrund dessen ist auch das Brückenbauwerk kurz vor dem Abriss 

hinsichtlich einer Quartiernutzung durch Fledermäuse zu kontrollieren. Dies erfolgt durch einen 

Fachkundigen. Zudem sind die geeigneten Risse und Spalten bei Nachweisen so zu verschlie­

ßen, dass vorkommende Fledermäuse zwar aus-, aber nicht wieder einfliegen können (Folie oder 

ähnliches) (6VceF). 

Folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind Bestandteil des Maßnahmenkon­

zeptes und werden mit den Maßnahmen zur Schadensbegrenzung aus der FFH­

Verträglichkeitsprüfung teilweise zusammengefasst: 

1VceF Einhaltung von Zeitvorgaben für die Gehölzrodung und Baufeldfreimachung 

2VceF bei Bauzeitraum innerhalb Brutzeit Ausnahmegenehmigung und Vergrä­

mungsmaßnahmen 
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3VcEFl8MFFH Tägliche Sicherung der Baugruben während der Dämmerungs- und Nacht­

stunden mit einer Ausstiegshilfe für den Fischotter bzw. Verschluss der Bau­

gruben 

4VcEFl7MFFH Arbeiten außerhalb der Jagdzeiten der Fledermäuse (Dämmerungs- und 

Nachtzeit) 

5VcEF Kontrolle der Altgehölze auf Quartiernutzung Fledermäuse, Begleitung 

Baumfällungen durch Fachkundigen 

6VcEF Kontrolle des Brückenbauwerkes hinsichtlich des Besatzes durch Fieder-

mäuse, evtl. Vergrämungsmaßnahmen 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme (AcEF) 

Im Artenschutzbeitrag (vgl. UL 19.2) werden artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen abge­

leitet und festgelegt, die nach§ 44 Abs. 5 BNatSchG geeignet sind, das Eintreten von Zugriffs­

verboten gemäß§ 44 Abs. 1 BNatSchG zu verhindern. 

Die artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen - Measures which ensure 

the continuous ecological functionality) dienen der Sicherung der durchgängigen ökologischen 

Funktionalität. Zum Erreichen des Ziels der Funktionsfähigkeit der Maßnahme zum Zeitpunkt des 

Eingriffs werden die artenschutzrechtlichen Maßnahmen zeitlich vorgezogen vor dem relevanten 

Eingriff umgesetzt. Zur Absicherung der Zielerfüllung kann ein Risikomanagement erforderlich 

werden. 

Im Rahmen des Vorhabens werden zur Sicherung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs­

und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang Nistkästen am Brückebauwerk (unterhalb) an­

geordnet (1AcEF). Es wurden drei Nester der Wasseramsel und zwei Nester der Gebirgsstelze 

festgestellt. Der Ausgleich erfolgt 1 : 1, demnach sind drei Kästen für die Wasseramsel und zwei 

Kästen für die Gebirgsstelze aufzuhängen. 

Werden im Rahmen der Fledermausuntersuchungen bzw. der Baumfällungen Quartiere der Fle­

dermäuse nachgewiesen, sind diese in einem Verhältnis von 1 : 1 auszugleichen. Je nach Art 

sind dann geeignete Standorte mit der UNB abzustimmen. 

1AcEF Aufhängen von 3 Nistkästen für Wasseramsel und 2 Nistkästen für Gebirgsstelze 

2AcEF Aufhängen von Fledermauskästen bei Nachweisen (Verhältnis 1 : 1) 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen (V) 

Das geplante Bauvorhaben stellt nach § 14 (1) BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft 

dar. Der Verursacher eines Eingriffes ist nach § 15 Abs. 1 BNatSchG dazu verpflichtet, vermeid­

bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 
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Der geplante Eingriff darf demnach die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Land­

schaftsbildes nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigen (Vermeidungsgebot). 

Im Rahmen des Baus sind verschiedene Vermeidungsmaßnahmen (vgl. UL 19.0) vorgesehen, 

die eine Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Baufeldes (1V), Gehölzschutzmaßnah­

men (2V) und eine Umweltbaubegleitung (9V) vorsehen. 

Zur Vermeidung von direkten Schädigungen der aquatischen Fauna sowie der Gottleuba ist bei 

den notwendigen Arbeiten die allgemeine Sorgfaltspflicht zu beachten. Einträge von fischschädi­

genden Bau- und Hilfsstoffen sowie zusätzlichen Sedimenten sind durch entsprechende Techno­

logien auszuschließen (3V). 

Baumaßnahmen dürfen nach§ 14 (2) SächsFischVO nicht innerhalb der Schonzeiten für Fische 

durchgeführt werden. Die Gottleuba ist im Vorhabensbereich der Forellenregion zuzuordnen. 

Zum Schutz der Fischfauna erfolgen die Arbeiten, welche direkt im oder am Wasser durchgeführt 

werden, daher außerhalb der Fischschonzeit vom 01 . Oktober bis zum 30. April. Sind Arbeiten 

während der Schonzeiten notwendig, ist eine fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung für Ar­

beiten im und am Gewässer während der Schonzeit zu beantragen . (4V). 

Für die Gottleuba liegen im Vorhabensbereich Nachweise der Groppe vor. Die Art hat eine ganz­

jährige Schonfrist. Aufgrund dessen ist eine fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung für Ar­

beiten im und am Gewässer während der Schonzeit für die Groppe zu beantragen (SV). 

Zum Schutz der Gottleuba vor Stoffeinträgen sind bei der Einleitung des anfallenden Baugruben­

wassers aus der Wasserhaltung die Pumpensümpfe mit entsprechenden Filtersystemen auszu­

statten. Darüber hinaus erfolgt vor der Einleitung des in den Baugruben anfallenden 

Baugrubenwassers eine mechanische Reinigung in einem Absetzbecken. Hierdurch werden 

durch Sedimentation Feststoffe, Partikel und Feinstteile dem Wasser entzogen (6V). 

Im Falle eines Hochwasserereignisses ist zur Vermeidung des direkten Eintrags umweltgefähr­

dender Substanzen in das Grund- und Oberflächenwasser ein Havarieplan zu erarbeiten (?V). 

Nach Umsetzung des Bauvorhabens werden die Baufelder und Baubetriebsflächen rekultiviert 

und entsprechend ihres Ausgangsbiotoptyps wiederhergestellt (8V). 

Die nachfolgenden Vermeidungsmaßnahmen, zusammengefasst mit den Maßnahmen zur Scha­

densbegrenzung aus der FFH-Verträglichkeitsprüfung, sind für das Vorhaben festgeschrieben: 

1V/1MFFH 

2V 

3V/5MFFH 

4V 

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Baufeldes 

Schutz des vorhandenen Gehölz- und Waldbestandes 

Vermeidung des Eintrags von fischschädigenden Bau- und Hilfsstoffen 

Beachtung der Fischschonzeit nach § 2 SächsFischVO, evtl. Beantragung 

fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung Forellenregion 
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5V/3MFFH 

6V/6MFFH 

7V/4MFFH 

8V 

9V/2MFFH 

Reinigung der Baugrubenwässer vor der Einleitung in die Gottleuba 

Erstellung eines Havarieplanes 

Rekultivierung des Baufeldes 

Umweltbaubegleitung 

Ersatzmaßnahme 

Nach § 15 (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare Beein­

trächtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 

oder zu ersetzen. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funk­

tionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise wiederherge­

stellt sind und das Landschaftsbild neu gestaltet ist. 

Aufgrund der geplanten Fällung von zwei Linden südlich des Brückenbauwerks, sind Ersatzpflan­

zungen im Verhältnis 1 : 2 erforderlich. Diese werden entlang der S 17 4n bei Breitenau realisiert. 

Die Pflanzung von vier Bäumen als Ergänzungspflanzung einer bestehenden Baumreihe ist vor­

gesehen (1 E). 

1 E Ergänzungspflanzung bei Breitenau 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung gemäß FFH-Verträglichkeitsprüfung (MFFH) 

Im Zuge der technischen Planung wurden vorhabensbegleitende Maßnahmen definiert, die fest 

in den Bauablauf integriert werden. Die betreffenden Maßnahmen wurden bereits als fester Be­

standteil des geplanten Bauvorhabens bei der Ermittlung der vorhabensbedingten Beeinträchti­

gungen berücksichtigt und werden zur rechtlichen Absicherung als vorhabenseigene 

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung festgeschrieben (vgl. UL 19.3). 

1 V/1 MFFH Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Baufeldes 

9V/2MFFH Umweltbaubegleitung 

5V/3MFFH Beantragung fischereirechtliche Genehmigung Groppe 

7V/4MFFH Erstellung eines Havarieplanes 

3V/5MFFH Vermeidung des Eintrags von fischschädigenden Bau- und Hilfsstoffen 

6V/6MFFH Reinigung der Baugrubenwässer vor der Einleitung in die Gottleuba 

4VcEFl7MFFH Arbeiten außerhalb der Jagdzeiten der Fledermäuse (Dämmerungs- und 

Nachtzeiten) 

3VcEFl8MFFH Tägliche Sicherung der Baugruben während der Dämmerungs- und Nacht­

stunden mit einer Ausstieghilfe für den Fischotter bzw. Verschluss der Bau­

gruben 
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Die festgesetzten Zeiten für die Umsetzung der Maßnahmen sind des Weiteren sind den einzel­

nen Maßnahmenblättern in Unterlage 9.3 zu entnehmen. Die aufgeführten Vorgaben sind bei der 

Baudurchführung im Bauzeitenplan zu spezifizieren. 

6.5 Maßnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete 

entfällt 

6.6 Sonstige Maßnahmen nach Fachrecht 

Die folgenden Maßnahmen wurden im Rahmen der Landschaftspflegerischen Begleitplanung be­

züglich des Eingriffs ins Gewässer abgeleitet (vgl. UL 19.0) und im Kapitel 6.4 der Vollständigkeit 

halber noch einmal mit aufgeführt. 

Zur Vermeidung von direkten Schädigungen der aquatischen Fauna sowie der Gottleuba ist bei 

den notwendigen Arbeiten die allgemeine Sorgfaltspflicht zu beachten. Einträge von fischschädi­

genden Bau- und Hilfsstoffen sowie zusätzlichen Sedimenten sind durch entsprechende Techno­

logien auszuschließen (3V). 

Baumaßnahmen dürfen nach § 14 (2) SächsFischVO nicht innerhalb der Schonzeiten für Fische 

durchgeführt werden. Die Gottleuba ist im Vorhabensbereich der Forellenregion zuzuordnen. 

Zum Schutz der Fischfauna erfolgen die Arbeiten, welche direkt im oder am Wasser durchgeführt 

werden, daher außerhalb der Fischschonzeit vom 01. Oktober bis zum 30. April. Sind Arbeiten 

während der Schonzeiten notwendig, ist eine fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung für Ar­

beiten im und am Gewässer während der Schonzeit zu beantragen. (4V). 

Für die Gottleuba liegen im Vorhabensbereich Nachweise der Groppe vor. Die Art hat eine ganz­

jährige Schonfrist. Aufgrund dessen ist eine fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung für Ar­

beiten im und am Gewässer während der Schonzeit für die Groppe zu beantragen (5V). 

Zum Schutz der Gottleuba vor Stoffeinträgen sind bei der Einleitung des anfallenden Baugruben­

wassers aus der Wasserhaltung die Pumpensümpfe mit entsprechenden Filtersystemen auszu­

statten. Darüber hinaus erfolgt vor der Einleitung des in den Baugruben anfallenden 

Baugrubenwassers eine mechanische Reinigung in einem Absetzbecken. Hierdurch werden 

durch Sedimentation Feststoffe, Partikel und Feinstteile dem Wasser entzogen (6V). 

Im Falle eines Hochwasserereignisses ist zur Vermeidung des direkten Eintrags umweltgefähr­

dender Substanzen in das Grund- und Oberflächenwasser ein Havarieplan zu erarbeiten (?V). 

Zudem ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen (9V). 
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Für diese Baumaßnahme ist keine Waldumwandlung gern. §8 SächsWaldG notwendig, da das 

Eingriffsgebiet keine Waldgebiete schneidet. 

Sächsisches Fischereigesetzt 

Die Gottleuba befindet sich im Bereich des Hartmannsbachs in einer Forellenregion. Während 

der Schonzeit vom 01 .10. bis zum 30.04. gilt eine Bauausschlussfrist für unmittelbare Arbeiten 

im bzw. am Gewässer nach § 14 Abs. 2 SächsFischVO (GVBI. Nr. 10/2013 vom 07.08.2013). 

Zudem ist im Bereich der Brücke die ganzjährig geschonte Groppe (Cottus gobio) kartiert. Die 

Groppe ist eine besonders schützenswerte Art und wird aufgrund ihrer Gefährdung im Anhang II 

der FFH-Richtlinie geführt. Insofern ist für das Vorhaben zwingend ein Antrag auf Ausnahmege­

nehmigung nach§ 14 Abs. 3 SächsFischVO zum Bau während der Schonzeit zu stellen. 

Die Durchgängigkeit für den Fischotter ist durchgängig zu gewährleisten. Das Gewässerbett ist 

möglichst naturnah zu gestalten. Das Anbringen von Nistkästen für Wasseramsel sowie Gewöl­

besteinen für Fledermäuse unterhalb der Brücke ist zu prüfen. 

Wassertechnische Belange: 

Da es sich bei dieser Planung um ein Bauvorhaben am bzw. über einem Gewässer handelt, ist 

für das Brückenbauwerk sowie der geplanten Behelfsbrücke eine wasserrechtliche Genehmigung 

und für die Ableitung des oberflächig anfallenden Regenwassers eine wasserrechtliche Erlaubnis 

für den Bau- und Endzustand bei der zuständigen unteren Wasserbehörde zu beantragen. Diese 

Genehmigung soll im Zuge des Planfeststellungsverfahrens erzielt werden. Ziel dieser Brücken­

planung ist ein minimaler Eingriff in das Fließgewässer. 
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7 Kosten 

Bauwerkskosten : 

Die Kosten der Baumaßnahme werden vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Meißen 

getragen. Die Gesamtkosten gemäß Voruntersuchung betragen 1, 137 Mio. Euro. 

Kostenbeteiligung Dritter, gesetzliche Grundlagen, Kostenteilungsschlüssel : 

Nach ODR 2017 Punkt 16, Unterpunkt 1 ist eine Regelbreite von 1,50 m auf Brücken einzuhalten. 

Nach EFA Bild 4 sind zwischen Gehweg und Fahrbahnrand innerorts 0,50 m Sicherheitstrenn­

streifen einzuhalten. Weiterhin heißt es in der ODR im Unterpunkt 2: „Werden die Gehwege auf 

Wunsch der Gemeinde breiter angelegt, so hat die Gemeinde die Herstellungsmehrkosten zu 

übernehmen". Da bisher eine nutzbare Kappenbreite von 2,00 m (inkl. Sicherheitsraum) geplant 

wird, werden die gesamten Kosten vom örtlich zuständigen Straßenbaulastträger (Landesamt für 

Straßenbau und Verkehr, Meißen) getragen. Sollte die Gemeinde einen breiteren Gehweg oder 

ggf. ein Radweg wünschen, so müsste sie hierfür die Mehrkosten tragen. 

8 Verfahren 

Die Planfeststellung erfolgt gemäß§ 39 des SächsStrG i. V. m. § 73 VwVfG durch die 

Planfeststellungsbehörde. 
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9 Durchführung der Baumaßnahme 

9.1 Bauablauf, Bauzeit 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

Die Bauzeit wird auf ca. 10 Monate geschätzt. Der geplante Brückenneubau wird mit einer Voll­

sperrung der S 17 4 im Brückenbereich inkl. neben liegender Umleitungsführung mittels Behelfs­

brücke realisiert. Nachtarbeiten und Arbeiten während der Dämmerung sind im Zuge des 

Brückenbaus gern. LBP nicht zulässig. 

Es sind die aktuellen Vorschriften zum Bau in Gewässernähe zu beachten. 

Die Baumaßnahme beginnt mit der Einrichtung der bauzeitlichen Umfahrung: Ortung und Siche­

rung bzw. Verlegung vorhandener Medien, Baufeldfreimachung (Gehölzfällung und Wurzelro­

dung), Herstellung der Behelfsbrücken-Gründung, Einhub der Behelfsbrücke, Herstellung der 

Straßenanschlüsse, Aufbau und Einrichtung der Lichtsignalanlage, Beschilderung bzw. Umle­

gung des Verkehrs auf die Umleitungsstrecke. Danach beginnen die Rückbauarbeiten der vor­

handenen Fahrbahnbefestigung im unmittelbaren Bauwerksbereich sowie der Abbruch der 

vorhandenen Brücke. Der Überbau, der Mittelpfeiler und das östliche Widerlager werden dabei 

vollständig abgebrochen. Das westliche Widerlager planmäßig nur zum Teil zurückgebaut. Da­

rauf folgen die Herstellung der Baugrube sowie die Bodenverbesserungsmaßnahmen bzw. die 

Herstellung der UW-Betonsohle. Aufgrund der Baugrubentiefe von > 3 m ab OK Baugrubensohle 

ist eine Berme im Zuge der Baugrubenausbildung notwendig. 

Anschließend beginnt die Herstellung der Fundamentplatten sowie die Widerlager- und Flügel­

wände in beiden Achsen. Nach Herstellung des Überbautraggerüstes erfolgt die Herstellung des 

Überbaus, ebenfalls in Ortbetonbauweise. 

Die Hinterfüllung der Widerlager sollte zügig nach Herstellung des Überbaus durchgeführt wer­

den, um den Baugrund im Bereich der neuen Straßenanschlüsse entsprechend zu konsolidieren. 

Danach erfolgen die Abdichtungsarbeiten, die Herstellung der Kappen inkl. Geländermontage 

sowie der Fahrbahnaufbau innerhalb des Baufeldes. Nach Fertigstellung der Brücken und Stra­

ßenarbeiten wird der Verkehr wieder zurück auf die S 174 geführt. Nun erfolgen noch Restarbei­

ten: Pflasterarbeiten, Anschlussarbeiten zum Waldweg, Pflanzarbeiten etc. Zum Schluss wird die 

Baustelle vollständig beräumt und bauzeitlich in Anspruch genommene Flächen werden gern. 

vorherigem Zustand wiederhergestellt. 
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9.2 Schutzmaßnahmen 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

Die Arbeiten zur Herstellung der Überbauabdichtung und des Fahrbahnaufbaus sollten möglichst 

nicht in den kälteren Jahreszeiten erfolgen. Wenn dies aus verschiedenen Gründen nicht einzu­

halten ist, sind die in den technischen Regeln vorgesehenen Schutzmaßnahmen für die benann­

ten Abdichtungsarbeiten anzuwenden (z.B. Schutzzelt für Überbau). 

Auf dem Flurstück 474/1 der Gemarkung Ober- und Niederhartmannsbach befindet sich das Na­

turdenkmal „Hoflinde an der Fischermühle in Hartmannsbach". 

Beeinträchtigungen des Baumes einschließlich des Wurzelbereichs sind während der gesamten 

Bauzeit auszuschließen. Das Naturdenkmal befindet sich in einem Abstand von 32 m zur Bau­

feldgrenze. Flächeninanspruchnahmen und eine Bautätigkeit außerhalb der Baufeldgrenze sind 

unzulässig. 

Im Bereich der geplanten Baumaßnahme (südöstlich von Achse 20) liegt der aktuell vermarkte 

Höhenfestpunkt (HP) 5149 9 04230. Dieser wird im Zuge der Baumaßnahme zurückgebaut. Nach 

Rücksprache durch den AG mit dem GeoSN wird der Höhenpunktes nach aktuellem Stand nicht 

weiter benötigt und muss somit nicht wiederhergestellt werden. 

Der Anschlusspunkt des nordöstlich zur Brücke gelegenen Waldwegs wird im Zuge des Brücken­

baus neu hergestellt. Zum Schutz der Fußgänger wird ein Holmgeländer aus Holz entlang der 

Absturzkante zur Gottleuba hergestellt. Die Gründung erfolgt auf Einzelfundamenten. Der kon­

struktive Holzschutz ist zu beachten. 

Schutzmaßnahen hinsichtlich des Gewässers, siehe LBP-Maßnahme. 

9.3 Zugänglichkeit 

Die Zugänglichkeit zur Baustelle ist über das öffentliche Straßennetz gegeben. 

9.4 Grunderwerb 

Die S174 wird analog Bestandslage wiederhergestellt. Das in der Verkehrslage liegende Flur­

stück 426/2 wird vollständig durch den Freistaat Sachsen, vertreten durch das LASuV, erworben. 

Darüber hinaus werden die Gewässergrundstücks im Brückenbereich sowie jeweils 10 m neben 
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Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

der Brücke erworben. Weiter Flächen werden entsprechend der Unterlage 10 zur fachlich korrek­

ten Absteckung der neuen Flurstücke erworben. Das Baufeld wird vollständig vorrübergehend in 

Anspruch genommen. 

10 Quellen 

Grünplanung: 

LANDSCHAFTSPLANUNG DR. BöHNERT & DR. EICHHOFF GMBH PLANUNGSBÜRO FÜR ÖKOLOGIE, NATURSCHUTZ, 

LANDSCHAFTSPFLEGE UND UMWELTWERBUNG (2010): Managementplan für das SCI Nr. 182 - Gott­

leubatal und angrenzende Laubwälder [EU-Nr. 5049-302). 

LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (2005): Standard-Datenbogen für das Schutzge­

biet DE 5049-302 Gottleubatal und angrenzende Laubwälder. 

Umweltrecht: 

UVPG vom 18.02.2021 
SächsUVPG vom 20.08.2019 
BNatSchG vom 25.06.2021 
SächsNatSchG vom09.02.2021 
SächsGVBI. Stand 93 
WHG vom 31. Juli 2009 

o Gewässernutzung Einleitgenehmigung für Oberflächenwasser: § 8, 9 , 10, 11 , 19 
o Definition Abwasser: § 54, 55 
o Versickerung: § 46 
o Überschwemmungsgebiet: § 78 

SächsWG vom 12. Juli 2013 
o Wasserrechtliche Geehmigung: § 26 
o Überschwemmungsgebiet: § 73 

SächsFischG vom 09. Juli 2007 
o Fischereiverordnung:§ 33 
o Bau- oder Unterhaltungsmaßnahmen im oder am Gewässer: § 14 

FFH-Richtlinie, 92/43/EWG 
Wasserrahmenrichtlinie, 2000/60/EG 

Straßenplanung: 

RASt06 

RE 2012 
RLW (DWA-A 904-1) 
RAS-Ew 2005 
ZTV Asphalt-StB 07 -13 
ZTV Pflaster-StB 20 
ZTV SoB-StB 04-07 
ODR 2017 

Brückenplanung: 

ZTV-ING 2019 

RE-ING 2019 
RJZ-ING (aktuellste Fassung) 
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EUROCODE 0-9 (aktuellste Fassung) 
RAB-ING 

Baugrund: 

Dr. Löber IGV mbH 
Erläuterungsbericht 

Geotechnischer Bericht von Baugrund Radeburg (Projekt-Nr. :013/2017) 
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11 Abkürzungsverzeichnis 

Abs. 

Bk 

BNatSchG 

bzw. 

ca. 

CEF­
Maßnahmen 
cm 

DIN 

ON 

DTA(SV) 

DTV 

Elt 

f 1 

f 2 

f 3 

FFH 

f z 

GmbH 

h 

inkl. 

Kfz 

km 

LASuV 

lfd. 

Lkw 

LSA 

m 

max. 

mm2 

MN 

N 

Nr. 

OK 

ÖPNV 

ÖV 

P-Nr. 

Absatz 

Belastungsklasse 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 

beziehungsweise 

circa 

Maßnahmen für die dauerhafte ökologische Funktion 

Zentimeter 

Deutsches Institut für Normung 

lichte Nennweite/Durchmesser 

durch. Anzahl tägliche Achsübergänge (Schwerverkehr) 

durchschnittlicher täglicher Verkehr 

Energieversorgungsleitungen bzw. -anlagen 

Fahrstreifenfaktoren 

Fahrstreif enbreitenfaktor 

Steigungsfaktor 

Flora-Fauna-Habitat 

Zuwachsfaktor 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Stunde(n) 

inklusive 

Kraftfahrzeug 

Kilometer 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

laufend 

Lastkraftwagen 

Lichtsignalanlage 

Meter 

maximal 

Quadratmillimeter 

Mega-Newton 

Jahre 

Nummer 

Oberkante 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Öffentlicher Verkehr 

Projektnummer 
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RAL 

RA St 

RStO 

s 
Str. 

SVB 

TW 

TWL 

u.a. 

UVP 

UVPG 

vorh. 

z.B. 

Richtlinie für die Anlage von Landstraßen 

Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 

Sekunde(n) 

Straße 

Straßenverkehrsbehörde 

Trinkwasser 

Trinkwasserleitung 

unter anderem 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

vorhanden 

Zum Beispiel 
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Abschnitt OTV2019 SV2019 SV-Anteil 

in [Kfz/24h] In [Fzl24h] in[%] 
5174 / 5149 1206 911 34 3,70% 

Berechnungsfaktoren aus Anhang 1 der RStO 2012 

Tabelle A 1.1: Achszahlfaktor f„ 

Stra&enklasse: 

Bundesautob•hnen 

BundesstraG•n 
bzw·. Lendes- und KreinttaBen so,vie 

kommunal• Straß.en mit SV-Anteil> 4 •4 

Landes· und Kreintrellen 
br ..... kommunale Straßen mit SV-Anteil j 4 •4 

Tat>.lle A 1 .2: Lastkollektivquo!lent qSM 

Straaenklesse 

9undHau1ob•hnen 

BundeHlt eßen 
bzw. Landes· und Kreiutroßen soVlie 

komrnun•i. Streßen mlr SV·Ant•il > 4 % 

LandH· und Krei11tr11B.n 
br ... ·. kommunat. 51roßen mit SV·Ante1I s 4 % 

'aktor '" 

4,5 

4,0 

3.3 

auotlentq .... 

0.33 

0.25 

0.23 

Tabelle A 1.3: Fahrstreifenfaktor f 1 zur Ermittlung des orvt•VI 

Zahl der !Sehrstreffen P:aktor ft bei ~r1Hauno des DTV fOr 

Im Querschnitt / ln l'ahrtrlchtung beide l'ahrtrlc htungen Jede l'ahnr1chtung getrennt 
tQuerachnlttl ll'ahnrlchtun;,,, 

1 

2 1,0 

3 0.9 
4 0.5 

5 0.85 
6und mehr 0,45 

Tabolla A 1.4: Fnhrstralfcnb~itcnfakl or f, 

Fnhrstrclrenbraita (mJ Fnk1or f 2 

unter 2.50 2,00 

2.50 bis unter 2.75 1,80 

2.75 bis unter 3.25 1,40 

3.25 bis unter 3,75 1,10 

3 , 75 und mehr 1,00 

TAbcllo A 1.5: Stoigungsf11ktor •~ 

Höchstlängsneigung (% ) Faktor f2 

unter2 1,00 

2 b is unte r 1\ 1.02 

4 bis unter 5 1,05 

5 bis unler 6 1,09 

6 bis unter 7 1 , 14 

7 bis unter 8 1,20 

8 bis unter 9 1,27 

9 bis unter 10 1,35 

10 und mehr 1.45 

Sl 74_8elastungsklasse+Frost_2023-04-18.xlsx/Sl 74 _ Vorlage_A4 _Quer 

5174 - Bad Gottleuba 

Berechnung der Belastungsklasse 
Ermittlung Belastungsklasse 

durch. Anzahl Fahrstelfe 
Zuwachs Fahrstelfe Steigerung Lastkollektiv 

Achslastfaktor tägllche 
faktor nfaktor 

nbreltenfa 
sfaktor quotlent 

fA 
3,30 

AchsOberaänae ktor 
DTA1sv1 = fz r1 12 f3 qBm 

111,23 1,159 0,50 1,40 1,02 0,23 

Tubc llo A 1.6: Mittlere jtihrlichc Zunahme des Schwerverkehrs p") 

Straßcnkfosse p 

Bundesautobahnen 0,03 

Bundesstraßen 0,02 

Landes- und Kreisstraßen 0.01 

"\ Bei d~r Ermituunq d ('tr Vorkehrsbelar.tllng des 2u dimenslonitttenden Fnt1r&Ue4fen:o; is t c~ssttn Knp:iz11a1 
zu boach\en. 

TnbcUe A 1. 7: MltUerer jährlicher Zuwachsfnktor des Schwerverkehrs f.1 

M1tUore jährliche Zun<iJhme des Schwerverkehrs p 

N(~) 0,01 0,02 

5 1.020 1,041 

10 1.046 1.095 

15 1.073 1.153 

20 1.101 1.215 

25 1.130 1,281 

30 1.159 1.352 

Tabelle 1: Dlmenslonlerungsrelovonte Beanspruc hung und 
zugeordnete Bclas1ungsklas.se 
(siehe auch Anhang 1) 

Dimensfonlerungsrelevante 
Beanspruchung Belastungs-

Äquivalente 10-t-AchsUbergllngc klasse 
Jn Mio. 

über 32° Bk100 

Ober 10 bis 32 Bk32 

Ober 3,2 bis 10 Bk10 

über 1.8 bis 3.2 Bk3.2 

Ober 1.0 bis 1.8 Bk1 ,8 

über 0.3 bis 1,0 Bk1,0 

bis 0,3 Bk0.3 

' 1 Boi Oi'lOt d1mens10ntMUngsrelevontcn Bcanspruchon{J gt oßcr 
100 M k>. ~lltc d or Qb()rl)ou mit Hltfo der Rex:> dwncnslonJcri 
v1erden. 

0,03 

1,062 

1, 146 

1.240 

1,344 

1,458 

1.586 

18.04.2023 

Bemessungs-
Belastungs-

Jahre relevante 
klasse 

Beanspruchung 
N Bin Mio 

30,00 0,2318 Bk0,3 
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D~ Übereinstimmung mit der Urscti rifl -
beglaubigt: 

Dresde12_1- Januar 2025 

~~ ·. 
'J, ~ 

o/: ~ o+nsi5 e . " lmA1 rag ·~ & 
' '"-'~ ~~ 



424 764.142 
5633248.310 

/ 

424854535 
563314Jl75 
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X 
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/ 

/ 

/ 

--

--- ~ ---

' X 
1 
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\/ 
\ 

\ 

572 
1 

\ 
\ 

I 

Wanderweg 
'------< bauzeitl ich 

anbinden 

\ 
·, \ 

_.......Jfo~~ r --

,/ 

\ --------\ 

1 

; 

I 
I 

/ /~ 
! / 

5 7 1 
1 

~-------' ! ' I ! 

Schacht bauzeitlich sichern ; I 
/" ! ~ 

/ 

-- X 
/// / 

----------·---
--~ -- // ' 

~-- / -------, ( 
Kreis Söchsische Schwe_L7,L.j)-sterzgeb

1
ir4e 

Stad t Bad Go ', t 'eulJo-:-Äf.'.rerggicßh [jbe, ' 
/ 

Genorku~ ßot tl cubo 
/ / II/ X 

I 

424901.46 l 
5633366.604 

/ 

I r--\ 

( '~ %.,, . ' 
f~ ~ 

,J_ !''\> 
""-- • r / 

·" 
,__J 

\ 
1 

-"----: 

>,.--
\ 

\ 

\ 
'\.--

·•( 

--- 1 1 

424991860 
5633261669 

Zeichenerklärung 
-----Straßenachse 

O 054406 Ro-1lO.OOO @ Achshauptpunkt 
' Ao45.000 

~--- Fahrbahn bauzeltlich 

~--- Bankett bauzertlich 

~--- Böschung bauzertlich 

~--- ZUfahrt unbefestigt 

~--- Gehweg bauzeitlich 

- Schutzeinrichtung 

~--- BE-Fläche 

- Behelfsbrücke 

. 250% 
Querneigung 

HIT-Punkt 

0 Baum 

- --- Flurstücksgrenze 

34511N Flurstück-Nr. 

----Rückbau Bestaoosbauwerl< + Gehö~fällung 
Q Schutzeinrichtung 

• - • Baufeldgrenze 

- - - - - Baugrube 

• Straßenablauf 

---------- Anschlusslenung 

- - - bauzeilliche Strichmarkierung 

Bild ftug: • Lagebezugssystem: Ingenieurbüro ClB Gutsehe GmbH 
Feldvergleich: . ETRS89 1 UTM33 (LS 489) Liselotte-Herrmann-Straße 4 

Terrestrische Aufnahme: -
Kataster: -

Höhenbezugssystem: 
DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 
lngenleurgeseHschafl für 
VerkehrsbaUW'esen mbH 
Berliner Straße 140, 
0611 6 Halle Saale 

Tel. 03451564 96 . 30 
Fax 03451 564 96 • 50 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen Tel. 03521 17189-0 
Heinrich-Heine-Straße 23c Fax 0352117189·1999 
01662 Meißen E-Mail: Poststelle.NL·Meissen@ 

lasuv,sachsen.de 

02625 Bautzen 

Datum 
22.05.2023 
22.05.2023 
22.05.2023 

Bearbettet: 
( )_ 

0 8. JUNI 2023 
Geprüft: ;hf , 

g a os 23 

,,(9 ,[)6 , wz s. -

Nr. Art der Anderung Datum Name 

FESTSTELLUNGS ENTWURF 
LANDESAMT 

1 

~SACHSEN 
Unterlage 1 Blatt-Nr.: 05 / 02 

FÜR STRASSENBAU Lageplan 
UND VERKEHR bauzeitlieher BehelfsbrOcke, einspurig 

Strllße J AbsdTi-Nr I Sli fün 
S 174 J Lilrbslilu -B.-:1Gottleuba-Be/Wl&MObal1 von NK 5149043 s~ 3,640 blii NK 5149043 s:ai. 3,910 

MAVIS-Nr. : M 00001641 Maßstab: 1 : 250 

s 17 4 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

aufgestellt 
' 

"~···--~~-. .... ~ NL Meißen a/anfestgestellt m rt Beschluss 

MeJLl JU~ 2lllJ IA N; :~~.;~~,:~~' der Landesdirekt ion Sachsen 
Az. . 32-052211475116 

vom 14. Januar 2025 
Oie Übereinstimmung mit der Urschrift -

begl•u~ 
Dresde , 21. Januar 2025 

'"' . A.o.I~ 

' .;,,!.iA_ 
s.c ~EN '\ 

'"'13.„ ! ~ ; 
Im ftrag i;, '...: ~ 

'-~ , . ' 
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~-349.00m ü. NHN 

•• 

Bauwerke 

Gradientenhöhe 

Station Gradiente 

Geländehöhe 

Station Gelände 

Krümmung 
50/R lern! 

Querneigung 

Rechtskurve 
Linkskurve 

Maßstab: 2 %/cm Zeichnung 
linker Fahrbahnrand - ­
rechter Fahrbahnrand - -

ohne Ausrundun_q 
km 0+000.00() 
h TS = 354.518 m 

' " 

0+000 

1 

1 1 
1 e-npassun~- 1 
1 bereich 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 

1 
1 

H = 500 000 m 
6.734 m 
0.045 m 

km 0+035.000 
h TS = 353.400 m 

T 
f 

~ ..-
lO 
Cl 
+ 
Cl 

1 
1 

' 1 

Höhenplan - 8174 
Ersatzneubau (ENB), 
Brücke über 
die Gottleuba, BW 7a 
(ASB Nr.: 5149803) 

Nb= 9,50 m 
Lw= 18,30 m 
Lh > 1,114 m 

59. 100 m ~ 

..-..... 
Cl 
+ 
Cl 

--r---~r- - ----- -+ 
' 

1 
1 

1 
1 

1 
' 

1 
1 

1 
1 

i~ 
1 
J 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

11 
1 

1 
1 

1 
1 

11 
...---- 1 

1 
1 

11 
1 

1 
1 

i 
' 

' . 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 ! 
.. .. . „ ... ..... . . . .. .. ! 
. . 

+350.18' (03.2017) 
:---~.1.---~: : „ 
. „ . . . . . . .... . . ... ...... . ; : 

' .~ 

1 

j l ___ _ 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

i 
1 

H 
T 
f 

= 500.000 m 
9.286 m 
0.086 m 

km 0+094.700 
h TS = 353.102 m 

ohne Ausrundunq 
km O+ 110.261 
h TS = 353.602 m 

0'2\~ "/o 
,<,sb' w. 

~npassung ,- : 
1 beretch 1 
1 1 

: V 

(J'J m 
- :J ~ 0. • CD 
0 a. 
+ CD ...... .., 
0 OJ 
.i:. D.> 

c: 
(/) -Cil 
(") 

iti" 

(/'JI m 
- :J ~10. 
• 1 CD 
01)> 
.i1 ::i ..... ro 
...... 1 D.> 
• 1 (/) 
(.Tl (/) 
O IC 
01 ::i 

1CO 
I~ 
1 Cil 
1-· 
10 
1 ::::T 

1 
1 

1 

0+000.000 
1 

0+007.006 0+016581 
O+ 105.931 O+ 110.411 O+ 119.414 0+1.00038 1 1 

1 1 1 
0+011.509 

1 1 

R = oo t = 7.006 
R = 80 t = 4.480 

R = oo l = 9.063 R = oo l = 60.928 

R = -80 l = 9574 R = oo l = 5.893 
R = -40 t = 22529 

Abstand des Fahrbahnrandes von der Achse links 
---------------;o~.o~2~0J:0::;-1 ---~0+-::02±1-::.9=31-~~::_:::::_:_:::=_=~-------------------a=l.25mi----------------------------l-- Verz ie hung a=O.OOm1- --

0+020'.ooo ' 0.011986 0+081996 0+094.700 0.099350 o+ 104 ooo o+ 110.411 o+ 119.414 
, ~~/::,o -r-----------------~q=~2.~5%~o----------------~~ t t 1 1 1 

t>~'· . 
q: l 0% 

q=-01% 

q=-20% .- ~ uS:-102% 

-=..i..-~'--'==--..--Jq:-058% 

ßs:0.29% q=-10% 
----~------ --- ~ 

- q: -10% -
a= l.25m----------------------------~Verziehung a=O.OOm·---

Abstand des Fahrbahnrandes von der Achse rechts 

Tiefpunkt 

C:=J Auftrag 

C:=J Abtrag 

Bildflug; -
Feldvergleich: -
Terrestrische Aufnahme; -
Kataster: -

Zeichenerklärung 

HW= 4000.000 m 
T = 43.352 m 
f = 0.235 m 

Hochpunkt 

Neigungsbrechpunkt 
mit Angabe von Gefälle 
(-) und Steigung ( +) 
in Prozent, Länge der 
Gefält- (Steigungs-) 
Strecke sowie Halbmesser, 
Tangentenlänge und Stichmaß 

Lagebezugssystem; Ingenieurbüro CIB Gutsehe GmbH 
ETRS89 I UTM33 (LS 489) Liselotte-Herrmann-Straße 4 
Höhenbezugssystem: 02625 Bautzen 
DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 
Datum ,.-Na o f9 . 

16.12.2022 -- Ingenieurgesellschaft für 
bearbeitet 

71° 
Verkehrsbauwesen mbH , aezelchnet 16.12.2022 'r;;ht ~~:I: ; 
Berliner straße 140, 
061 16 Halle Saale 

~ 
Tel. 0345 I 564 96 - 30 
Fax 0345 I 564 96 - 50 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 
Heinrich-Heine-Straße 23c 
01662 Meißen 

Tel. 03521 17189-0 
Fax 03521 17189-1999 
E-Mail: Poststel!e .NL-Meissen@ 
lasuv.sachsen.de 

1 aecrüft 16.12.2022 r. ..i'ber-

Projekt-Nr.: 10.036/09/1-6 \.:: ·~· ~~ 

Bearbeitet 

Z 1. OEZ. ZOZZ 
Geprüft; 

1 0. 01. 23 

Nr. Art der Änderung Datum Name 

FESTSTELLU N GSENTWU RF 
lANDESAMT 1 

FÜR STRASSENBAU 
UND VERKEHR 

Straße I Abachn.-Nr. I Station: 

Freistaat 

SACHSEN 

S 174 /Liebenau - Bad Gottletba.Serggleßhübel I von NK 5149043 Stat. 3,840 bis NK 5149043 Stat. 3,910 

MAVIS-Nr.: M 00001641 

Unterlage I Blatt-Nr.: 06 / 01 

Höhenplan 8174 

Maßstab: 1 : 250/25 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

aufgestellt t 
Landesamt für Straßenbau und !'kehr~ 
NL Meißen 

.1 L Jf..H. Z~23 Q lMCl..Lu.M 
Holger Wohsmann 

Meißen, ... . .. . ...... . Nieder1assungsle1ter 

Plan estgestetlt mit Beschluss 
der Landesdirektion Sachsen 

Az.: 32-0522/1 475/16 

vom 14. Januar 2025 
Die Übereinstimmung mit der Urschrift 
beglaubigt: 

........ 



- -l49 00m ü NHN 

' 

Bauwerke 

Gradientenhöhe 

Station Gradiente 

Geländehöhe 

Statmn Gelände 

Krümmung 
Mailstab. 50/R lcml 

Querneigung 
Maßstab l10 
Rand links 
Rand rechrs "f-. 

Rechtskurve 
Linkskurve 

' . 

= = = 

0·000 

o.ooo 000 

= = 
"' 

-- . ---

ohne Ausrundung 
km 0+000 000 
h TS = 355 965 m 

= = = N 

H 
T 
f 

= 500.000 m 
9.201 m 
0.085 m 

km 0+017000 
h TS = 354 787 m 

= = o N 
~ .D 
N N 

0·024.000 
' 

= = = M 

0·030.480 
' 

R = oo L = 6.480 m 

= = 
~ 
M 

-- 1 

R - -76L = 24000 m 

0.024.000 0.010114 
' ' 

,.. 
~ 
r-- - 4s==-ä'596%..:__ 

~ 

N 
' 

1 

R 30L=21 326m 

0·045000 
' 

~ 

ßs•Ü 436% 
'f 

- = - - = --.... -

Höhenplan - bauzeitliche Umfahrung 

H 
T 
f 
km 

= 1000 000 m 
8267 m 
0.034 m 

0+060 435 
353.377 m h TS = 

0·051806 
' 

= = 
~ 

-- "ßs-tim:"% 

R = 

-

-30 L o 24.917 m 

- - - -

ßs•0.016% 

- -

cn 
c:: 
ro ....__ 
c:: 

<( 

N 
r'-
-..D 
r'-
0 
+ 

0 

- -

1.593 % ... 
39617 m 

0· 016123 
' 

O•Ol&.120 
' 

-""' • 

--;:: f-- --
' 

bauzeitliche Behelfsbrücke 
Lastklasse: 
Gesa~tlänge 
Konstruktionshöhe: 

SLW60 

~---J Anzahl Fahrbahnen: 

21 ,00 m 
0,480 m 
2 

+350.,.!7 (H 100) 

. 

Fahrbahnbreite: 5,700 m 
Gesa~tbreite/Element : 1,500 m /2,100 m 

1,500 m Gehweigbreite: 

H 
T 
f 
km 
h TS 

/ 

QJ 
_:;::_ 
'-' 

; ::J 
'­
.0 
{/) ....__ 
~ 

QJ 
..c: 
QJ 

o:i 

= 1000.000 m 
14.101 m 
0.099 m 

O+ 100 052 
352746 m 

0.100 

= = 
~ 

=~ N 
=~ M 
i.ri Ln ,.._ 

~C::! ~ 

= = = 
~ 

0·097.722 0• 116.99] , ' 
R 30 L = 19142 m 

R = CO L = 20 ~99 m 

R -17 L o 19275 m 
0· 09J.720 0.120.000 0· 126129 

' ' • 

- ßs•0.016% '° 0=25% q:.2.5%~ • -----
'° 

q--25~- -- - ~ ,_ - ßs•0.106% -
q--253""" -- -- - - ---iis~%- - - - - ~ 

' 

H 
T 
f 
km 

= 1000 000 m 
13.655 m 
0.093 m 

O+ 139.318 
353.228 m h TS = 

. , 

o.136.139 
0· 138.839 0· 1'4.732 Q.149212 

' ' ' 

R = 80 L = 4.480 m 

= = 
~ 

= N = 

"' 

R = oo 1 1 R = 00 L = 9.063 m 
L = 5.893 m 

R = -40 L = 2100 m 

0• 140000 0·149309 
' ' 

q· -4 6% 

4s0 -IDJ6% 

-

Tiefpunkt 

c::::J Auftrag 

c::::J Abtrag 

Zeichenerklärung 

HW; 4000.000 m 
T = 43.352 m 
f = 0.235 m 

+o .6665% 
rn 

f Hochpunkt 

Neigungsbrechpunkt 
mit Angabe von Gefälle 
(·)und Steigung(+) 
in Prozent, Länge der 
Gefäll- (Steigungs-) 
Strecke sowie Halbmesser, 
Tangentenlänge und Stichmaß 

Bik!flug:- Lagebezugssystem: lngenieurbU;o CIB Gutsehe GmbH 

Feldvergleich: - ETRS89 1 UTM33 (LS 489) Uselotte.Herrmann-Straße 4 

Terrestrische Aufnahme: - Höhenbezugssystem: 02ß25 Bautzen 

Kataster: - DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 
lngenieurgesel l5Chaft für 
Verkehrsbauwesen mbH 
Berliner Straße 140, 
06116 Halle Saale 

Tel. 0345 / 564 96 - 30 
Fax 0345 / 564 96 - 50 

bearbettet 
ezeichnet 
e rüft 

Projekt-Nr.: 

Datum 
16.12.2022 
16.12.2022 
16.12.2022 
10.03610911-6 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
Bearbeitet Cl-z 1. Dt L. ~"Li 

Geprüft: 

~ 
~ 

Niederlassung Meißen Tel. 0352117189-0 1 0. 01. 23 " Heinrich-Heine-Straße 23c Fax 03521171 89-1999 
t' Vl · LJ "f • ' 01662 Meißen E-Mail: Poststelle.NL-Meissen@ 

lasuv.sachsen.de 

Nr. Art der Änderung Datum Name 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
LANDESAMT 1 ~ Freistaat 

FÜR STRASSl'NllAU : SACHSEN 
UND VERKEHR 

Straße 1 /lbSchn.-N1. / S!a~ori; 

UnteMage 1 Blatt-Nr.: 06 / 02 

Höhenplan 
bauzeitliche Umfahrung 

S i1<1 f LiebenaY - Bad GottleUbe-eergglaßhOtiel ! ~on NK 51<19043 S18l 3,840 bis NK 5149043 Slat 3,910 

MAVIS-Nr.: M 00001641 Maßstab: 1 : 250/25 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

aufgestellt t 
Landesamt für Straßenbau U'ld Ve hr 
NL Meißen f 

· 1 (j p \.l.A """"""""' l lAll. 2D2l ger Wch""""'n 
Meißen, ............... ... .....•.. Ni derlassung!!leiter 

Planfestgeste llt mit Besc luss 
der Landesdirektion Sachsen 

Az .. 32-05221147511 6 

vom 14. Januar 2025 

Die Übereinstimmung mit der Ursch rift 
beglaubi · 

Dresd 21 . Januar 2025 

Im ftrag 
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! 
1l • 
~l 
::'' 
~ 

. ~ . ~ 

424764 142 
5633218.310 

i 
I / // 

/ , 

424854.535 
5633143.3 15 

X 

\ 

Durchlas estan 

c::> 
+ 
c::> 
N 
():) 

c::> 
c::> 

\ 

• 

\ 

0 
+ · 
0 
\..>.) 
Vl 
0 
0 

~---------.--

\ 

; 

I 
1 

l 
\ 
/\ 

/ 

I 
1 

so 

Geplante Einleltstelle 2 
R 5633253.8305 
H 424888.6235 

AE:::: 266 ,4 m! 
/ AU = 239,0 m' 

0 (15;1) = 2,841/s 

/ 

• • .. 

bauzeitlictle Entwäss g der Behelfsumfahung 
erfolgt entsprechend der vorhanden~n 
Verkehrsanlage über die Se itenbereiche 

I 

/ 
/ 

/ 

572 
1 

I 
' ! 

I ! ! , 
/ I 

I 

424901.461 
56333&6.601, 

~ -
1 

./ 

Zeichenerklärung 

- --- - Straßenachse 

0 054 , 0 ,R~ -130.000 ® Achshaup\jlunkt 
• ' , A>IS.000 

---- Flurstücksgrenze 

3451174 Flurstück-Nr. 

____ Rückbau Bestandsbauwerk 

• - • Baufeldgrenze 

- - - - - Baugrube 

- Behelfsumfahrung 

Entwässerung 

Straßenablauf 

----------- Anschlussleitung 

EZF 1 _ Elnzugsf1ächen - Asphalt 

:;~;;;;~W~;;;;:~~;;;;;::;-,m;;;:;y-~;;;?faj EZF 1 - Einzugsflächen - Beton 

1*7fr?>#fl EZF 1 - Einzugsflächen - Pflaster 

• 

1 Q.;~.!l EZF 1 - Einzugsflächen - Schotterdecke 

EZF 2 - Einzugsflächen - Asphalt 

~Z.fitdl EZF 2 - Einzugsflächen - Beton 

g~~iiij EZF 2 _ Einzugsflächen - PHaster 

Baum 

• Dargestellt sind nur die Einzugsflächen 
der neu herzustellenden Einleitpunkte. 
Die nicht markierten Fläc_hen innerhalb 
des Baubereiches, entwäSsern gemäß 
Bestand entsprechend RAS-Ew 2.1 
breitflächig über begrünte Böschungen. 

Querneigungsanzeiger 

Hochpunkt 

Tiefpunkt 

Bildflug: · 
Feldvergleich: -
Terrestrische Aufnahme: -
Katastec • 

Lagebezugssystem: 
ETRS89 1 UTM33 (LS 489) 
Höhenbezugssystem: 

Ingenieurbüro CI B Gutsehe GmbH 
Llselotte-Herrmann-Straße 4 
02625 Bautzen 

DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 

n· lngenleurgeseltschaft für 
Verkehrsbauwesen mbH 
Berl iner Straße 140, 
061 16 Halle Saale 

~ 
Tel. 0345 1 564 96 - 30 
Fax 0345 / 564 96 · 50 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 
Heinrich-Heine-Straße 23c 
01662 Meißen 

Nr. 

Tel. 03521 17189-0 
Fax 0352 117189-1999 
E-Ma il : Poststelle.NL-Meissen@ 
lasuv.sachsen.de 

Art der Änderung 

Datum 

en!I 
bearbeitet 22.05.2023 
gezeichnet 22.05.2023 
aeprüft 22.05.2023 1 r. löbe.r-
Projekt-Nr.: 10. 036/09/1-6 :.10 

~"'\ 

Bearbeitet: 

ß 8. JUNI 2023 

Gep1~~ 06. 23 /tfr 

Datum Name 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
LANDESAMT 

~SACHSEN 
Unterlage / Blatt-Nr.: 08 / 01 

FÜR STRASSEN BAU 

UND VERKEHR 
Entwässerungslageplan 

Slrafle 1 Absctirl.-Nr J Stelion: NK 5149043 S'sl 3 840 bis NK5149043 Sial 3,910 s 174 1 llebanau - B:ld Gotllauba-ilsri;igletlliüllEll f voo ' • 

MAVIS-Nr.: M 00001641 Maßstab: 1 : 250 

s 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartm annsbach 

aufgestellt ~ • 
Lanrleoanrl fOc Straßenbau und Ve< h< ~ 

Planfestgeste11t mit Besch1uss 
NL Meißen \l 

der Landesdirektion Sachsen 
.llf'I J ' • • h..: 32-052211475116 2 l JU111 211:1 H ge< Wohomann 

Meißen, ... Niederlassungsleiter vom 14. Januar 2025 

I 

Die Übereinstimmung mit der Urschrift -

beglaj[
1 Dresde , 21. Januar 2025 -< .~~\ -: 

..,.,~"-%; , 
1 ~· _.{A ~;,, "~ 

Im ~ftrag , 
)ül~::_;...--
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Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 

s 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

MAVIS-Nr.: M 00001641 

FESTSTELLU NGSENTWU RF 

Landschafts pflegerische 
Maßnahmen 

aufgestellt: t 
Landesamt für Straßenb u un~r Verkehr 
Niederlassung Meißen k 

Planfestgestellt mit Beschluss 
Z 3. JUNI 2J1U -- - . 0- ·~ der Landesdirektion Sachsen 

ol r Wohsmann Az.: 32_052211475/16 
Meißen, den Niederlassungsleiter 
1----------------4---- vom 14. Januar 2025 

Oie Übereinstimmung mit der Urschrift 
beglaubi t: 



Talsperre 

Kartengrundlage: 

GeoSN , DL-DE->BY-2.0 "Linkselbische Fels- und Waldgebiete" 
\ \ \' 11 11 1 

Maßnahmenkennung 

1V 
Erläuterung Maßnahmentyp 
V Vermeidungsmaßnahme 

~-- Maßnahmentyp 
~--- Nr. Einzelmaßnahme 

~ artenschutzrechtliche Ausgleichsma.ßnall;re 
Vcu artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahm e 

M,..,. Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 

Maßnahmennummer und Beschreibung 

Vermeidungsmaßnahmen 

l 1 V /1 MFFHI 

1 2V 1 

\ 3 V /5 MFFHI 

\4v\ 
\ s v 13 MFFHI 

\ s v 1s MFFHI 

\ 1 V /4 MFFHI 

1 8 V 1 

\ g V /2 MFFHI 

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Baufeldes 

Schutz des vorhandenen Gehölz- und Waldbestandes 

Vermeidung des Eintrags von fischschädigenden Bau- und Hilfsstoffen 

Beachtung der Fischschonzeit nach§ 2 SächsFischVO, 
evtl. Beantragung fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung Forellenregion 

Beantragung fischereirechtliche Genehmigung Groppe 

Rein igung der Baugrubenwässer vor der Einleitung in Gottleuba 

Erstellung eines Havarieplanes 

Rekultivierung des Baufeldes 

Umweltbaubegleitung 

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Einhaltung von Zeitvorgaben für die GehOlzrodung und die Baufeldfreimachung \ 1 VceF \ 

\ 2 VcEF \ 
bei Bauzeitraum innerhalb Brutze it Ausnahmegenehmigung und Vergrämungsmaßnahmen 

Tägliche Sicherung der Baugruben während der Dämmerungs- und Nachtstunden 
mit einer Ausstiegshilfe für Fischotter bzw. Verschluss der Baugruben \ 3 VceF/8 MFFHI 

14 VceF/7 MFFHI 

\ s VceF 1 

Arbeiten außerhalb der Jagdzeiten der Fledermäuse (Dämmerungs- und Nachtzeit) 

Kontrolle der Altgehölze auf Quartiemutzung Fledermäuse, Begleitung Baumfällungen 

durch fachkundigen 

l s Vcer 1 
Kontrolle des Brückenbauwerkes hinsichtlich des Besatzes durch Fledermäuse, 
evtl. Vergrämungsmaßnahmen 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

\ 1 AceFI 

l 2 A cEFI 

Aufllängen von 3 Nistkästen für Wasseramsel und 2 Nistkästen für Gebirgsstelze 

Aufhängen von Fledermauskästen (bei Nachweisen) 

Ersatzmaßnahme 

1 1 E 1 Ergänzungspflanzung bei Breitenau 

Nachrichtlich 
Internationale Schutzgebiete Nationale Schutzgebiete/ -objekte 

1 :€P~: 1 SPA- Gebiet C8J 
I' :Es~: 1 

Landschaftsschutzgebiet (LSG) nach 
§ 26 BNatSchG 

C8:J FFH- Gebiet Naturschutzgebiet 

Sonstiges 
Blattschnitt Vorhaben 0 Lage der externen Maßnahme 

Bildftug: - Lagebezugssystem: Ingenieurbüro GIB Gutsehe GmbH 
Liselotte-Hemnann-Straße 4 Feldvergleieh: - ETRS89 / UTM33 (LS 489) 

Terreslrische Aufnahme: · Höhenbezugssystem: 02625 Bautzen 

Kataster: - DHHN92 (HS 160) 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
Bearbeitet: 

2 f; .ot:. .'2] ;. V. /"""'" 
Geprüft: ~bJ~-~ v.j Niederlassung Meißen Tel. 03521 I 71 89-0 26 .o6. 2) Re.' Sleiter 

Heinrich-Heine-Straße 23c Fax 03521 17189-1999 
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Radverkehr u · _, c-1„ .... 
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FESTSTELLUNGSENTWURF 
LANDESAMT 1 S' Freistaat 

FÜR STRASSENBAU SACHSEN 
UND VERKEHR 

Straße / Absctln.--Nr. I Stalon 

Unterlage I Blatt-Nr.: 9.1 

Maßnahmenübersicht 
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..__ _ __ Nr. Einzelmaßnahme 

Erläuterung Maßnahmentyp 
E Ersatzmaßnahme 

Maßnahmennummer und Beschreibung 
Ersatzmaßnahme 
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Nachrichtlich 
0 0 bestehende Baumreihe 

' 

DTK 1 O©Staatsbetrieb Geobasisinformation und 
Vennessung Sachsen 2021 

Nr. im Regelungsverzeichnis 

/ 

• • 
_,/ ,,,,,,. 

// 
( 
\ 

\ ) / 

Bildflug: - Lagebezugssystem: Ingenieurbüro GIB Gutsehe GmbH 
Feldvergleich: - ETRS89 I UTM33 (LS 489) Liselotte-Herrmann-Straße 4 

Terrestrische Aufnahme: - Höhenbezugssystem: 

Kataster: - DHHN92 (HS 160) 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 
Heinrich-Heine-Straße 23c 
01662 Meißen 

Nr. 
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Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 1 V/lMFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

das Abstellen von Arbeitsgeräten ist unzulässig. Bodenverdichtung und Bodenversiegelung (auch zeitweise) werden auf 
die Flächen innerhalb des Baufeldes beschränkt, die für die Baumaßnahme unbedingt benötigt werden. 

Gesamtumfang der Maßnahme: --

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung [gl Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

[gl Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

-

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen . Einhaltung der Anforderungen wird durch die Umweltbaubegleitung kontrolliert 
• Einhaltung der geltenden Vorschriften 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle durch Umweltbaubegleitung 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 2 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

Projektbezeichnung 

s 174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Bezeichnung der Maßnahme 

2V 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr -

Niederlassung Meißen 

Schutz des vorhandenen Wald- und Gehölzbestandes 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.1 Blatt 1 

Lage der Maßnahme . Bau-km 0+000 bis 0+111.50 

Begründung der Maßnahme 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmen komplex-Nr. 

2V 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren· 
zung, Maßnahme zur Kohärenz 
sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Durch das Baugeschehen sind Beeinträchtigungen sowie zusätzliche Verluste der Gehölzen und Waldbeständen im Vor-
habensbereich möglich. 

Konflikt: 

• Bl bau· und anlagebedingter Verlust von Einzelbäumen 

notwendige Maßnahmen 
• Vorsehen von Schutzmaßnahmen 

Anforderungen an deren Lage /Standort 
• innerhalb des Baufeldes sowie an das Baufeld angrenzende, zu erhaltende und zu schützende Gehölz- und Wald-

strukturen 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Gehölze und Waldbestände im Baufeld sowie angrenzend außerhalb des Baufeldes 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Schutz von Wald- und Gehölzbeständen gegen bau bedingte Beeinträchtigungen und damit Vermeidung weiterer Konflikte 
für einzelne Arten/ Artengruppen sowie Naturgutfunktionen 

121 Vermeidung für Konflikt fü. 
D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CEF-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Der Auftragnehmer hat im Zuge der Bauausführung Rechnung zu tragen, dass die Forderungen der DIN 18 920 und der 
RAS-LP 4 zum Schutz von Gehölzen und sonstigen Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen beachtet werden. Der Schutz 
von Bäumen gegen mechanische Schäden hat dabei einen besonderen Stellenwert. 
folgende Maßnahmen werden zum Schutz des Wald-/ Gehölzbestandes durchgeführt: . Schutz der Wald- und Gehölzbestände durch die Kennzeichnung der Baufeldgrenzen mittels eines farbigen Flatterban-

des oder eines farbigen Warn-/ Absperrzaun aus Kunststoffgitter (Höhe 1,0 m) 

• Ummantelung der Einzelbäume mit 2 m hohen abgepolsterten Holzbohlen . 

Büro Karsten Obst 3 
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Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Unterlage 9.3 

s 174, 
Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblätter 

Auftraggeber: 

Auftragnehmer: 

Bearbeiter: 

Ort und Datum: 

Büro Karsten Obst 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
Niederlassung Meißen 
Heinrich-Heine-Str. 23c 
01662 Meißen 

Büro Karsten Obst 
Landschafts- und Freiraumplanung 
Leipziger Straße 90-92 
06108 Halle (Saale) 

B. Herbst 
K. Obst 

Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur 
Diplomgeograph 

Halle (Saale), 03.2023 

K. Obst 



Unterlage 9.3 
Maßnahmen blätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Inhaltsverzeichnis 
Seite 

1.1 Vermeidungsmaßnahmen ........................... ............ „ .. „ ..... . .. „ .. „ . .... . . . . . ... . ... „ ..... . .... 1 

1 V /lMFFH Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Baufeldes 

2V Schutz des vorhandenen Gehölz- und Waldbestandes 

3V/5MFFH 

4V 

SV/3MFFH 

6V/6MFFH 

7V/4MFFH 

8V 

9V/2MFFH 

Vermeidung des Eintrags von fischschädigenden Bau- und Hilfsstoffen 

Beachtung der Fischschonzeit nach § 2 SächsFischVO, evtl. Beantragung 
fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung Forellenregion 

Beantragung fischereirechtliche Genehmigung Groppe 

Reinigung der Baugrubenwässer vor der Einleitung in die Gottleuba 

Erstellung eines Havarieplanes 

Rekultivierung des Baufeldes 

Umweltbaubegleitung 

1.2 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen . „ „ „„„„„„„„„„ „ .„„„ „.„ .„„„ „ . . 19 

1.3 

1.4 

lVcEF Einhaltung von Zeitvorgaben für die Gehölzrodung und Baufeldfreimachung 

2VcEF bei Bauzeitraum innerhalb Brutzeit Ausnahmegenehmigung und 
Vergrämungsmaßnahmen 

3VcEF/8MFFH Tägliche Sicherung der Baugruben während der Dämmerungs- und 
Nachtstunden mit einer Ausstiegshilfe für den Fischotter bzw. Verschluss der 
Baugruben 

4VcEF/7MFFH Arbeiten außerhalb der Jagdzeiten der Fledermäuse (Dämmerungs- und 
Nachtzeit) 

SVcEF Kontrolle der Altgehölze auf Quartiernutzung Fledermäuse, Begleitung 
Baumfällungen durch Fachkundigen 

6VcEF Kontrolle des Brückenbauwerkes hinsichtlich des Besatzes durch Fledermäuse, 
evtl. Vergrämungsmaßnahmen 

lAcEF 

2AcEF 

lE 

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen „ .. „.„ .. „ „ .. „„„„ .. „„„„„„ .. „„.„ .... „ 31 

Aufhängen von 3 Nistkästen für Wasseramsel und 2 für Gebirgsstelze 

Aufhängen von Fledermauskästen bei Nachweisen (Verhältnis 1 : 1) 

Ersatzmaßnahme ............ . „ . • „ . .. .. .. ... . .. .. . „ . . .. . .... „ . ... .. . . .. . . ..... . ............. . . . . . .. „ ... „. „ ... 35 

Ergänzungspflanzung bei Breitenau 

Büro Karsten Obst II 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

1.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 

über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme 

1 V/lMFFH 
Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Baufeldes 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.1Blatt1 

Lage der Maßnahme 

• 0+000 bis 0+111.50 

Begründung der Maßnahme 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gott leuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

1 V/lMFFH 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
zung, Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Konflikte: 
• Bol baubedingte Beeinträchtigung von Böden 
• Owl baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Abbrucharbeiten 
• Ow2 baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Einleitung von Baugrubenwasser 
• Bl bau- und anlagebedingter Verlust von Einzelbäumen 
• B2 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Avifauna (WFb, WFa) 
• B3 baubedingte Beeinträchtigung der Artengruppe Fische (WFa, WFb) 
• B4 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe der Fledermäuse (WFb) 
• BS bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung des Fischotters (WFb) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

-
Zielkonzeption der Maßnahme 

Baubedingte Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden sowie Pflanzen, Tiere und deren Lebensräume sind durch ent-
sprechende Vorgaben/ Einschränkungen zu vermeiden bzw. zu mindern. 

l8l Vermeidung für Konflikt J!9_i, _Q.wJ, _Q_\.Y.4, _~ 1 :~~ 

D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

181 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für §r9.P.P.tt, .fr19.P.~f!~_cf ~r.rnCJP.~, .ri r.oß..e.~. M_q v ?..Qhr,,. 
Kle.lTJg,Hµfüs_t;!!fJS!~~,_ff~fM.tte.c 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CEF-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Die für die Umsetzung des Bauvorhabens erforderlichen Baufelder werden entsprechend der technischen Planung ausge-
wiesen. Die Außenkante der bauzeitlich in Anspruch zu nehmenden Flächen wird gekennzeichnet, um eine lnanspruch-
nahme angrenzender Bereiche zu vermeiden. 
Das Baufeld wird in seiner Ausdehnung auf ein Minimum beschränkt. ökologisch besonders sensible Bereiche, wie Ge-
hölzbestände werden durch geeignete Schutzmaßnahmen (vgl. 2 V - Schutz des vorhandenen Gehölzbestandes) aus dem 
Baufeld ausgegrenzt. Eine Beeinträchtigung angrenzender Flächen, z.B. durch Lagerung von Material bzw. Aushub oder 

Büro Karsten Obst 1 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 2V 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Grundsätzlich gilt es, den Wurzelbereich der Bäume und der Sträucher gegenüber Bodenauftrag, -abtrag, -verdichtung, 
Staunässe, Grundwasserabsenkung u. a. Beeinträchtigungen zu schützen. . um Schäden im Wurzelbereich zu vermeiden, sind - sofern ein Befahren des Wurzelbereiches zwingend erforderlich 

ist - bodendruckmindernde Platten oder Matten im Wurzelbereich anzuordnen und für die Dauer des Bauvorhabens 
dort zu unterhalten 

• Bei Abgrabungen sind freigelegte Wurzelbereiche durch Abdeckung während der Bauzeit gegen Austrocknung zu 
schützen. Die Abdeckung ist feucht zu halten. 

• Der Boden im Bereich der Wurzeln ist in Handarbeit abzutragen. Verletzungen der Wurzeln sind zu vermeiden. Unver-
meidbare Wurzelabtrennungen sind mit glattem Schnitt durchzuführen. Die Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden sind 
glatt zu schneiden und mit Wundbehandlungsmittel zu versehen. 

Das Flatterband/ der Warn-/ Absperrzaun wird nach Abschluss der Baumaßnahme vollständig zurückgebaut. 

Zu schützende Einzelbäume werden mit Holzbohlen geschützt. 

Gesamtumfang der Maßnahme 125 m Flatterband/ Warn-/ Absperrzaun, 7 Ummantelung von Einzelbäumen 

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung ~ Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

~ Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen . die Einhaltung der Schutzanforderungen ist durch die Umweltbaubegleitung zu kontrollieren 
• Einhaltung der DIN 18 920 und der RAS-LP 4 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle durch Umweltbaubegleitung 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 4 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneuba u BW 7a 

über d ie Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LASUV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 3V/5MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

3V/5MFFH V Vermeidungsmaßnahme 

Vermeidung des Eintrags von fischschädigenden Bau- und Hilfsstof- A Ausgleichsmaßnahme 

fen E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lagepla n der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.1Blatt1 zung, Maßnahme zur Kohärenz 

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

• 0+050 bis 0+070 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Die bei den Wasserhaltungsmaßnahmen anfallenden Baugrubenwässer sind aufgrund der Betonarbeiten in den Baugru-
ben durch verschiedene Inhaltsstoffe (Fest- und Schadstoffe) gekennzeichnet. Diese können durch die Einleitung zu bau-
bedingten Beeinträchtigungen der Wasserqualität der, Gottleuba führen. Eine Verschlechterung des chemischen der Gott-
leuba steht dem Verschlechterungsverbot sowie dem Verbesserungsgebot der WRRL entgegen. Eine Verschlechterung des 
chemischen Zustandes kann wiederum zu erheblichen Beeinträchtigungen der Artengruppen Fische führen. 

Konflikte 
• Owl baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Abbrucharbeiten 
• B3 baubedingte Beeinträchtigung der Artengruppe Fische (Wfa, WFb) 

notwendige Maßnahmen 
• Einhaltung der Richtlinien und Gesetze 
• Sorgfaltspflicht 

Anforderungen an deren Lage/ Standort 
• gegenständlicher Bauabschnitt 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

OWK nach WRRL, Gewässerbiotop und Lebensraum 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Durch Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht können Einträge von Hilfs- und Ba ustoffen und damit Schädigungen der 
Artengruppe Fische vermieden werden. Das Bauvorhaben steht somit der Zielerreichung des OWK nach WRRL bezüglich 
des chemischen und ökologischen Zustandes nicht entgegen. 

~ Vermeidung für Konflikt Q.wJ •. E!~. 
D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

I8J Maßnahme zur Schadensbegrenzung für §[9.RPJ! 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CEF-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Vermeidung von direkten Schädigungen der aquatischen Fauna sowie der Gottleuba ist bei den notwendigen Arbeiten 
sowie dem Umgang mit Bau- und Hilfsstoffen die allgemeine Sorgfaltspflicht zu beachten. 

Büro Karsten Obst 5 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

Projektbezeichnung 

s 174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr-

Niederlassung Meißen 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

3V/5MFFH 

Einträge von fischschädigenden Bau- und Hilfsstoffen (z. B. Öle, Chemikalien, Zement, Beton) sowie zusätzlichen Sedi-
menten sind nicht zulässig. Es sind durch das ausführende Bauunternehmen entsprechende Technologien vorzusehen, 
um Einträge auszuschließen. 

Gesamtumfang der Maßnahme --

Zielbiotop: -- j Ausgangsbiotop: --

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

~ Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

• Einhaltung der Anforderungen wird durch die Umweltbaubegleitung kontrolliert . Einhaltung der geltenden Vorschriften 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

-

Büro Karsten Obst 6 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 4V 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr-

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

4V V Vermeidungsmaßnahme 

Beachtung der Fischschonzeit nach § 2 SächsFischVO, evtl. Beantra- A Ausgleichsmaßnahme 

gung fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung Forellenregion E Ersatzmaßnahme 

G Gesta ltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zu r Schadensbegren-

Unterlage 9.2.1 Blatt 1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funkt ionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme . o+oso bis 0+070 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Im Zuge der Bauarbeiten in und an der Gottleuba können Schwebstoffe in das Gewässer eingetragen werden (z. B. Ab-

bruch/ Ersatzneubau des Brückenbauwerks). Vorübergehende Beeinträchtigungen der Fischfauna in der Gottleuba durch 
eine Trübung des Wassers sind ebenso möglich wie Ablagerungen. Erhöhte Schwebstoffgehalte im Wasser können zu 

mechanischen Verletzungen der Kiemen bzw. zu einem Verkleben der Kiemen infolge erhöhter Schleimproduktion führen. 
Erhöhte Fischeiermortalität infolge von Sedimentablagerungen und Störungen der Laichentwicklung sind ebenfalls mög-

lieh. 

Konflikte 
• B3 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe Fische (WFa, WFb) 

notwendige Maßnahmen 
• Umsetzung der Arbeiten nach Abschluss der Schonzeit nach § 2 SächsFischVO 

Anforderungen an deren Lage/ Standort 
• Errichtung innerhalb des Konfliktbereiches 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

verbauter Gewässerlauf mit Bedeutung als Lebensraum für Fische (angrenzend naturnahe Bereiche) 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Maßnahme dient der Vermeidung von Verletzungen/ Schädigungen der im Gewässer vorkommenden Fischarten. Die 

Gottleuba ist im betroffenen Bereich der Forellenregion zuzuordnen. 

[81 Vermeidung für Konflikt .ß.~ 

D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CEF-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Baumaßnahmen dürfen nach § 14 (2) SächsFischVO nicht innerhalb der Schonzeiten durchgeführt werden. 

Die Arbeiten sind ausschließlich außerhalb der Schonzeit der Bachforelle im Zeitraum vom 01.05. bis 30.09. (§ 2 Sächs-
FischVO) zulässig. 

Die Baumaßnahme ist grundsätzlich 21 Tage vor Beginn des Bauvorhabens der Fischereibehörde und dem Fischereiaus-
übungsbevollmächtigten anzuzeigen (§ 14 Absatz 1 SächsFischVO). 

Büro Karsten Obst 7 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gott leuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 IASUV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 4V 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Gesamtumfang der Maßnahme --

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

lZI Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle durch Umweltbaubegleitung 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 8 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 
S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmen komplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und SV/3MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

SV/3MFFH V Vermeidungsmaßnahme 

Beantragung fischereirechtliche Ausnahmegenehmigung für die A Ausgleichsmaßnahme 

Groppe E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.1 Blatt 1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

• 0+050 bis 0+070 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Im Zuge der Bauarbeiten in und an der Gottleuba können Schwebstoffe in das Gewässer eingetragen werden (z. B. Ab-
bruch/ Ersatzneubau des Brückenbauwerks). Vorübergehende Beeinträchtigungen der Fischfauna in der Gottleuba durch 
eine Trübung des Wassers sind ebenso möglich wie Ablagerungen. Erhöhte Schwebstoffgehalte im Wasser können zu 
mechanischen Verletzungen der Kiemen bzw. zu einem Verkleben der Kiemen infolge erhöhter Schleimproduktion füh ren. 
Erhöhte Fischeiermortalität infolge von Sedimentablagerungen und Störungen der Laichentwicklung sind ebenfalls mög-
lieh. 

Konflikte 
• B3 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe Fische (WFa, WFb) 

notwendige Maßnahmen 
• Umsetzung der Arbeiten nach Abschluss der Schonzeit nach § 2 SächsFischVO 

Anforderungen an deren Lage /Standort 
• Errichtung innerhalb des Konfliktbereiches 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

verbauter Gewässerlauf mit Bedeutung als Lebensraum für Fische (angrenzend naturnahe Bereiche) 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Maßnahme dient der Vermeidung von Verletzungen/ Schädigungen der im Gewässer vorkommenden Fischarten. Die 
Gottleuba ist im betroffenen Bereich der Forellenregion zuzuordnen. Im Vorhabensbereich wurden Nachweise der Groppe 
erbracht. 

~ Vermeidung für Konflikt ~?. 

D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

~ Maßnahme zur Schadensbegrenzung für §r9.RM 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CEF-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Baumaßnahmen dürfen nach § 14 (2) SächsFischVO nicht innerhalb der Schonzeiten durchgeführt werden. Die Schonzeit 
der Groppe ist jedoch ganzjährig. Somit ist eine Ausnahmegenehmigung unerlässlich. 

Die Baumaßnahme ist grundsätzlich 21 Tage vor Beginn des Bauvorhabens der Fischereibehörde und dem Fischere iaus-
übungsbevollmächtigten anzuzeigen(§ 14 Absatz 1 SächsFischVO). 

Büro Karsten Obst 9 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und SV/3MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Gesamtumfang der Maßnahme --

Zielbiotop: -- J Ausgangsbiotop: --
Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

[81 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--
Hinweise zur P11ege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle durch Umweltbaubegleitung 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 10 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

Projektbezeichnung 

s 174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Bezeichnung der Maßnahme 

6V/6MFFH 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr -

Niederlassung Meißen 

Reinigung der Baugrubenwässer vor der Einleitung in die Gottleuba 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.1 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

• 0+050 bis 0+070 

Begründung der Maßnahme 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

6V/6MFFH 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
zung, Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Die bei den Wasserhaltungsmaßnahmen anfallenden Baugrubenwässer sind durch verschiedene Inhaltsstoffe (Fest- und 
Schadstoffe) gekennzeichnet, die durch die Einleitung zu baubedingten Beeinträchtigungen der Wasserqualität der Gott-
leuba führen können. Neben einer Verschlechterung des chemischen Zustandes des OWK nach WRRL sind erhebliche Be-
einträchtigungen aquatischer Arten möglich. 

Konflikte 
• Ow2 baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Einleitung von Baugrubenwasser 
• B3 baubedingte Beeinträchtigung der Artengruppe Fische (WFa, WFb) 

notwendige Maßnahmen 
• Reinigung der anfallenden Bauwässer 

Anforderungen an deren Lage/ Standort 
• gegenständlicher Vorhabensbereich 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

--

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Maßnahme verhindert den baubedingten Eintrag umweltgefährdender Substanzen in die Gottleuba sowie die Schädi-
gung der hier vorkommenden aquatischen Arten und des Fließgewässerlebensraumes. Das Bauvorhaben steht somit der 
Zielerreichung des OWK nach WRRL bezüglich des chemischen und ökologischen Zustandes nicht entgegen. 

[8J Vermeidung für Konflikt .Qw_4._~~-

D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

[8J Maßnahme zur Schadensbegrenzung für f?f9.P.P..~ 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CEF-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zum Schutz der Gottleuba vor dem Eintrag umweltgefährdender Substanzen ist das anfallende Baugrubenwasser wäh-
rend der gesamten Bauzeit in einem Absetzbehälter zu reinigen, bevor es dem Gewässerlauf wieder zugeführt werden 
kann . 

Die Pumpensümpfe sind mit einem entsprechenden Filtersystem auszustatten. 

Büro Karsten Obst 11 



Unterlage 9.3 

Maßnahmen blätter 
S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über d ie Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 
Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 6V/6MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

Gesamtumfang der Maßnahme: -

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

~ Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Baua rbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle durch Umweltbaubegleitung 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 12 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

Projektbezeichnung 

s 174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Bezeichnung der Maßnahme 

7V/4MFFH 
Erstellung eines Havarieplanes 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr-

Niederlassung Meißen 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.1Blatt1 

Lage der Maßnahme 
• 0+000 bis 0+111.50 

Begründung der Maßnahme 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

7V/4MFFH 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zu r Schadensbegren-
zung, Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Im Hochwasser- oder sonstigen Havariefall sind erhebliche Beeinträchtigungen des Schutzgutes Tiere und Pflanzen, insbe-
sondere aquatische Tierarten (z.B. Fische) durch Kontaminationen (z. B. Lagerung wassergefährdender Stoffe im Baufeld), 
aber auch durch Behinderungen des Hochwasserabflusses (z. B. durch weggeschwemmte Baumaterial ien, -masch inen) 
möglich. 

Konflikte 
• Owl baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Abbrucharbeiten 
• Ow2 bau bedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Einleitung von Baugrubenwasser 
• B3 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe Fische (WFa, WFb) 

notwendige Maßnahmen 
• Beauftragung eines Havarieplanes 

Anforderungen an deren Lage/ Standort 
• Bauabschnitt des Vorhabensbereiches 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

verbauter Gewässerlauf mit Bedeutung als Lebensraum für Fische, OWK nach WRRL, angrenzende naturnahe Bereiche 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zur Vermeidung des direkten Eintrags umweltgefährdender Substanzen in die Gottleuba ist die Aufst ellung eines Havarie-
plans für den Hochwasser- oder Katastrophenfall vorgesehen. 

[gJ Vermeidung für Konflikt Owl, Q.w_4< -~~-

D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

[gJ Maßnahme zur Schadensbegrenzung für Gr9.P.P.~ 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CH-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Vorfeld der Baudurchführung ist durch den AN ein detaillierter Havarieplan aufzustellen und mit der Unteren Was-
serbehörde abzustimmen. Im Havarieplan wird geregelt, wie im Havariefall vorzugehen ist, wie die Zuständigkeiten ge-
regelt sind und welche Maßnahmen beim Auftreten von Kontaminationen zu ergreifen sind. 

Bei Gefahr der Überflutung werden alle Fahrzeuge, Baugeräte, Baumaterialien und Baustoffe aus den Baufeldern abgezo-
gen. 

Die Maßnahme verhindert den baubedingten Eintrag umweltgefährdender Substanzen in den OWK „Gottleuba" 

Büro Karsten Obst 13 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

. 
Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LASUV 
Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 7V/4MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

(DESN_EL 1-7). 

Die Festsetzungen des Havarieplanes sind bei Umsetzung des Vorhabens zu berücksichtigen und im Havariefall umzuset-
zen. 

Gesamtumfang der Maßnahme --

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung 181 Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

181 Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanurig 

-

Büro Karsten Obst 14 



Unterlage 9.3 
Maßnahmen blätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Projektbezeichnung 

s 174 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und SV 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

SV 

Rekultivierung des Baufeldes 

V 

A 

E 

G 

Vermeidungsmaßna hme 

Ausgleichsmaßnahme 

Ersatzmaßnahme 

Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.1 Blatt 1 
FFH Maßnahme zur Schadensbegren­

zung, Maßnahme zur Kohärenz­
sicherung 

CEF funktionserhaltende Ma ßnahme 

Lage der Maßnahme 

• O+OOO bis O+ 111.50 

Begründung der Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Durch das geplante Vorhaben kommt es zu einem zeitweiligen Verlust sowie zu einer zeitweiligen Beeinträchtigung von Bo­
den, Vegetationsstrukturen (krautige Vegetation, krautiger Waldsaum) und von Tierlebensräumen unterschiedlicher ökologi­
scher Bedeutung und Wertigkeit für den Naturhaushalt. 

Konflikt: 

• Bol 
• Owl 
• Bl 
• 

• 

baubedingte Beeinträchtigung von Böden 
baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Abbrucharbeiten 
bau- und anlagebedingter Verlust von Einzelbäumen 
bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung von krautiger Vegetation 
bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung von Gartenflächen 
an lagebedingter Verlust von krautiger Vegetation 
bau bedingte Beeinträchtigung von Fließgewässern 

notwendige Maßnahmen 
• Beräumung der baubedingten Eingriffsflächen 
• Tiefenlockerung 
• ggf. Bodenverbesserung und lnitialansaat 

Anforderungen an deren Lage/ Standort 
• Baufeld 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Verkehrsbegleitgrün, Nadelwald, Laub-Nadel-Mischwald, Ruderalflur, Gartenfläche 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Baubedingte, zeitweilig beeinträchtigte Funktionen der Naturgüter Pflanzen, Tiere und deren Lebensräume sowie Boden 
werden kurzfristig wiederhergestellt. Erhebliche und dauerhafte Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft werden 
durch Umsetzung der Maßnahme vermieden. Durch die ganzjährige Bodenbedeckung dient die Maßnahme zudem der 
Aufwertung und Sicherung des Bodens. Die Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Boden aus. So wird die Erosion 
unterbunden und die Verdunstung des Bodenwassers reduziert. 

[8J Vermeidung für Konflikt .~9_LQ."Y..UH 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Ausgleich für Konflikt 

Ersatz für Konflikt 

Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

CEF-Maßnahme für 

FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 
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Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

Projektbezeichnung 

s 174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr -

Niederlassung Meißen 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

SV 

Die Baufelder werden nach Abschluss der Bauleistung beräumt. Die Rekultivierung erfolgt durch vollständige Beseitigung 
des aufgebrachten Fremdmaterials, Beseitigung von Bodenverdichtungen durch tiefgehende Bodenlockerung, profifge-
rechtes Wiederaufbringen des ggf. abgetragenen Oberbodens, eventuell Einbringen organisch reproduktionswirksamer 
Substanzen, ggf. Bodenaustausch. Der Ausgangsbiotoptyp wird - soweit möglich - wiederhergestellt. Dies erfolgt in den 
im Ausgangszustand durch krautige Vegetationsbestände geprägten Flächen durch die ln itialansaat eines zert ifizierten, 
gebietsheimischen (autochthonen) Saatgutes bzw. durch Selbstbegrünung. Ein Herkunftsnachweis des Saatgutes ist auf 
Anfrage der UNB vorzulegen. Steht kein gebietsheimisches Saatgut zur Verfügung, ist die Untere Naturschutzbehörde zu 
informieren und deren Entscheidung abzuwarten. 
Die zu fällenden Obst- und Ziergehölze der privatgärtnerisch genutzten Fläche sind im Verhältnis 1 : 1 wiederherzustellen. 
Da es sich um eine privatgärtnerische Nutzung handelt, ist die Wiederherstellung mit gebietsheimischem Saatgut nicht 
notwendig. Dies trifft ebenso auf die Straßenverkehrsflächen zu. Für die Flächen des Straßenbegleitgrüns ist eine Regel-
saatgutmischung zu verwenden. 

Die Vorgaben der DIN 18 915 und DIN 18 919 sind einzuhalten. 

Gesamtumfang der Maßnahme: 2.073 m2 (737 m2 Verkehrsbegleitgrün, 833 m2 Ruderalffur, 151 m2 Waldsaum, 
235 m2 Gewässer) 17 Bäume 

Zielbiotop: 95 130 3 sonstige Straße, mit ruderalem Saum Ausgangsbiotop: 95 130 3 sonstige Straße, mit ruderalem 
Saum 

95 120 3 Landstraße, mit ruderalem Saum 95 120 3 Landstraße, mit ruderalern Saum 
94 800 Garten 94 800 Garten 
72 904 3 sonstiger Nadelholzreinbestand 72 904 3 sonstiger Nadelholzreinbestand 
73 219 3 Laub-Nadel-Mischwald, Hauptbaum- 73 219 3 Laub-Nadel-Mischwald, Haupt-
art Buche baumart Buche 
42 100 Ruderalflur, trocken-frisch 42 100 Ruderalflur, trocken-frisch 
21 200 32 Bach mit ruderalem Saum, künstli- 21 200 32 Bach mit ruderalem Saum, 
ehe Befestigung, Uferverbauung künstliche Befestigung, Uferverbauung 
21 400 32 Fluss mit ruderalem Saum, künstli- 21 400 32 Fluss mit ruderalern Saum, 
ehe Befestigung, Uferverbauung künstliche Befestigung, Uferverbauung 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

D Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

l8l Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Flächen 
Künftiger Eigentümer: bisheriger Künftige Unterhaltung: bisheriger 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen . Einhaltung der Anforderungen wird durch die Umweltbaubegleitung kontrolliert 
• Einhaltung der geltenden Vorschriften 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

• Einhaltung der Anforderungen wird durch die Umweltbaubegleitung kontrolliert 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--
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Unterlage 9 .3 

Maßnahmenblätter 
S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Got t leuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 9V/2MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

9V/2MFFH V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichs ma ßn ahme 
Umweltbaubegleitung 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

zum Lageplan der Jandschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-

Unterlage 9.2.1Blatt1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 
• 0+000 bis 0+111.50 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Während des Baugeschehens kann es zu Beeinträchtigungen der an das Baufeld angrenzenden Biotope sowie im Baufeld 
vorkommender Arten und deren Lebensräume kommen. Diese Beeinträchtigungen stellen eine Gefährdung dieser Arten, 
der Lebensräume bzw. der ökologisch hochwertigen Biotope dar. 

Konflikte: 

• Bol baubedingte Beeinträchtigung von Böden 
• Owl baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Abbrucharbeiten 
• Ow2 baubedingte Beeinträchtigung der Gottleuba durch Einleitung von Baugrubenwasser 
• Bl bau- und anlagebedingter Verlust von Einzelbäumen 
• B2 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Avifauna (WFb, WFa) 
• B3 baubedingte Beeinträchtigung der Artengruppe Fische (WFa, WFb) 
• B4 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe der Fledermäuse (WFb) 
• BS bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung des Fischotters (WFb) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

--
Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung von Beeinträchtigung angrenzender bzw. im Baufeld zu erhaltender Biotope und Lebensräume sowie die Ver-
meidung des Eintretens von Zugriffsverboten nach§ 44 Abs. 1 BNatSchG auf europarecht lich besonders geschützten Arten 
(Arten nach Anhang IV FFH-RL, Artikel 1 VSchRL) durch die Kontrolle und fachliche Begleitung der Umsetzu ng der Maß-
nahmen durch eine Umweltbaubegleitung. 

~ Vermeidung für Konflikt .E!9.~L.Q.w.J , _Q_~?._~_l,:~~ 

0 Ausgleich für Konflikt 

0 Ersatz für Konflikt 

~ Maßnahme zur Schadensbegrenzung für f.?[9J!P.~LJY19.P.~fji;_</l}f_f!!g_~~< -{j[_qß_~~-/}J_q[J?_QflJ:,. 

K~~{'l?.. ff µl~im11J_q~l}, _ fü~ll9.tJ.f~( 

0 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

0 CEF-Maßnahme für 

0 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Kontrolle der Umsetzung der Vorgaben zu den Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wird zur Vorbereitung, 
Begleitung und Durchführung der geplanten Bauarbeiten unter umwelt- und naturschutzfachlichen Aspekten eine Um-
weltbaubegleitung vorgesehen. Die Aufgaben der Umweltbaubegleitung umfassen u. a. 

• die Kennzeichnung der zur Fällung vorgesehenen Gehölze innerhalb des Baufeldes 
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Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 9V/2MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

• Kontrolle der Fäll- und Rodungsarbeiten (lVw. 2Vw) . Kontrolle Baufeldfreimachung (lVm. 2Vw) 
• Kontrolle der Sicherung der Baugruben für die Dämmerungs- und Nachtstunden mit einer Ausstiegshilfe für den Fisch-

otter (3Vw) 
• Kontrolle der Einhaltung der Baufeldgrenzen (lV) . Kontrolle der Umsetzung und Aufrechterhaltung der Gehölz- und Waldschutzmaßnahme (2V) . Kontrolle der Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung für die Gottleuba in Bezug auf die Schonzeiten nach 

§ 2 SächsFischVO (4V, SV) . Anzeige von Baumaßnahmen im oder am Gewässer 21 Tage vor Beginn der Fischereibehörde (§ 14 Absatz 1 Sächs-
FischVO) (4V, SV) . Kontrolle der Reinigung des einzuleitenden Baugrubenwassers aus der Wasserhaltung (GV) 

• Abstimmung der konkreten Anzahl an Fledermauskästen mit der UNB (2Am) . Abstimmung zu Nistkästen für die Wasseramsel mit der UNB (lAm) 
• Kontrolle der ordnungsgemäßen Rekultivierung des Baufeldes (8V) . Begleitung und Kontrolle der Herstellung der Ersatzpflanzung (lE) . Beratung, Abstimmung und Anweisungsbefugnis im Falle umweltfachlicher sowie artenschutzrechtlicher Problemstel-

lungen während des Baus. 

Unter Einhaltung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, der allgemein anerkannten Regeln der Technik, Verord-
nungen und Vorschriften werden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gemindert. Die Baubegleitung durch eine 
Umweltbaubegleitung dient insbesondere dem Schutz sowie der Vermeidung von Beeinträcht igungen des floristischen 
und faunistischen Artenbestandes im Untersuchungsraum. 

Gesamtumfang der Maßnahme --

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung r8l Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

r8l Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 
Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 
--

Hinweise zur pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

• Einhaltung der geltenden Vorschriften 
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 
--
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Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gott leuba bei Hartmannsbach 

1.2 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und lVcEF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr-

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

lVceF V Vermeidungsmaßnahme 

Einhaltung von Zeitvorgaben für die Gehölzrodung und Baufeldfrei- A Ausgleichsmaßnahme 

machung E Ersatzma ßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.l Blatt 1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

• ca . Bau-km 0+000 bis 0+111.50 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Im Zuge der Gehölzrodungen sowie der Baufeldfreimachung sind lndividuenverluste (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) für gehölz-
bewohnende/ -brütende sowie gebäudebewohnende/ -brütende Vogelarten möglich. 

Konflikte: 

• B2 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Avifauna (WFb, Wfa) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Lebensraum streng geschützter Arten 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Durch eine Beschränkung des Zeitraumes der Gehölzrodung und Baufeldfreimachung erfolgt der Schutz der nach Artikel 
1 VSchRL besonders geschützten Arten. 

~ Vermeidung für Konflikt -~?. 
D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

~ CEF-Maßnahme für: Gi~cf.~. <J..e.r:. _qf)g~f ß_/J!fi.ft!!!ll. l!!!cf. IJ_qyf!g_e_l)_ y_ Qfl.t?{C!!1€!.lJ, . Wf1.SJl#!fl_IJJ~f!.I, -~t9.~~€!-'l t~ 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

-1.-. &~n~r~IJ!!. ~9.r_g?_l2~n; 
Die Rodung der Gehölzbestände sowie die Baufeldfreimachung (inkl. Abbruch Bauwerk) w ird gemäß den Vorgaben des§ 
39 (5) BNatSchG im Zeitraum zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar vorgenommen. 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme 2Vm. 

Gesamtumfang der Maßnahme --

Zielbiotop: -- J Ausgangsbiotop: --
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Unterlage 9.3 
Maßnahmen blätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt ,, 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 
Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und lVcEF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -
bach Niederlassung Meißen 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung rzl Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

D Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Die zeitlichen Vorgaben für die Gehölzrodung gelten für den gesamten Zeitraum der Bauphase. Die Funktionalität der 
Maßnahme muss mit Beginn der Baufeldräumung bestehen. 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Umweltbaubegleitung (vgl. Maßnahme 9V) begleitet die Umsetzung der Maßnahme 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--
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Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartma nnsbach 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 2VcEF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr-

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

2Vm V Vermeidungsmaßnahme 

bei Bauzeitraum innerhalb Brutzeit Ausnahmegenehmigung A Ausgleichsmaßnahme 

und Vergrämungsmaßnahmen E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.1 Blatt 1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

• ca. Bau-km 0+000 bis 0+111.50 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Im Zuge der Gehölzrodungen sowie der Baufeldfreimachung sind lndividuenverluste (§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) für gehölz-
bewohnende/ -brütende sowie gebäudebewohnende/ -brütende Vogelarten möglich. 

Konflikte: 

• B2 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Avifauna (WFb, WFa) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Lebensraum streng geschützter Arten 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Durch eine Beschränkung des Zeitraumes der Gehölzrodung und Baufeldfreimachung erfolgt der Schutz der nach Artikel 
1 VSchRL besonders geschützten Arten. 

[81 Vermeidung für Konflikt _lg 

D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

[81 CEF-Maßnahme für: fül.cfi;. <f~r:J.WSJtJ!.ä..brfi.~t~.n.rm.</.b_ä_yflg_~TJ.Y.'l!l.~lq*.n,.Wgm·rnfJJ~.~1,_~t9_c;,~~.nti; 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B. den Witterungsverhältnissen/ der jahreszeitlichen Entwicklung, ist eine 
Abweichung von der angegebenen zeitlichen Beschränkung nach Abstimmung mit der Naturschutzbehörde möglich. Somit 
wäre eine Baufeldfreimachung auch im Zeitraum vom 1. März bis 30. September möglich. Dies kann jedoch nur in Abstim-
mung mit der UNS erfolgen und es muss eine Kontrolle hinsichtlich Brutvorkommen im Baufeld durch einen fachkundigen 
erfolgen. Die Vergrämung der Wasseramsel muss bereits im Februar erfolgen, da die Art bei günstigen Witterungsbedin-
gungen bereits dann ihre Nistplätze aufsucht. 

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Verbindung mit der Maßnahme lVm. 

Gesamtumfang der Maßnahme: 2 Bäume, Brückenbauwerk, Baufeld 

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --
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Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmen komplex-Nr. 

s 174 LAS UV 
Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 2VceF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr-

bach Niederlassung Meißen 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung l2l Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

D Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Die zeitlichen Vorgaben fü r die Gehölzrodung gelten für den gesamten Zeitraum der Bauphase. Die Funkt ionalität der 
Maßnahme muss mit Beginn der Baufeldräumung bestehen. 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Umweltbaubegleitung (vgl. Maßnahme 9V) begleitet die Umsetzung der Maßnahme 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--
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Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 3V CEF/8MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

3Vm/8MFFH V Vermeidungsmaßnahme 

Tägliche Sicherung der Baugruben während der Dämmerungs- und Nacht- A Ausgleichsmaßnahme 

stunden mit einer Ausstiegshilfe für den Fischotter bzw. Verschluss der E Ersatzmaßnahme 
Baugruben G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.1 Blatt 1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme . 0+050 bis 0+070 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Der im UG nachgewiesene Fischotter nutzt die Gottleuba als Wanderkorridor und Nahrungshabitat. 

Durch ein Hineinfallen in die offenen Baugruben kann es zu Schädigungen (Verletzen/ Töten) sowie zu Störungen von 
Tieren während der Wanderung/ Nahrungssuche kommen (§ 44 (1) Nr. 1 und Nr. 2 BNatSchG) kommen. 

Konflikt: 
• BS baubedingte Beeinträchtigung des Fischotters (WFb) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Nahrungshabitat und Migrationskorridor 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Maßnahme dient der Vermeidung des Verbotstatbestandes Töten/ Verletzen sowie der erheblichen Störung während 
der geschützten Zeiten durch die Baumaßnahmen. 

I8J Vermeidung für Konflikt ~?. 

0 Ausgleich für Konflikt 

0 Ersatz für Konflikt 

I8J Maßnahme zur Schadensbegrenzung für f.i~.C)JP.tt~[ 

0 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

I8J CEF-Maßnahme für Fischotter 

0 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Vermeidung von Falleneffekten für den Fischotter wird in den Baugruben während der gesamten Bauphase täglich 
nach Abschluss der Arbeiten für die Dämmerungs- und Nachtstunden eine Ausstiegshilfe angeordnet (z. B. ein Brett), durch 
die der Fischotter im Falle des Hineinfallens die Baugrube selbständig verlassen kann. Alternativ kann eine Abdeckung der 
Baugrube erfolgen. Die Abdeckung ist so zu gestalten, dass ein Hineinfallen von Tieren in die Baugrube verhindert wird. 

Gesamtumfang der Maßnahme pauschal 

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --
Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

I8J Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

0 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Büro Karsten Obst 23 



Unterlage 9.3 

Maßnahmen blätter 

Projektbezeichnung 

s 174 

Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 
Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr-

Niederlassung Meißen 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gott leuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

3V CEF/8MFFH 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle durch die Umweltbaubegleitung 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 24 



Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 4VceF/7MFFH 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr-

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

4VCEF/7MFFH V Vermeidungsmaßnahme 

Arbeiten außerhalb der Jagdzeiten der Fledermäuse (Dämme- A Ausgleichsmaßnahme 

rungs- und Nachtzeit) E Ersatzmaßnahme 

G Gesta Jtu ngsma ßn ahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der Jandschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.1Blatt1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

• 0+000 bis 0+111.50 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Da eine Nutzung des Planungsraumes als Jagdgebiet der Artengruppe Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden kann, 
kann es zu Schädigungen/ Tötungen (gemäß§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) von Fledermäusen währen der Bauzeit kommen. 
Konflikt: 

• B4 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe der Fledermäuse (WFb) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

-

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Maßnahme dient der Vermeidung des Verbotstatbestandes Töten/ Verletzen der Artengruppe Fledermäuse während 
der Bauarbeiten. 

~ Vermeidung für Konflikt M. 
D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

~ Maßnahme zur Schadensbegrenzung für M<!P..~lttfl..EtffTJf:lYß,_ ~r9ß.~s.1Y!<J.1m11Jr,.ISJf!in.~.l:f.l!f~i?.e.1Jng_s_tt 

0 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

~ CEF-Maßnahme für M<!P.Hl..E!fl..Etrro.@.s, ___ Grnß..e. .. ?.q!!:.. ... W.!m~i:-,_ . ?.1.Y.~rnfJgc)_e_r:rJJP..l!?, __ fü9ß.~s..J!1gy.,sghr,. 

{ir9ß.gi:Akttn.cf?_e.gff!t,_/Sl!!..intt.Hvf.e_i.,s_Et1J-'19..S.~ 

0 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Da eine Nutzung des Planungsraumes als Jagdhabitat für Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine Bauzeit 
während der Dämmungs- und Nachtzeit (Jagdzeit der Fledermäuse) auszuschließen. 

Gesamtumfang der Maßnahme pauschal 

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --
Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung 0 Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

~ Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

0 Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Büro Karsten Obst 25 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

Projektbezeichnung 

5174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Maßnahmenblatt 

Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr-

Niederlassung Meißen 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Got t leuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

4VceF/7MFFH 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

-· 
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

·-
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 26 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über d ie Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt fü r Straßenbau und SVceF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

SVceF V Vermeidungsmaßnahme 

Kontrolle der Altgehölze auf Quartiernutzung der Fledermäuse, Beglei- A Ausgleichsmaßnahme 

tung Baumfällungen durch Fachkundigen E Ersatzmaßnah me 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.1 Blatt 1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günst igen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

• 0+020 bis 0+040 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Da eine Nutzung der zwei Straßenbäume aufgrund der vorhandenen Spalten, Hohlungen und Ausbrüche als Tages- und 
Zwischenquartier der Artengruppe Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden kann, führt im Falle eines Besatzes dieser 
Quartiere die Gehölzfällung zu Schädigungen/ Tötungen (gemäß§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) von Fledermäusen. 

Konflikt: 
• B4 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe der Fledermäuse (WFb) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Einzelbäume 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Maßnahme dient der Vermeidung des Verbotstatbestandes Töten/ Verletzen der Artengruppe Fledermäuse während 
der Gehölzfällungen. 

l8l Vermeidung für Konflikt .!H. 
D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

l8l CEF-Maßnahme für M<2P.Hlf!rl_f!rro_q1,1_sJ ___ GrPß_f! _ ß_qrt:-___ w~ml"'.r.:-J __ ~w_1ggf_/f!.<f..e_r:mfJ..11?, __ §rnßf!..~ _ JYJfJ..1,1?_qhr,. 
G f Pßf!..r: Akf!fl..</?_e_gf l"' r, _ /S}f!..i fl~_ f:l..tJf.e_i?_f!fJflfl..~f! 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Da eine Nutzung der Einzelbäume als Winterquartier ausgeschlossen werden kann, erfolgt im Jan./Febr. vor Baubeginn in 
Abhängigkeit der Witterung eine bauvorauslaufende Kontrolle der als Fledermausquartier geeigneten Bäume durch einen 
Fachkundigen. Sollte ein Besatz einzelner Strukturen vorgefunden werden, ist die Untere Naturschutzbehörde und deren 
Entscheidung abzuwarten. 
Zusätzlich ist die Gehölzfällung der beiden Straßenbäume durch einen Fachkundigen zu begleiten. Während der Arbeiten 
ist zu kontrollieren, ob Tiere ausfliegen bzw. ob sich Tiere im gefällten Holz befinden. 

Gesamtumfang der Maßnahme 2 Bäume 

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --

Büro Karsten Obst 27 



Unterlage 9.3 

Maßnahmen blätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und SVceF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr-

bach Niederlassung Meißen 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung 18] Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

D Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Die Kontrolle erfolgt vor Baufeldräumung. Die Wirksamkeit der Maßnahme muss zum Zeitpunkt der Fä llarbeiten gewähr-
leistet sein. 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--
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Unterlage 9.3 

Maßnahmen blätter 

Projektbezeichnung 

5174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Bezeichnung der Maßnahme 

6VceF 

Maßnahmenblatt 

Vorhabenträger 

LASUV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr -

Niederlassung Meißen 

Kontrolle des Brückenbauwerkes hinsichtlich des Besatzes durch Fle-
dermäuse, evtl. Vergrämungsmaßnahmen 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.1Blatt1 

Lage der Maßnahme . 0+050 bis 0+070 

Begründung der Maßnahme 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gott leuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

6VceF 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
zung, Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage /Standort 

Da eine Nutzung des Brückenbauwerks aufgrund der vorhandenen Spalten, Hohlungen und Ausbrüche als Tages- und Zwi-
schenquartier der Artengruppe Fledermäuse nicht ausgeschlossen werden kann, füh rt im Falle eines Besatzes dieser Quar-
tiere der Abbruch/ die Erneuerung der Brücke zu Schädigungen/ Tötungen (gemäß § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) von Fledermäu-
sen. 

Konflikt: 
• B4 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe der Fledermäuse (WFb) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Brückenbauwerk mit Quartierpotenzial für die Artengruppe Fledermäuse 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Maßnahme dient der Vermeidung des Verbotstatbestandes Töten/ Verletzen der Artengruppe Fledermäuse während 
des Abbruchs des Brückenbauwerks BW7a . 

~ Vermeidung für Konflikt .!H 
D Ausgleich für Konflikt 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

~ CEF-Maßnahme für MQP..~tt9.mtJ_qµ_sJ . .. CirPß..e. .. J?_qct:-... WP.-m.i:-, .. l.Y!.fi!9fJ.e.r/f!.r:rnP.f!~, .. fü9ß.!!.~ .. MP.f!~_qfl.r,. 
§r9ß.f!.i: Akttnr!~f!.gJ~r,. ISMM. tf.yf.eJ~e.Dn9g 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Da eine Nutzung des Brückenbauwerks aufgrund der Bauwerksausprägung als Winterquartier ausgeschlossen werden kann, 
erfolgt im Jan./Febr. vor Baubeginn in Abhängigkeit der Witterung eine bauvorauslaufende Kontrolle der als Fledermaus-
quartier geeigneten Strukturen (Hohlungen, Spalten, Ausbrüche) des Brückenbauwerkes durch einen Fachkundigen. Ge-
eignete unbesetzte Strukturen sind zu verschließen (z. B. mit Bauschaum oder Folie zum aus-, aber nicht einfliegen), um 
eine Nutzung während der Abbrucharbeiten zu vermeiden. Sollte ein Besatz einzelner Strukturen vorgefunden werden, ist 
die Untere Naturschutzbehörde unverzüglich zu informieren und deren Entscheidung abzuwarten. 

Gesamtumfang der Maßnahme ein Brückenbauwerk 

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --
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Unterlage 9.3 

Maßnahmen blätter 

S 174 Ersat zneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 6VceF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung [81 Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

D Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Die Kontrolle erfolgt im Frühjahr (April/ Mai, in Abhängigkeit der Witterung) vor Baufeldräumung. Die Wirksamkeit der 
Maßnahme muss zum Zeitpunkt der Abbrucharbeiten gewährleistet sein. 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

--
Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

--

Büro Karsten Obst 30 



Unterlage 9.3 
Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartman nsbach 

1.3 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt 

Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

5174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und lAcEF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp 

lAcEF V Vermeid ungsmaßnahme 

Aufhängen von Nistkästen für die Wasseramsel und die Gebirgs- A Ausgleichsmaßnahme 

stelze E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
Unterlage 9.2.l Blatt 1 zung, Maßnahme zur Kohärenz-

sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Lage der Maßnahme 

• 0+050 bis 0+070 

Begründung der Maßnahme 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Durch die Baufeldfreimachung kommt es zur Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nischenbewohender Vogel-
arten, wie Gebirgsstelze und Wasseramsel(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG). 

Konflikte: 

• B2 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Avifauna (WFb, WFa) 

notwendige Maßnahmen 
• Aufhängen von Nistkästen 

Anforderungen an deren Lage/ Standort 
• Brückenbauwerk (Gewässernähe) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

anthropogenes Bauwerk mit Habitateignung für die Artengruppe 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Durch das Aufhängen der Kästen werden Ersatzbrutplätze angeboten, auf die die betroffenen Brutpaare ausweichen kön-
nen. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird hierdurch gewahrt 

D Vermeidung für Konflikt 

~ Ausgleich für Konflikt -~?. 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

~ CEF-Maßnahme für {?~_Qir.sm_t_e_/_z_~,_ _W9_s_spr;i_m~~J 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Am Brückenbauwerk, über dem fließenden Gewässer, sind geeignete Nistkästen für die nachgewiesene Wasseramsel und 
Gebirgsstelze anzubringen. Es sind selbstreinigende Ausführungen zu wählen. 
Die nachgewiesenen Brutplätze sind im Verhältnis 1 : 1 wiederherzustellen. Es wurden drei Nester der Wasseramsel und 
zwei Nester der Gebirgsstelze nachgewiesen. Zuständig ist die Umweltbaubegleitung in einvernehmlicher Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

Gesamtumfang der Maßnahme 3 Nistkästen für die Wasseramsel, 2 Nistkästen für die Gebirgsstelze 
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Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über d ie Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LASUV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und lAceF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr -

bach Niederlassung Meißen 

Zlelblotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --
Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

D Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

18] Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Da die Kästen am Bauwerk befestigt werden sollen, ist die Anbringung erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme möglich. 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

Nutzungsänderung / -beschränkung 
Künftiger Eigentümer: bisheriger 
Die Unterhaltungslast für die Kästen t rägt der Freistaat Sachsen 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle auf Funktionalität der Kästen, ggf. Reparatur/ Ersatz 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

• jährliche Funktionskontrolle 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

Zuwegung über das örtliche Straßen- und Wegenetz bzw. innerhalb der Maßnahmenfläche 
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Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

Projektbezeichnung 

5174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Bezeichnung der Maßnahme 

2ACEF 
Aufhängen von Fledermauskästen 

Maßnahmenblatt 
Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr-

Niederlassung Meißen 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.1Blatt1 

Lage der Maßnahme 

• Untersuchungsraum 

Begründung der Maßnahme 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

2AceF 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
zung, Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funktionserhaitende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Durch den Abbruch des bestehenden Brückenbauwerks sowie der Fällung von 2 Einzelbäumen kommt es zum Verlust 
potenzieller Quartiere der Artengruppe Fledermäuse (Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG). 

Konflikte: 

• B4 bau- und anlagebedingte Beeinträchtigung der Artengruppe der Fledermäuse (WFb) 

notwendige Maßnahmen 
• Aufhängen von Fledermauskästen 

Anforderungen an deren Lage/ Standort 
• geeignete Strukturen im funktionalen Zusammenhang 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

anthropogenes Bauwerk mit Habitateignung für die Artengruppe sowie 2 Einzelbäume 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Das Anbringen von Fledermauskästen, die auf die Ansprüche der betroffenen Arten abgestimmt sind, kompensiert den 
Verlust von Quartieren in dem vorhandenen Brückenbauwerk und den Bäumen. Durch eine zeitlich vorgezogene Umset-
zung der Maßnahme stehen alternativ nutzbare Ausweichquartiere innerhalb der Aktionsradien der Arten sowie im Um-
feld der potenziell verloren gehenden Quartiere mit Abbruch des Brückenbauwerks und Fällung der Bäume zur Verfügung. 
Auf diese können betroffene Tiere ausweichen. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird 
hierdurch gewahrt. 

D Vermeidung für Konflikt 

1:81 Ausgleich für Konflikt ~~. 

D Ersatz für Konflikt 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

1:81 CEF-Maßnahme für M9P.sll~fi..~rmq11.s, ... GrP.ß.e. .. ?.qft;, ... WP..m~.r:-, .. ?..'vY.ttrn!Jf!.<!!t..r.tJJP..Yl, .. fü9ßf!..s. . .f'rJP..Yl.Qti.r, 
§ r9ßf!..r. AP.ttr1..c!l.e.gf ~r, . JSJ~j M . H.11f e..~s..e.1JI!f1..S.tt 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 
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Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersat zneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LAS UV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und 2AceF 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr-

bach Niederlassung Meißen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Falle des baubedingten Verlustes potenzieller und nachgewiesener Fledermausquartiere in dem abzubrechenden Brü-
ckenbauwerk und zu fällenden Bäumen sind entlang der Gottleuba Ersatzquartiere anzuordnen. Die Anzahl der erforder-
liehen Fledermauskästen steht in Abhängigkeit der Anzahl der verloren gegangenen tatsächlichen und potenziellen Quar-
tiere (Verhältn is 1 : 1 - Verlust/ Kompensation). Die Fledermauskästen sind in einer Höhe von 3 an geeigneten Bäumen 
im Umfeld der Gottleuba anzuordnen. Bei der Standortwahl ist auf die Gewährleistung eines freien An- und Abfluges sowie 
auf windgeschützte Lagen zu achten. Die Einflugöffnung ist ggf. nach Süden auszurichten. 

Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Ansprüche an Quartierstandorte innerhalb eines Jahres werden unterschied-
liehe Fledermauskästen (z. B. Raum-(Rund)-Kästen, Flachkästen) innerhalb der Maßnahmenflächen verteilt angeordnet. 
Die beanspruchten Bäume sind zu markieren. Es sind selbstreinigenden Ausführungen zu wählen. 

Die Art, die genaue Anzahl der anzuordnenden Kästen und der Standort der Kästen werden nach Umsetzung der Maß-
nahme 4Vm und SVm (bauvorauslaufende Quartierkontrolle) in Abhängigkeit der festgestellten und verloren gehenden 
tatsächlichen und potenziellen Quartiere festgelegt. Zuständig ist die Umweltbaubegleitung in einvernehmlicher Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

Die Inanspruchnahme an Gehölzen für die Anordnung der Fledermauskästen richtet sich nach der Anzahl der tatsächlich 
festgestellten Quartiere. 

Gesamtumfang der Maßnahme Festlegung nach Umsetzung der Maßnahme 4Vm und SVcEF 

Zielbiotop: -- 1 Ausgangsbiotop: --
Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung ~ Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

~ Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

D Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

Nutzungsänderung/ -beschränkung 
Künftiger Eigentümer: bisheriger 
Die Unterhaltungslast für die Fledermauskästen trägt der Freistaat Sachsen 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Kontrolle auf Funktionalität der Kästen, ggf. Reparatur/ Ersatz 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerlschen Maßnahmen 

• jährliche Kontrolle 

Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung 

Zuwegung über das örtliche Straßen- und Wegenetz bzw. innerhalb der Maßnahmenfläche 
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Unterlage 9.3 

Maßnahmen blätter 

1.4 Ersatzmaßnahme 

Projektbezeichnung 

s 174 

Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmanns-

bach 

Bezeichnung der Maßnahme 

lE 
Ergänzungspflanzung bei Breitenau 

Maßnahmenblatt 

Vorhabenträger 

LAS UV 

Landesamt für Straßenbau und 

Verkehr -

Niederlassung Meißen 

zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlage 9.2.2 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

• Gemarkung Breitenau, Flurstück 256/4 und 257/6 

Begründung der Maßnahme 

S 174 Ersatzneuba u BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

lE 

Maßnahmentyp 

V Vermeidungsmaßnahme 

A Ausgleichsmaßnahme 

E Ersatzmaßnahme 

G Gestaltungsmaßnahme 

Zusatzindex 

FFH Maßnahme zur Schadensbegren-
zung Maßnahme zur Kohärenz-
sicherung 

CEF funktionserhaltende Maßnahme 

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 
günstigen Erhaltungszustandes 

Auslösende Konflikte/ notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standort 

Durch das geplante Vorhaben kommt es infolge der Baufeldfreimachung zum dauerhaften Verlust von Gehölzstrukturen 
mit Bedeutung als Lebensraum. 
Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind entsprechend der Eingriffsregelung nach § 15 (2) BNatSchG 
zu kompensieren. 

Konflikt: 

• Bl bau- und anlagebedingter Verlust von Gehölzen 

notwendige Maßnahmen 
• Pflanzung von Bäumen 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Baumreihe, lückig 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Die Ersatzmaßnahme dient dem Ersatz der zwei zu fällenden Linden an der S 174 im Baufeld. 
Durch die ganzjährige Bodenbedeckung dient die Maßnahme zudem der Aufwertung und Sicherung des Bodens. Die 
Durchwurzelung wirkt sich positiv auf den Boden aus. So wird die Erosion unterbunden und die Verdunstung des Boden-
wassers reduziert. 

D Vermeidung für Konflikt 

D Ausgleich für Konflikt 

[8J Ersatz für Konflikt ~9J,_IH_ 

D Maßnahme zur Schadensbegrenzung für 

D Maßnahme zur Kohärenzsicherung für 

D CEF-Maßnahme für 

D FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Im Rahmen der Gestaltungsmaßnahmen zur Al 7-3 Abschnitt Pirna - Bundesgrenze D/CZ wurde entlang der S 174n eine 
Baumreihe gepflanzt. Da hier bereits einige Bäume abgängig sind, kann hier eine Ergänzungspflanzung erfolgen. 

Die Pflanzungen erfolgen unter Einhaltung der erforderlichen Sichtfelder und erforderlichen Mindestabstände zu beste-
henden und geplanten Leitungen, technischen Anlagen sowie Straßen/ Wegen. Ggf. ist bei der Umsetzung der Pflanzun-
gen Leitungsschutz vorzusehen. Die Bäume (Mindestqualität HSt., 3 x v„ m. B., 12-14) werden mit einem Pfahldrelbock 
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Unterlage 9.3 

Maßnahmenblätter 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenblatt 
Projektbezeichnung Vorhabenträger Maßnahmenkomplex-Nr. 

s 174 LASUV 

Ersatzneubau BW 7a Landesamt für Straßenbau und lE 
über die Gottleuba bei Hartmanns- Verkehr· 

bach Niederlassung Meißen 

als Verankerung gesichert und einem Mindestpflanzabstand von 8 m zueinander bzw. zu bestehenden Bäumen ange-
ordnet. 

Es sind Pflanzen aus regionaler Herkunft zu verwenden. Um den Anforderungen gemäß § 40 BNatSchG zu entsprechen, 
wird deshalb im Rahmen der Ausführungsplanung in Abstimmung mit der zuständigen Behörde das auszubringende 
Vermehrungsgut entsprechend den zum jeweiligen Ausführungszeitpunkt vorhandenen Möglichkeiten in Einklang mit 
den Anforderungen aus dem Projekt abgestimmt. Für das verwendete Pflanzmaterial ist ein entsprechender Herkunfts-
nachweis zu erbringen. 

Im Anschluss an die Pflanzung erfolgen eine einjährige Fertigstellungs- sowie eine drejährige Entwicklungspflege. Aus-
fälle während der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sind unaufgefordert und unverzüglich zu ersetzen. 

Gesamtumfang der Maßnahme: 4 Stück 

Zielbiotop: 62 400 Baumreihe, mehrere Laubbaumar-1 Ausgangsbiotop: 62 400 Baumreihe, mehrere Laub-

ten baumarten 

Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung 

Zeitliche Zuordnung D Maßnahme vor Beginn der Bauarbeiten 

l'8l Maßnahme im Zuge der Bauarbeiten 

l'8l Maßnahme nach Abschluss der Bauarbeiten 

Hinweise zur Verwaltung erworbener Liegenschaften für landschaftspflegerische Maßnahmen 

Nutzungsbeschränkung 
Künftiger Eigentümer: bisheriger Künftige Unterhaltung: bisheriger 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen . Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (1 + 3 Jahre) gemäß DIN 18 916 
• Einhaltung der DIN 18 916 bzw. DIN 18 919 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

-
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung . Ausarbeitung im LAP erforderlich 
• Zuwegung über das örtliche Straßen- und Wegenetz 
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Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 

s 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

MAVIS-Nr.: M 00001641 

FESTSTELLUNGSENTWURF 

Tabellarische 
Gegenüberstellung von 
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Niederlassung Meißen I _ 
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• Hol er Wohsmann 

Meißen, den Niederlassungsleiter 

~: ~art:Qst-~:~~ rnii: Beschluss 
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Unterlage 9.4 

Tabellarische Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation 

Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Konflikte der jeweiligen Konfliktbereiche in ihrem Umfang {Verlust oder Beeinträchtigung) den entsprechenden 
Kompensationsmaßnahmen gegenübergestellt. Der Umfang der Maßnahme resultiert aus der erforderlichen Kompensationsfläche des jeweiligen Kon­
fliktbereiches. Eine direkte Gegenüberstellung von Konflikt und Kompensationsmaßnahme ist in den wenigsten Fällen möglich. 
Einern Konflikt stehen in der Regel immer mehrere Maßnahmen anteilig gegenüber bzw. eine Maßnahme kann mehrere Konflikte kompensieren. Diese 
Herangehensweise ist durch die Multifunktionalität der Maßnahmen gegeben. Die Herleitung der Kompensationsumfänge des Eingriffs und der Maßnah­
men ist Unterlage 19.0 Kapitel 4.3.3 (Tabelle 19) zu entnehmen. 

Bezugs- Angabe Konfliktbeschreibung Eingriffs· Kompen· Bezugs- ~derEln- Maßnahmenbeschrelbung Reale Größe Maßnahmen. 
raum Konflikte unter Angabe der betroffenen SchutzgOter umfang satlons- raum zelmaßnahme unter Angabe der aufzuwertenden Schutzgüter derMaßnah· umfanglnm2 

• Kmll<t-lt. und Wert- und Funktionselemente lnm2 bedarf desMaßnah. menfläche unter Angabe des 
• a=<rlaeebed menkol izeptes Aufwertungsfak· 
• ba=babed. • Maßnalrnerlcrn. tors bzw. der Vor-
• b=be!Jletr;bed. 

!BN" . wertigkeit 
• Baulcm • l'v'laBnitminN: 

• stllil.Htm 

1 Bol baubedingte Beeinträchtigung 4.ooomz . 1 lV/lMFfH Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- .. funktiona l 

von Böden 0+000 bis feldes 

ba WFb Schutzgut Boden o+119.47 Bo/B ·- - -· -
- baubedingte Flächeninan- 8V Rekultivierung des Baufeldes l.9S6 m2 1.956 m2

, 

gesamtes Bau- spruchnahme durch technologi- o+OOO bis Bo/Ow/B 17 Bäume 
feld sehe Baufeldstreifen o+119.47 --

9V/2MFFH Umweltbaubegleitung -- funktional 
0+000 bis Bo/Ow/B 
0+119.47 

1 Owl potenzieller, baubedingter Eintrag 235 m 2 funktional 1 lV/lMFFH Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- -- funktional 

von Feststoffen während der Ab- o+ooo bis feldes 
ba brucharbelten In die Gottleuba 0+119.47 Bo/ B -- --

WFa Schutzgut Oberflächenwasser 3V/SMFFH Vermeidung des Eintrags von fischschädigenden -· funktional 
OWK - Eintrag von Abbruchmaterial O+OSO bis O+o70 Bau- und Hilfsstoffen 

.Gottleuba" - potenzielle Verschlechterung öko- Ow/ B 
(DESN_53714· logischen Zustandes der Gottleuba 7V/4MFFFH Erstellung Havarieplan .. funktional 

2) 0+000 bis Bo/Ow/ B 
0+119.47 

8V Rekultivierung des Baufeldes 1.956 m2 l .9S6 m2, 

o+ooobis Bo/ Ow/B 17 Bäume 
0+119.47 -
9V/2MFFH Umweltbaubegleitung .. funktional 
0+000 bis Bo/Ow/B 
0+119.47 
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Unterlage 9.4 

Tabellarische Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation 

Bezugs- Angabe Konfliktbeschreibung Eingriffs· Kompen- Bezugs- ~derEln-
raum Konflikte unter Angabe der betroffenen Schutzgüter umfang sations· raum zelma8nahrne 

• Kaftcl-N.-. und Wert- und Funktionselemente lnm2 bedarf desMaßnah.. 
• a=ariailebed menkorueptes 
• ba=tabld. 
• b=belriebibed. • M:B.Suekm-

Petit. 
·~ -~ . 

• rfl.EW!m 
1 Ow2 potenzieller, baubedlngter Eintrag pauschal funktional 1 1V/1MFFH 

von Schadstoffen durch Einleitung o+ooobis 

ba von Baugrubenwässern in die Gott· 0+119.47 

leuba 
OWK WFa Schutzgut Oberflächenwasser 

6V/6MFFH 

. Gottleuba" - Einleitung der durch verschiedene 
o+oso bis 0+010 

(DESN_53714- Inhaltsstoffe (Fest- und Schad-
2) 

stoffe) verunreinigten, anfallenden 

Baugrubenwasser aus den Baugru- 7V/4MFfflf 

ben 
o+-000 bis 

- potenzielle Verschlechterung des 
0+119.47 

chemischen Zustandes der Gott-

leuba 9V/2Mfflf 
0+000 bis 
0+119.47 

1 81 bau- und anlagebedingter Verlust pauschal funktional 1 1V/1MFFH 
von Einzelbäumen 0+000 bis 

ba/ a WFa/WFb Schutzgut Tiere, Pflan- 0+119.47 

zen und biologische Vielfalt 2V 
0+020und - durch die Inanspruchnahme von O+OOObis 

0+040 Baufeldern gehen Einzelbäume 0+119.47 

verloren 8V 
0+000 bis 
0+119.47 

9V/2MFFH 
0+000 bis 
0+119.47 

lE 
Gemarkung Brei-
tenau, Flurstück 
256/4 und 257/6 

Büro Karsten Obst 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 

über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenbeschrelbung Reale Größe Maßnalmen.. 
unter Angabe der aufzuwertenden Schutzgüter derMaßnah· umfanglnm2 

menfläche unter Angabe des 
Aufwertungsfak-
tors bzw. der Vor-
wertlgkeit 

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- -- funktional 

feldes 
Bo/B 

---~·----··--"·---

Reinigung der Baugrubenwässer vor der Einleitung -- funktional 

in die Gottleuba 
Ow/B 

-- -- ---- ----- ----
Erstellung Havarieplan -- funktional 
Ow/B 

·-- -
Umweltbaubegleitung -- funktional 
Bo/Ow/B 

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- -- funktional 

feldes 
Bo/B ·----
Schutz des vorhandenen Gehölz- und Waldbestan- - 12S m Flatter-

des band/Warn-
zaun -----

Rekultivierung des Baufeldes 1.956 m2 1.956 m2
, 

Bo/Ow/B 17 Bäume 

--- --
Umweltbaubegleitung -- funktional 
Bo/Ow/B 

- -- .. ---- --- - . -- - -
Ergänzungspflanzung in Breitenau -- 4 Bäume 
B 

2 



Unterlage 9.4 

Tabellarische Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation 

Bezugs- Angabe Konfliktbeschreibung Eingriffs· Kompen- Bezugs-
raum Konflikte unter Angabe der betroffenen Schutzgüter umfang satlons- raum 

• i(afict.,..., und Wert- und Funktionselemente lnm2 bedarf 
• a=arlaeebed 
• l:e=taad 
• b=belriebsbed 
• BaHrn 

1 82 bau- und anlagebedingte 8eein- n. q. funktional 1 
trächtigung der Avifauna (WFa/ 

ba/ a WFb) 

WFa/WFb Schutzgut Tiere, Pflan-
gesamtes Bau- zen und biologische Vielfalt 

feld - Zugriffsverbote nach § 44 (1) 

BNatSchG (Tötung/ Schädigung) 
- Zugriffsverbote nach § 44 (1) 

BNatSchG (Störung) 
- betroffene Arten: Stockente, 

Wasseramsel, Gilde der unge-
fährdeten gehölzbrütenden/ -be-
wohnenden Arten, Gilde der ge-
bäudebrütenden/ -bewohnen-
den Arten 

1 83 baubedingte Beeinträchtigung n. q. funktional 1 
der Artengruppe Fische (WFa/ 

ba WFb) 

WFa/WFb Schutzgut Tiere, Pflan-
o+oso bis zen und biologische Vielfalt 

0+070 - Schädigung von Individuen durch 
baubedingte Wirkungen (mecha-
nische Schädigung/ Verletzung 
während des Baugeschehens) 

- betroffene Arten: Groppe 

Büro Karsten Obst 

Arwabe der Ein-
zelmaßnahme 
desMaßnah-
1111!1 lkDI izeptes 
• Mß11ah1ek:tn· 

~-
·~. 
• lfl.19.>lm 
1V<» 
o+ooo bis 
0+119.47 

2Vm 
0+000 bis 
o+ll9.47 

1Am 
0+050 bis 0+070 

1V/1MFFH 
O+OOO bis 
0+119.47 

9V/2Mfff< 
o+ooo bis 
o+ll9.47 

1V/1MFFH 
O+OOObis 
o+ll9.47 

3V/5MFFH 
0+050 bis 0+070 

4V 
0+050 bis 0+070 

SV/3MFFH 
0+050 bis 0+070 

6V/6MFFH 
0+050 bis 0+070 

7V/4MFfff< 
0+000 bis 
0+119.47 

9V/2Mm1 
o+ooo bis 
o+ll9.47 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenbeschreibung Reale Größe Maßnahmen.. 
unter Angabe der aufzuwertenden Schutzgüter der Maßnah- umfanglnm2 

menfläche unter Angabe des 
Aufwertungsfak-
tors bzw. der Vor-
wertlgkeit 

Einhaltung von Zeitvorgaben für die Gehölzrodung -- funktional 
und Baufeldfreimachung 
B -
bei Bauzeitraum innerhalb der Brutzeit Ausnahme- -- funktional 
genehmigung und Vergrämungsmaßnahmen 
B ·-
Aufhängen von Nistkästen für Gebirgsstelze und in Abhängigkeit 
Wasseramsel der verloren 
B gehenden Brut-

plätze im Verhält-
nis 1: 1 -- -

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- -- funktional 
feldes 
Bo/ Ow/B - -----
Umweltbaubegleitung -- funktional 
Bo/Ow/B 

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- -- funktional 
feldes 
Bo/ Ow/ B - - --
Vermeidung des Eintrags von fischschädigenden -- funktional 
Bau- und Hilfsstoffen 
Ow/ B 
Beachtung der Fischschonzeit nach § 2 Sächs- - funkt ional 
FischVO, evtl. Beantragung fischereirechtliche Aus-
nahmegenehmigung Forellenregion 

Beantragung fischereirechtliche Ausnahmegeneh- -- funktional 
migung Groppe 

-·-· --
Reinigung der Baugrubenwässer vor der Einleitung -- funktional 
in d ie Gottleuba 
Ow/B 

Erstellung Havarieplan --
-·--·- ----
funktional 

Bo/Ow/B 

·- --
Umweltbaubegleitung -- funktional 
Bo/Ow/B 

3 



Unterlage 9.4 

Tabellarische Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation 

Bezugs- Angabe Konfliktbeschreibung Eingriffs· Kompen-

raum Konflikte unter Angabe der betroffenen SchutzgOter umfang satlons-
• ~-lt. und Wert- und Funktionselemente lnm2 bedarf 
•a=~ 
• ba=l:abed. 
• b=belrieb!bed. 
• avlrn 

1 84 bau- und anlagebedingte Beein- 2 Bäume, Festle-

trächtigung der Artengruppe der Brücken- gung nach 

ba/ a Fledermäuse IWFb) bauwerk Kontrolle 
WFb Schutzgut nere, Pflanzen und 

gesamtes Bau- biologische Vielfalt 
feld - Zugriffsverbote nach § 44 (1) 

BNatSchG (Tötung/ Schädigung) 

- funktionale Beeinträchtigung durch 
Ver-lust von potenziellen Quartieren 
im abzubrechenden Brückenbau-
werk und zu fällenden Gehölzen 

- betroffene Arten: Mopsfleder-
maus, Große Bart-, Wasser-, 
Zwergfledermaus, Großes Maus-
ohr, Großer Abendsegler, Kleine 

Hufeisennase 

1 BS baubedingte Beeinträchtigung n. q. funktional 
von Fischotter (WFb) 

ba WFb Schutzgut Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt 

0+050 bis - Zugriffsverbote nach § 44 (1) 
0+070 BNatSchG (Tötung, Schädigung/ 

Störung) 
- betroffene Arten: Rschotter 

Gesamteingriff I: I: 
inm2 4.000rn2, 4Bäume+ 

2Bäume 

Büro Karsten Obst 

Bezugs- ~derEln-
raum zelma8nahme 

des Maßnatt. 
menkonzeptes 

·~ 
~ . 

-~ . 
• mt.Biulm 

1 4Vm/7Mffw 
O+OOObis 
0+119.47 

SVm 
0+020 und 
0+040 

6Vm 
0+050 bis 0+070 

2AaF 
je nach Nachwei-
sen 

1V/1MFFH 
0+000 bis 
0+119.47 

9V/2Mmt 
0+000 bis 
0+119.47 

1 3Vm/8MFFH 
0+050 bis 0+070 

1V/1MFFH 
0+000 bis 
0+119.47 

9V/2Mmt 
0+000 bis 
0+119.47 

Gesamtkompensation 
lnm2 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

Maßnahmenbeschreibung Reale Größe Maßnahmen.. 
unter Angabe der aufzuwertenden Schutzgüter der Maßnah· umfang inm2 

menfläche unter Angabe des 
Aufwertungsfak-
tors bzw. der Vor-
wertigkelt 

Arbeiten außerhalb der Jagdzeiten der Fieder- -- funktional 

mäuse (Dämmerungs- und Nachtzeit) 

B . ··-- - -· --- - · -w 

Kontrolle der Altgehölze auf Quartiernutzung Fle- -- funktional 

dermäuse, Begleitung Baumfällungen durch Fach-
kundigen 
B -- · ·~· ·-··- ·--
Kontrolle des Brückenbauwerkes hinsichtlich des -- funktional 

Besatzes durch Fledermäuse, evtl. Vergrämungs-

maßnahmen 
B ------- -
Aufhängen von Fledermauskästen bei Nachweisen - in Abhängigkeit 
B der verloren 

gehenden Quar-
tiere im Verhält-

nisl: 1 

Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- -- funktiona l 

feldes 
Bo/Ow/B - -
Umweltbaubegleitung .. funktional 
Bo/ Ow/B 

Tägliche Sicherung der Baugruben während der -- funktional 

Dämmerungs- und Nachtstunden mit einer Aus-
stiegshilfe für den Fischotter bzw. Verschluss der 

Baugruben 
B 
Beschränkung der räumlichen Ausdehnung des Bau- -- funktional 

feldes 
Bo/ Ow/B - - -
Umweltbaubegleitung .. funktional 
Bo/Ow/B 

I: I: 
1.956 m 2 1.965m2, 

19 Bäume 

4 



Unterlage 9.4 

Tabellarische Gegenüberstellung Eingriff und Kompensation 

Maßnahmen: 
V: Vermeidungsmaßnahme 
A: Ausgleichsmaßnahme 
M: Maßnahmen zur Schadensbegrenzung 
Betroffene Funktionen: 
Bo Boden 
Ow Oberflächenwasser 
B Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

auslösende Vorhabenswirkungen: 
ba - baubedingt 
a - anlagebedingt 
b - betriebsbedingt 

Bezugsraum 
1 Gottleuba bei Hartmannsbach 

Büro Karsten Obst 

S 174 Ersatzneubau BW 7a 
über die Gottleuba bei Hartmannsbach 

5 
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424164142 
5633248 310 

X 

, 

424954.535 
5633143315 <? 

• 

I 
I 

I 

. 
i, 57412 
1.8.1 

/ 

. 

/ 
,/ 

/f 

III/ 

4 .572 m2 

203 m2 

-------

571 
1 

\ 

572 
1 

\ 
' 1 

1 
j 
1 
1 
' 
/ 
/ 

/ 
1 
1 
i 

/ 
II I , 

! 
I 
1 

I 
1 

I 
' 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Kreis 
Stadt Gottleuba-Berggießhübel Bad 

Gemarkung Gottleuba 

X 

424901461 
5633366 604 

\ 
\ 

' ;!' 
/ 

' 

424991.960 
56ll26l 669 

Zeichenerklärung 

Grunderwerb 

---- Baufeldgrenze 

zu erwerbende Fläche [=] 
[ _] 
[--=--_] 

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche 

dauernd zu belastende Fläche 

Flur / Flurstück I Größe des Flurstückes 1311412J 4.248m'1 

! 2.34.1 ! 345m'1 lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichnis : Größe der Teilfläche 
2 Nr. des Grunderwerbsplanes 

34 lfd. Nr. des betroffenen Flurstückes 
1 Teilfläche eines Flurstückes 

bauzeitlich 

- Behelfsbrücke 

Sonstiges 

- - " -- Straßenachse 

• - • Baufeldgrenze 

- - - - - Baugrube 

---- Flurslücksgrenze 

3451174 Flurstück-Nr. 

Bildflug: • Lagebezugssystem: Ingenieurbüro C!B Gutsche GmbH 

Feldvergleich: - ETR$89 / UTM33 (LS 489) Useloite-Herrmann-Straße 4 

Terrestrische Aufnahme: -
Kataster: -

Höhenbezugssystem; 
DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 
lngenleurgesellsctiafl für 
Verkehrsbauwesen mbH 
Berliner Straße 140, 
0611€ Halle Saale 

Tel. 03451564 96 - 30 
Fax 0345 / 564 96 - 50 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 
Heinrich-Heine-Straße 23c 
01662 Meißen 

Nr. 

Tel. 0352117189-0 
Fax 0352117189-1999 
E-Mail : Poststelle.NL-Meissen@ 
lasuv. sachsen.de 

Art der Änderung 

02625 Bautzen 

Datum 
bearbeitet 22.05.2023 

ezeichnet 22.05_2023 
e rüft 22.05.2023 

Projekt-Nr.. 10. 036/09/1-6 

Bearbeitet: 

o 8. JUNI 2G23 
Geprüft: 

.a & 06. 23 

Datum Name 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
LANDESAMT 1 ~ Freistaat 

FÜR STRASSENEAU . SACHSEN 
UND VERKEHR , 

Unterlage /Blatt-Nr.: 101 01 

G ru nderwerbspla n 

MAVIS-Nr. : M 00001641 Maßstab: 1 . 250 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

aufgostel lt ~ 
Landesamt für Straßenbau und V rkehr , 

NL Meißen ~ \. ' 

\JJ.{'1 1 LU 
Z l. JUlll ZOZ3 ~ge' Wohsmann 

Niedel'tassungsleiler 

1 nv:Äuttrag 





Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

MAVlS-Nr.: M 00001641 

FESTSTELLUNGSENTWURF 

Grunderwerbsverzeichnis 

aufgestellt: 

Landesamt für Straßenb u un~erkehr 
Niederlassung Meißen 

. z 1 )Utll 2112l ........ 0. .... ... . . . 
lo! Holg Wohsmann 

Meißen, den Niederlassungsleiter 

Planfestgestellt mit Beschluss 
der Landesdirektion Sachsen 
Az..: 32-0522/1475/16 

vom 14. Januar 2025 

Die Übereinstimmung mit der Urschrift 
beglau ·gt: 

1 J\uftrag 



Grunderwerbsverzeichnis Unterlage: 10 / 02 
für das Bauvorhaben 

S 174 Brücke über die Gottleuba 
Datum: 19.12.2022 

lfd. Nr. Bau-km Eigentümer Grundbuch Gemarkung Nutzungsart Größe des ZU Vorüber- Bemerkungen 
Kenn-Nr. von Flurstücks erwerbenden gehend in 

Flur Flurstück Flächen Anspruch zu 
nehmenden 

Flächen 

m' mZ m' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.1 0+005 - 0+065 001 Bad Gottleuba Ober- und Straße 114.518 935 für Baulastträger 
Niederhartmannsbach Landwirtschaftsfläche 

1.1.2 529 474/1 Waldfläche 86 Bauzeitliche 
Unland Verkehrsführung 
Wasserfläche 
Gebäude und Freiflächen 

1.2.1 0+035 - 0+070 002 Bad Gottleuba Ober- und Landwirtschaftsfläche 3.087 111 für Baulastträger 
Niederhartmannsbach Wasserfläche 

1.2.2 1059 249/2 
Weg 

106 

1.3.1 0+060 - 0+080 003 Bad Gottleuba Gottleuba Gebäude und Freiflächen 190 122 für Baulastträger 
Wasserfläche 

1.3.2 1145 578 
Bauzeitliche 

68 Verkehrsführung 

1.4.1 0+055 - 0+070 004 Bad Gottleuba Haselberg Gebäude und Freiflächen 4.164 50 für Baulastträger 
Wasserfläche 

1217 64 Landwirtschaftsfläche Bauzeitliche 
Verkehrsführung 

Seite 1von2 



Grunderwerbsverzeichnis Unterlage: 10 / 02 
für das Bauvorhaben 

S 174 Brücke über die Gottleuba 
Datum: 19.12.2022 

lfd. Nr. Bau-km Eigentümer Grundbuch Gemarkung Nutzungsart Größe des zu Vorüber- Bemerkungen 
Kenn-Nr. von Flurstücks erwerbenden gehend in 

Flur Flurstück Flächen Anspruch zu 
nehmenden 

Flächen 

m2 m2 m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.1 0+005 - 0+020 005 Bad Gottleuba Ober- und Gebäude und Freiflächen 608 50 für Baulastträger 

Niederhartmannsbach 

529 474/2 Bauzeitliche 
Verkehrsführung 

1.6.1 0+040 - 0+070 006 Bad Gottleuba Ober- und Straße 125 125 für Baulastträger 
Niederhartmannsbach Waldfläche 

881 426/2 Unland 

1.7.1 0+070 - 0+110 006 Bad Gottleuba Gottleuba Gebäude und Freiflächen 2.002 897 für Baulastträger 
Waldfläche 

1.7.2 1051 577/2 123 

1.8.1 0+070 - 0+090 006 Bad Gottleuba Gottleuba Straße 4.572 203 für Baulastträger 

924 574/2 Bauzeitliche 
Verkehrsführung 

Seite 2 von 2 
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424 764 142 
5633248.310 
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Neuer lan 
424654535 
5633143375 
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+ Gehölzfällung 

0 Schutzeinrichtung Bäume 

.' 
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·· . ....._ 

X 
\ 

/ 
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\ 

252 
2 

1. 11 

--

----111.111 

----111.121 

/ 

/ 

I / 

47~ 

1 

/ 

/ 

t: -- :_r 

@ ; 

:1 

. ' 

f 

0 
+ 
0 
\...<.) 
\.Tl 

0 
0 

Ersatzneubau (ENB), 
Brücke über 
.die Gottleuba, BW 7a 1• 

(ASB Nr.: 5149803) 

Nb= 9,50 m 
Lw= 18,30 m 
Lh> 1, 114m 

Wanderweg 
„ . , anbinden 

t 
/ 

'. ' ., 

" ' _„, 

'1' 
I / 

1 
' 1 1 

1 
: 249 

2 

; 
' 

1.6 X 1-' . • - 1 
' . r 42 

0 
+ 
0 
~ 
0 
0 
0 

' 1 

' / 

1 

/ 

1 
i 

I 

1 

1 
X 

2.7. 

- St,Pßenbeleuchtung Freileitung 
ba zeitlich umverlegen 

/ 
7 

) 1' 

! ' 

I ' 
1 ' 
' . ' ! I . 

i .,. 

/ I ' 

I 
' 

-..f 

' / 
I 

bauzeitliche Behelfs-brücke 
Lastklasse: SLW 60 
1Gesamtlänge: 21 ,00 m 

..____~....,· Konstruktionshöhe: 0,480 m 

\\ . i 
.• / 

'\ 
, 

! 

-,· 
I f 

' X 

Kronenreduzierung an Weide vor 
Beginn der Baumaßnahme 

I . 

X 

' 
~77 

2 

1 

1 
, \ 

1 

~ 

~--1 Zaun entsprechend Bestand 
wiederherstellen 

/ 

auence 

\ ' / 
/ ,_ ' 

2.7 

Straßenbeleuchtung Mast 
ba~eitlich zurückbauen, sichern und 
in gleicher Lage wiederherstellen 

X 

\ 

577 
1 

571 

572 
1 

X 

\ 

/ 
/ 

I · Anzahl Fahrbahnen: 2 
Fahrbahnbreite: 5,700 m 1 

Gesamtbreite/Element: 1,500 m 12, 100 m 

K re; s Söch sisch e Sch vvc iz--Ost er zg eb lrge 
St adt Bad Go t tl Cu oo-Berggießh Jbel 

Gemarkung Gott leubo 
.g 

' -

· Gehwegbreite: 1 500 m 
1 ' 1 I ' ~- 1 

1 
0 

1 'j -

/1 -~ftf 
X 

,f": . 
1 

\ 

X 

' 

\ 

424901.461 
5633366.604 

1 

·' 

424991.860 
5633261669 

Zeichenerklärung 
-----Straßenachse 

0 ·054.406:'.4~~g000 © Achshauptpunkt 

.__ __ ...J Fahrbahn grundhafl 

.__ __ ...J Fahrbahn bauzeitlich 

.__ __ ...J Bankett 

'-----' Böschung 

.._ __ ...J Zufahrl unbefestigt 

..._ __ ...J Gehweg bauzettlich 

..._ _ _ ...J Bauwerk neu 

.___'c..· _...J' I BE-Fläche 

tx'XXX)(j FL-Anpassung 

- Behelfsbrücke 

c;{) Baum 
'--0 

---- Flurstucksgrenze 

345/174 Flurstück-Nr. 

----Rückbau Bestandsbauwerk 

+ 
0 

Gehölzfällung l 3.21 
Schutzeinrichtung 13.5 I 

• - • Baufeldgrenze 

- - - - - Baugrube 

• Straßenablauf 

- - --------- Anschlussleitung 

Legende - Leitungsbestände 

- - - - S'w' - Scllmutzwasser 
- - - - - S\I o..9:- Schmutzwasser außer Betrieb 

Trinkwasserleitung 

-----ELT N~ Elt. Niederspannung 

- - - - El t o..-B.- Elt Niederspannung außer Betrieb 

„ CL Straßenbeleuchtung Freileitung 

Tslekomunikationsle~ung 

---- RW'- Regenwasserkanal 

Leitunesplanung 

Abwasserbetrieb Gottleubatal 

Abwasserbetrieb Gottleubatal 

ZV Wasserversorgung Pirna Sebnitz 

Sachsen Netz 
SachSen Netz 

Stadt Ba<:! Gcttleuba- Berggleßhübel 

Telekom 

Stadt Bad Gottleuba - Berggießhübel 

Leerrohre in Seilenbereic.he entlang der Bauslrecke (2x ON 80, tx DN50) 

Regelungsverzeichnis 

1121 Nr. im Regelungsverzeichnis 

Bildtlug: - Lagebezugssystem: lngenleurtiüro CIS Gutsehe GmbH 

Feldvergleich: - ETRS89 / UTM33 (LS 489) Liselott&-Herrmann-Straße 4 
Terrestrische Aufnahme: -
Kataster. -

Höhenbezugssystem: 
DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 
Ingenieurgesellschaft für 
Verkehrsbauwesen mbH 
Berliner Straße 140, 
06116 Halle Saale 

02625 Bau1zen 

Datum 
bearbeitet 22.05.2023 

22 .05.2023 
22 .05.2023 

Projekt-Nr.: 10.03610911-6 
'-'117\U \ 

Tel. 0345 I 564 96 - 30 
Fax 03451564 96 - 50 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederl assung Meißen Te l. 0352117189-0 
Heinrich-Heine-Straße 23c Fax 0352117169-1999 

Bearbeitet : '- 1 
0 8. JUNI 20Z3 ~ 

Geprüft: 

Atf-
f 

oaos.n "'> ... _ 
01662 Meißen E-Mail: Poststelle.NL-Meissen@ /(9.r:XJ . &)L) -lasuv.sachsen.de 

Nr. Art der Änderung Datum Name 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
Unterlage I Blatt-Nr.: 11 1 01 LANDESAMT 1 ~· Freistaat 

FÜR STRASSENBAU SACHSEN 
UND VERHHR 

Regelungsplan 
Straße 1 At>O<hi.-r.. ! Stalla't: 
S 17'1 I Liebe/laU - Bao GO!lle1Jba-~l 11l!llllbel 1 von MC 514ii043 S IBL 3,640 bis MK51 '40043 SIBI. J,il10 

MAVIS-Nr.: M 00001641 Maßstab: 1 : 250 

S 174 Ersatzneubau BW?a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

:::t::, fOr Straßenbau und vt ehr ~ 
NL Meißen 

z l JUlll 2lllJ 0 v.J..i..u'-'>.'f\ 
olgi!r Wohsmann 

Meißen .. . .... . „... Nleder1assun9&le1ter 

Planfestgestellt mit Beschluss 
der Landesdirektion Sachsen 
Az. : 32-0522/1475116 

vorn 14. Januar 2025 

Die Übereinslimmung mit der Urschrift 
beglaub· 





Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen 

S 174 Ersatzneubau BW ?a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

MAVIS-Nr.: M 00001641 

FESTSTELLUNGSENTWURF 

Regelungsverzeichnis 

aufgestellt: · 

Landesamt für Straßenbbun~erkehr 
Niederlassung Meißen 1 . 

0 \M~ 
2 3. JUNI 2IJ23 --- -HÖig r \iVÖh~ni"~n-n 

Meißen, den Niederlassungsleiter 

Planfestgestellt mit Beschluss 
der Landesdirektion Sachsen 
Az. : 32-0522/1475/16 

vom 14. Januar 2025 

Die Übereinstimmung mit der Urschrift 
beglaubi t: 



Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 / 02 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022 

Lfd. Bau-km a) bisheriger 

Nr. (Strecke oder 
Bezeichnung 

b) künftiger 
Vorgesehene Regelung 

Achsen- Eigentümer (E) 
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspfllchtiger (U) 

1 2 3 4 5 
1.1 von 0+040,00 Ersatzneubau (ENB), a) und b) Der vorliegende Feststellungsentwurf umfasst die Planung eines 

bis 0+080,00 Brücke über Freistaat Sachsen - Ersatzneubaus der Brücke über die Gottleuba entlang der Staatsstraße S 

die Gottleuba, BW 7a Straßenbauverwaltung-, vertreten 174 in der Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel. 

(ASB Nr.: 5149803) durch: LASuV, Die dortige Zweifeldbrücke mit einem Plattenbalkenüberbau genügt den 

aktuellen Anforderungen nicht mehr und muss daher rückgebaut werden. 

Nb= 9,50 m (U)Die Unterhaltung der Brücke Der Ersatzneubau wird als unten offener Einfeldrahmen aus Stahlbeton 

Lw= 18,30 m obliegt gemäß § 48 SächsStrG dem hergestellt. Die konstruktive Ausbildung des Ersatzneubaues ist der 

Lh > 1,114 m Landkreis Sächsische Schweiz - Unterlage "Bauwerksplan" des Feststellungsentwurfes zu entnehmen. 

Osterzgebirge 

1.2 von 0+028,00 Anpassung S174 a)Freistaat Sachsen, Eigentümer Die Linienführung der 5174 im Planungsbereich bleibt unberührt. 

bis 0+104,00 577 /2, Eigentümer 426/2 Die Gradiente bleibt im Bauwerksbereich annähernd erhalten. Es ergibt 

b) Freistaat Sachsen - sich eine Gesamtlänge des grundhaften Straßenausbaues von ca. 90 m. 

Straßenbauverwaltung-, vertreten Auf dem Brückenbauwerk ist eine Fahrbahnbreite von 6,50 m geplant. 

durch: LASuV (E), Vor und hinter dem Bauwerk wird die Fahrbahnbreite auf die bestehende 

(U)Die Unterhaltung der Strecke Breite reduziert. 

obliegt gemäß § 48 SächsStrG dem 

Landkreis Sächsische Schweiz -

Osterzgebirge 
1.3 0+020,00 Zufahrt zu Flurstück 474/1 a) und b) Im Zuge des grundhaften Straßenausbaus wird die Zufahrt entsprechend 

Eigentümer 474/1 dem Bestand wieder hergestellt. Die Befestigung der Zufahrt erfolgt mit 
(E & U) Asphalt. 

Ull_Regelungsverzeichnis.xlsx 1von8 



Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 / 02 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022 

Lfd. Bau-km a) bisheriger 

Nr. (Strecke oder 
Bezeichnung 

b) künftiger 
vorgesehene Regelung 

Achsen- Eigentümer (E) 
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U) 

1 2 3 4 5 
1.4 0+040,00 Zufahrt zu Flurstück 249/2 a) und b) Im Zuge des grundhaften Straßenausbaus wird die Zufahrt entsprechend 

Eigentümer 249/2 dem Bestand wieder hergestellt. Die Befestigung der Zufahrt erfolgt mit 

(E & U) Asphalt. 

1.5 0+080,00 Zufahrt zu Flurstück 577 /2 a) und b) Im Zuge des grundhaften Straßenausbaus wird die Zufahrt entsprechend 

Eigentümer 577 /2 dem Bestand wieder hergestellt. Die Befestigung der Zufahrt erfolgt mit 

(E & U) Asphalt. 

1.6 von 0+020,00 Damm Böschungen a) und b) Die Dammböschung wird mit einer Regelböschungsneigung von 1:1,5 mit 

bis 0+111,50 Freistaat Sachsen - Ausrundung hergestellt. Durch die Herstellung des Bauwerkes ist eine 

Straßenbauverwaltung-, vertreten vollständige Neuherstellung der Böschung notwendig. Die Böschungen 

durch: LASuV, sowie die Angleichungsflächen werden mit Oberboden angedeckt. Die 

(E & U) Rasenansaat erfolgt auf den Böschungen und den Angleichungsflächen. 

1.7 von 0+040,00 Entwässerung a) und b) Die Entwässerung der Fahrbahn erfolgt durch ihr Quer- und Längsgefälle. 
bis 0+080,00 Freistaat Sachsen - Das Quergefälle beträgt im Bauwerksbereich 2,5% zur Südrichtung. Das 

Straßenbauverwaltung-, vertreten Längsgefälle im Brückenabschnitt beträgt 0,500 %. Die 

durch: LASuV, (E) Oberflächenentwässerung erfolgt über Straßenabläufe nördlich sowie 

(U)Die Unterhaltung der Strecke süd lich des Bauwerkes. Das gesammelte Oberflächenwasser wird über 
obliegt gemäß§ 48 SächsStrG dem den südlichen Ablauf in den Hartmannsbach sowie über den nördlichen 
Landkreis Sächsische Schweiz - Ablauf in die Gottleuba geleitet. 

Osterzgebirge 

Ull_ Regelungs11erzeichnis.xlsx 2 von 8 



Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 / 02 > 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 1212022 

Lfd. Bau-km a) bisheriger 

Nr. (Strecke oder 
Bezeichnung 

b) künftiger 
Vorgesehene Regelung 

Achsen- Eigentümer (E) 
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U) 

1 2 3 4 5 
1.8 von 0+046,00 Wanderweg anbinden a) Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel Der vorhandene Wanderweg wird infolge der Baugrube teilweise 

bis 0+056,00 b) Freistaat Sachsen - zu rückgebaut und muss nach der Fertigstellung wieder angebunden 

Straßenbauverwaltung-, vertreten werden. Hierzu wird entlang des neuen Bauwerks eine Böschungstreppe 

durch: LASuV, (E & U) hergestellt. 

1.9 von 0+080,00 Zaun entsprechend Bestand a) und b) Der im Zuge der Baumaßnahme zurückzubauende Zaun (Begrenzung auf 

bis 0+090,00 wiederherstellen Eigentümer Flurstück 577 /2 dem Flurstück 577 /2) soll nach Brückenfertigstellung wieder hergestellt 

(E & U) werden. 

01.10 von 0+000,00 bauzeitliche Behelfsbrücke a) und b) Um eine großräumige Umleitung für den Kfz-Verkehr zu vermeiden, wird 

bis 0+090,00 Lastklasse: SLW 60 Freistaat Sachsen - eine bauzeitliche Behelfsbrücke hergestellt. Die temporäre 

Gesamtlänge: 21,00 m Straßenbauverwaltung-, vertreten Gewässerüberführung wird südlich der Bestandsbrücke hergestellt. Im 

Konstruktionshöhe: 0,480 m durch: LASuV, Verlauf der Vorplanung wurde eine Auslastungsberechnung für eine 

Anzahl Fahrbahnen: 2 (E & U) bauzeitliche LSA, einer Einrichtungsfahrbahn im Bereich der 

Fahrbahnbreite: 5, 700 m Behelfsbrücke durchgeführt. Hierbei ergibt sich für die maximale Strecke 

Gesamtbreite/Element:l ,500 m einer Umfahrung mit Behelfsbrücke und der minimalsten Umlaufzeit von 
/2,100 m 60s, eine Auslastung der möglichen Fahrzeuge ohne Rückstaubildung. 

Gehwegbreite: 1,500 m Überführung des Geh-, Rad- und Schülerverkehrs zur Bushaltestelle. 

Ull_Regelungsverzeichnis.xlsx 3 von 8 



Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 / 02 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022 

Lfd. Bau-km a) bisheriger 

Nr. (Strecke oder 
Bezeichnung 

b) künftiger 
Vorgesehene Regelung 

Achsen- Eigentümer (E) 
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U) 

1 2 3 4 5 
01.11 0+000,00 LSA a) und b) Um eine großräumige Umleitung für den Kfz-Verkehr zu vermeiden, wird 

0+115,00 Untere Verkehrsbehörde eine bauzeitliche Verkehsrführung der LSA über die Behelfsbrücke 

(E & U) hergestellt. 

01.12 0+040,00 Turmdrehkran a) und b) Stellplatz für einen Turmdrehkran zur Herstellung der Behelfsbrücke, dem 

0+090,00 AN Bauleistungen Rückbau des Bestandsbauwerk, der Herstellung des ENB sowie dem 

(E & U) Rückbau der Behelfsbrücke. 

01.13 Höhenfestpunkt (HP) 5149 9 04230 a) und b) Der Festpunkt ist bauzeitlich zurückzubauen und nach Bauende durch 

Staatsbetrieb Geobasisinformation einen neuen Höhenpunkt zu ersetzen. 

und Vermessung Sachsen (GeoSN) 

(E & U) Besteht die Gefahr, dass er beeinträchtigt wird, ist er durch geeignete 

Maßnahmen so zu schützen, dass er durch Bauarbeiten, 

Baustoffablagerungen, Baustellenverkehr oder andere Handlungen nicht 

beschädigt oder in seiner Lage verändert wird. 

Schutzmaßnahmen, die seine Erkennbarkeit und Verwendbarkeit 

beeinträchtigen, sind mit dem Staatsbetrieb Geobasisinformation und 

Vermessung Sachsen vorab zu besprechen. 

2.1 gesamte Beidseitig je 2x DNSO sowie a) und b) Stadt Bad Gottleuba- Entlang der Baustrecke werden Beidseitig je 2x DNSO sowie je lx DNSO 
Baustrecke je l x DN50 Leerrohre Berggießhübel (E & U) Leerrohre eingebaut. 
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Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 / 02 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 1212022 

Lfd. Bau-km a} bisheriger 

Nr. {Strecke oder Bezeichnung 
b} künftiger 

Vorgesehene Regelung 
Achsen- Eigentümer (E) 

Schnittpunkt} oder Unterhaltungspflichtiger (U} 

1 2 3 4 5 
2.2 gesamte Schmutzwasser a) und b) Abwasserbetrieb zwei Schmutzwasser Schachtkonen Zurückbauen und Verschließen. 

Baustrecke Gottleubatal (E & U) 

2.3 von 0+030,00 Hartmannsbach bauzeitlich a) und b) Stadt Bad Gottleuba- Zur Vermeidung von Bauschutteintrag wird der Hartmannsbach im 

bis 0+053,00 verrohren (ON 1000, ca 22 m) Berggießhübel (E & U) Baubereich auf eine Länge von ca. 22 m mit einem ON 1000 verrohrt. 

2.4 gesamte bauzeitliche Sicherung a) und b) Vor Beginn der Baumaßnahme müssen die vorhandenen Kabel gesichert 

Baustrecke Fernmeldetrasse Deutsche Telekom Technik GmbH und aus dem Baufeld gelegt werden. Nach Fertigstellung der Brücke 

(E & U) können die Leitungen in die Brückenkappen (Leerrohre) verlegt werden. 

Die Änderung der Telekommunikationslinie obliegt gern. § 130 TKG der 

Deutschen Telekom Technik GmbH. 

Sie trägt gern. § 130 TKG auch die hierfür entstehenden Kosten. 

2.5 gesamte bauzeitliche Sicherung a) und b) Abwasserbetrieb Während der Baumaßnahme müssen die vorhandenen Schächte gesichert 

Baustrecke Abwasser Gottleubatal (E & U) bzw. verschlossen und der Sehachtkanus zu rückgebaut werden. 

Anschließend werden die Schächte, inkl. Böschungsstück entsprechend 

dem Bestand wieder hergestellt. 

Sämtliche Kosten für Sicherung und Umverlegung der Leitung t rägt der 
Abwasserbetrieb Gottleubatal und Freistaat Sachsen -

Straßenbauverwaltung-, vertreten durch : LASuV. 
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Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 I 02 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022 

Lfd. Bau-km a) bisheriger 

Nr. (Strecke oder 
Bezeichnung 

b) künftiger 
Vorgesehene Regelung 

Achsen- Eigentümer (E) 
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U) 

1 2 3 4 5 
2.6 gesamte Niederspannungskabel a) und b) Energieversorgung Sachsen Vor Beginn der Baumaßnahme müssen die Stromleitungen gesichert und 

Baustrecke Ost AG (E & U) aus dem Baufeld gelegt werden. Nach Fertigstellung werden diese 

entsprechend dem Bestand wieder hergestellt. Das endgültige Setzen 

nach Abschluss der Brückenbaumaßnahme erfolgt in direkter 

Abstimmung zwischen den Beteiligten. 

Sämtliche Kosten für Sicherung und Umsetzung des tragen die 

Energieversorgung Sachsen Ost AG und Freistaat Sachsen -

Straßenbauverwaltung-, vertreten durch: LASuV. 

2.7 0+075,00 Straßenbeleuchtung a) und b) Stadt Bad Gottleuba- Der vorhandene Mast der Straßenbeleuchtung muss im Zuge der 

Berggießhübel (E & U) Baumaßnahme zurückgebaut und gesichert werden. Anschließend wird 

der Mast in gleicher Lage wiederhergestellt. 

Das vorhandene Kabel der Straßenbeleuchtung muss bauzeitlich gesichert 

und aus dem Baufeld gelegt werden. Anschließend wird es in den neu 

verrohrten Kappenbereich verlegt. Ggf. ist eine neue Verkabelung 

durchzuführen. 

Sämtliche Kosten der Sicherung und Umverlegung der Leitung sowie 

Rückbau und Errichtung des Mastes trägt die Stadt Bad Gottleuba-
Berggießhübel und der Freistaat Sachsen -Straßenbauverwaltung-, 

vertreten durch: LASuV. 
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Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 I 02 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022 

Lfd. Bau-km a) bisheriger 

Nr. (Strecke oder 
Bezeichnung 

b) künftiger 
Vorgesehene Regelung 

Achsen- Eigentümer (E) 
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U) 

1 2 3 4 5 
3.1 außerhalb Ersatzpflanzungen a) und b) Wird in Unterlage 9.2.2 dargestellt 

Baubereich Freistaat Sachsen -

Straßenbauverwaltung-, vertreten 

durch: LASuV, (E) 

(U)Die Unterhaltung der Strecke 

obliegt gemäß§ 48 SächsStrG dem 

Landkreis Sächsische Schweiz -

Osterzgebirge 

3.2 gesamte Gehölzrodung und a) und b) Die Baufeldfreimachung (Baumfällung, Abtrag von Vegetationsflächen, 

Baustrecke Baufeldfreimachung außerhalb der Freistaat Sachsen - Abbruch Bestandsbauwerk) ist in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28. 

Brut- und Fortpflanzungszeit Straßenbauverwaltung-, vertreten Februar durchzuführen. Die Gehölze und das Bestandsbauwerk sind vor 

durch: LASuV, (E & U) dem Abbruch auf einen möglichen Besat z durch Vögel und Fledermäuse 

zu kontrollieren. Sollten hierbei entsprechende Exemplare gefunden 

werden, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde 

abzustimmen. Sollte eine Baumfällung außerhalb des festgelegten 

Zeitfensters erforderlich werden, ist im Rahmen einer Begutachtung der 

zu fällenden Bäume nachzuweisen, dass keine aktuellen Lebensstätten für 

Vögel und Fledermäuse betroffen sind. Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen für die Baufeldfreimachung richten sich nach der 

landschaftspflegerischen Begleitplanung. 
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Regelungsverzeichnis 
Unterlage: 11 / 02 

für das Vorhaben 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über die Gottleuba bei Hartmannsbach Datum: 12/2022 

Lfd. Bau-km a) bisheriger 

Nr. (Strecke oder 
Bezeichnung 

b) künftiger 
Vorgesehene Regelung 

Achsen- Eigentümer (E) 
Schnittpunkt) oder Unterhaltungspflichtiger (U) 

1 2 3 4 5 
3.3 von 0+040,00 Nistplätze a) und b) Nistplätze für Wasseramseln sowie Gebirgsstelzen (falls erforderlich: 

bis 0+080,00 Freistaat Sachsen - Quartiersteine für Fledermäuse) werden am fertiggestelltem 

Straßenbauverwaltung-, vertreten Brückenbauwerk befestigt. 

durch: LASuV, 

(U)Die Unterhaltung der Nistplätze 

obliegt gemäß § 48 SächsStrG dem 

Landkreis Sächsische Schweiz -

Osterzgebirge 

3.4 0+080,00 Kronenreduzierung an Weide vor a) und b) Zur Baufeldfreimachung ist vor Beginn der Baumaßnahme die Krone der 

Beginn der Baumaßnahme Eigentümer Flurstück 577 /2 Weide auf dem Flurstücke 577 / 2 zu reduzieren. 

(E & U) 

3.5 gesamte Schutz von Einzelbäumen während a) und b) Schutz der Einzelbäume insbesondere im Randbereich des Baufeldes 

Baustrecke des Baubetriebes Freistaat Sachsen - durch geeignete Schutzmaßnahmen für den Stamm-, Wurzel- und 

Straßenbauverwaltung-, vertreten Kronenbereich (gemäß RAS-LP 4, DIN 18920 und ZTV-Baumpflege). 

durch: LASuV (E & U) 
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Regelquerschnitt 8174 
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20 cm gebrochenes Mineralgemisch 
0122 mit 20% Oberboden 

Auffüllung mit nichtbindigem 
Mineralboden 

1 O cm Oberbodenandeckung 
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(gemäß Belastungsklasse Bk 1,0, Tafel 1, Zeile 3, RStO 12) 

4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 D N 50/70 
nach ZTV Aspalt-StB 07 /13 

10 cm Asphalttragschicht AC 32 T N 70/100 
nach ZTV Aspalt-StB 07 /13 

15 cm Schottertragschicht 0/32 
nach ZTV SoB-StB 04/07 Ev2~ 150 MPa 

> 51 cm Frostschutzschicht 0/45 
nach ZTV SoB-StB 04/07 Ev2~ 120 MPa 

> 80 cm Gesamtdicke des frostfreien Oberbaus auf Planum mit Ev2~ 45 MPa 

Bildflug: - Lagebezugssystem: Ingenieurbüro CIB Gutsehe GmbH 
Feldvergleich: • ETRS89 I UTM33 (LS 489) Llselotte-Herrmann-Straße 4 

Terrestrische Aufnahme: -
Kc~r.: -

Höhenbezugssystem: 
DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 
Ingenieurgesel lschaft für 
Verkehrsbauwesen mbH 
Berliner Straße 140, 
06116 Halle Saale 

Tel. 0345 / 564 96 - 30 
Fax 0345 / 564 96 - 50 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen Tel. 035211 7189-0 
Heinrich-Heine-Straße 23c Fax 035211 7189-1999 
01662 Meißen E-Mail: Poststelle.NL-Meissen@ 

lasuv .sachsen.de 

Nr. Art der Änderung 

02625 Bautzen 

Datum 
bearbeitet 16.12.2022 

16.12.2022 
16.12.2022 
10.036/09/1-6 

Bearbeitet: 

2 1. DEZ. ZOZ2 
Geprüft: J. 

1 
l 0. Di. 23 'V\{' 

Datum Name 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
LANDESAMT 1 s Freistaat 

FÜR STRASSENBAU SACHSEN 
UND VERKEHR 

Straße / Abschn.-Nr. I Station: 

Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 01 

Regelquerschnitt 

S 174 /Liebenau - Bad GottleLba-BerggießhObel I von NK 5149043 Stat. 3,840 bis NK 5149043 Stat. 3,910 

MAVIS-Nr.: M 00001641 Maßstab: 1 : 50 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

aufgestellt: t 
Landesamt für Straßenbau und V ehr ~ 
NL Meißen 

1 1. JAN. 2023 Q lM.~ 
olger Wohsmann 

Meißen,·····················-··· iederlassungslelter 

Planfestgestellt mit Beschluss 
der Landesdirekt ion Sachsen 
Az.: 32-0522/14 7 5/16 

vom 14. Januar 2025 
Oie Übereinstimmung mit der Urschrift 
beglaubi : 



20 cm Auffüllung mit grobkörnigen Boden 

Material nach ZTV-E 

Regelquerschnitt 
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Fließ als Trennschicht 

Deckenaufbau Baustraße -
Deckschicht ohne Bindemittel 

Jl,75 V 

1 1 
Bankett 

Q) 
.:.:. ro 
:B ·a; 
....1 

(in Anlehnung an RLW - 2005, Abschnitt 8.5, Bild 8.3a,Zeile 3) 

1 O cm Asphalttragdeckschicht AC 16 TD N 70/100 
>65 cm Schottertragschicht 0/56, Ev2>150 MPa (lagenweiser Einbau) 
1 Lage Geogitter 

>75 cm Gesamtaufbau auf Planum 

Bildflug: - Lagebezugssystem: Ingenieurbüro CIB Gutsehe GmbH 
Feldvergleich: - ETRS89 I UTM33 (LS 489) Liselotte-Herrmann-Straße 4 

Terrestrische Aufnahme: -
Kataster: -

Höhenbezugssystem: 
DHHN92 (HS 160) 

Dr. Löber 
Ingenieurgesellschaft für 
Verkehrsbauwesen mbH 
Berliner Straße 140, 
06116. Halle Saale 

Tel. 0345 / 564 96 - 30 
Fax 0345 I 564 96 - 50 

Landesamt für Straßenbau und Verkehr 

Niederlassung Meißen Tel. 0352117189-0 
Heinrich-Heine-Straße 23c Fax 0352117189-1999 
01662 Meißen E-Mail: Poststelle.NL-Meissen@ 

lasuv.sachsen.de 

Nr. Art der Änderung 

02625 Bautzen 

Datum 
bearbeitet 16.12.2022 

16.12.2022 
16.12.2022 

Projekt-Nr.: 10.036/09/1-6 

Bearbeitet: 

2 1. DEZ. ZOZZ 
Geprüft: A. A _ 

1 0. 01. 23 /V'f' 

Datum Name 

FESTSTELLUNGSENTWURF 
LANDESAMT 1 ~ Freistaat 

FÜR STRASSENBAU SACHSEN 
UND VERKEHR 

Straße I Abschn.-Nr. I Station: 

Unterlage/ Blatt-Nr.: 14 / 02 

Regelquerschnitt 
bauzeitliche Umfahrung 

S 174 / Liebenau - Bad Gottleuba-Berggießhübel I von NK 5149043 Stat. 3,840 bis NK 5149043 Sial 3,910 

MAVIS-Nr.: M 00001641 Maßstab: 1 : 50 

S 174 Ersatzneubau BW 7a über 
die Gottleuba bei Hartmannsbach 

aufgestellt: t 
Landesamt für Straßenbau und rkeh~ 
NL Meißen 

11 JAH. 2023 0 lM~ 
Holger Wohsmann 

Meißen, ... „„ ... „ • . „„ ..... „. Niederlassungsleiter 

Planfestgestellt mit Beschluss 
der Landesdirektion Sachsen 
Az. : 32-0522/1475/16 

vom 14. Januar 2025 
Oie Übereinstimmung mit der Urschrift 
beglaubi · 
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